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Über 30 Jahre Erfahrung
bei der Beratung von Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen

Neben betriebswirtschaftlichen Beratungen bieten wir als DATEV-Mitglied  unter anderem 
auch folgende Leistungen an:

·  Lohnbuchhaltungen
·  Finanzbuchhaltungen
·  Jahresabschlusserstellungen
·  Erstellung  von Steuererklärungen

Kanzlei Bremen: Argonnenstr. 9 · 28211 Bremen · Telefon (0421) 3 48 99-0 · Fax (0421) 3 48 99-50 · E-mail: mail@blp-bremen.de
Kanzlei Verden: Zollstr. 15 · 27283 Verden · Telefon (04231) 92 20-0 · Fax (04231) 92 20 32 · E-mail:mail@blp-bremen.de

Geschäftsführer: vBP StB Erich H. J. Wolf · WP StB Dipl.-Kfm. Jochen R. Kundel · WPin StBin Dipl.-K�r. Anja Otersen · RA Christian Müller

Unsere bundesweit tätige Kanzlei hat mittlerweile über 30 Jahre Erfahrung bei der Beratung von 
Einrichtungen, die sich der Kinder- und Jugendhilfe verschrieben haben. Deshalb können wir Sie 
auch gezielt bei Themen wie:

·  Existenzgründung
·  Rechtsformberatung
·  Gesprächen mit Banken
·  Verhandlungen mit Jugendämtern
·  Entgeltermittlungen
·  Betriebswirtschaftliche Beratungen / Unternehmensberatungen
·  Nachfolgeregelungen   

begleiten und kompetent unterstützen.
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„Wer viel mit Kindern lebt, 
wird finden, dass keine äußere
Einwirkung auf sie ohne 
Gegenwirkung bleibt.“

Johann Wolfgang von Goethe
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Blickpunkt Jugendhilfe 2/20162

am 20. März 2016 ist Herr Budig,
langjähriger Präsident vom VPK-
Bundesverband e.V., plötzlich und
unerwartet gestorben. Sein Tod hat
seine langjährigen Wegbegleiter im
Verband tief und schmerzlich getrof-
fen. In seiner 16-jährigen Amtszeit
wurden wegweisende Entscheidun-
gen für den Gesamtverband getrof-
fen, die er maßgeblich mit auf den
Weg gebracht hat. Er stand – wie
kaum ein anderer es konnte – mit
seiner ganzen Kraft und Überzeu-
gung für privat-wirtschaftliche 
Träger in der Kinder- und Jugend-
hilfe ein. Unternehmergeist, Ent-
scheidungsfreudigkeit aber auch die
Leistungsfähigkeit waren für ihn
maßgebliche Merkmale von privat-
wirtschaftlichen Trägern. Unermüd-
lich und unerschrocken setzte er sich
trotz vielfältigen Gegenwindes für
deren Interessen ein. Viel hat er 
erreichen können, nicht aber die 
erwünschte, ersehnte und auch sach-
lich gebotene rechtliche Gleichstel-
lung aller Träger im SGB VIII – diese
werden nun andere weiter erstreiten
müssen, mit der gleichen Überzeu-
gung, die Herr Budig in seinem Amt
als Präsident vorgegeben hat. Wir im
VPK werden Herrn Budig ein ehren-
des Andenken bewahren! In diesem
Heft finden Sie den Nachruf auf
Herrn Budig sowie die Danksagung
seiner Ehefrau Irma.

Die Kinder- und Jugendhilfe wartet
in diesen Tagen gespannt auf die 
Vorlage eines Referentenentwurfs
zur Weiterentwicklung des SGB VIII.

Kernstück darin soll die sog. inklu-
sive Lösung (große Lösung) sein.
Wie man allerdings im Vorfeld hört,
wird der ursprünglich vollumfängli-
che inklusive Charakter des Gesetzes
wohl nicht realisiert werden können.
Dies wäre allerdings ein fatales Sig-
nal für den fachlich wie politisch for-
mulierten Anspruch eines inklusiven
Hilfesystems in der Kinder- und 
Jugendhilfe. Es würde die ernsthafte
Frage aufwerfen, ob eine derart (ein-
gedampfte) Reform überhaupt Sinn
macht. Kompromisse sind häufig
sinnvoll und notwendig – aber nicht,
wenn dadurch eine fundamentale
Intention tendenziell verlorengeht. 

Der VPK-Bundesverband hat auf 
seiner diesjährigen Delegiertenver-
sammlung in Mainz einstimmig den
beteiligungsorientiert erarbeiteten
„Verhaltenskodex“ verabschiedet,
der zur weiteren qualitativen Ver-
bandsentwicklung im VPK beiträgt.
Im Jahr 2012 hat der VPK bereits mit
dem Leitbild eine wichtige Grund-
lage für sein Handeln erarbeitet. Im
Leitbild des VPK spiegelt sich die ge-
meinsame Überzeugung wider, dass
nur durch eine entwickelte und 
lebendige Kultur des gegenseitigen
Respekts, von Offenheit, von Ver-
trauen und von Wegen der Betei -
ligung nach innen und außen eine
erfolgreiche Arbeit in der Kinder-
und Jugendhilfe erfolgreich gestaltet
werden kann.  Der nunmehr verab-
schiedete „Verhaltenskodex“ zeich-
net die Entwicklung eines bereits
seit Jahren andauernden kontinuier-

lichen und notwendigen Prozesses
im VPK nach.

Der Verband stellt darin gegenüber
seinen Mitgliedern wie auch bei-
trittswilligen neuen Trägern eine
Klarheit darüber her, unter welchen
Grundvoraussetzungen eine Mit-
gliedschaft im VPK möglich und er-
wünscht ist. Der Verband ist der fes-
ten Überzeugung, dass er seine Auf-
gaben in allen Bereichen nach innen
und nach außen glaubhaft und wirk-
sam dann erfüllen kann, wenn die
ihm angeschlossenen Träger ethische
und qualitative Standards als 
Haltung beachten und umsetzen. Im
Rahmen der Innen- und Außendar-
stellung ist es für den Verband un -
erlässlich, einen gemeinsamen Ver-
haltenskodex erarbeitet zu haben
und ihn stetig mit verbandlichem
Leben zu erfüllen. Der VPK ist 
seinem Wesen nach  aufgeschlossen,
transparent, klar, verlässlich aber
auch bunt und spiegelt die Vielfalt
der privaten Leistungsträger in der
Kinder- und Jugendhilfe wider. 
Der Verhaltenskodex ist in diesem
Heft unter der Rubrik „Aus dem
VPK“ abgedruckt.

Mit den besten Grüßen

Werner Schipmann
VPK-Bundesverband e.V. 

Liebe Leserinnen und Leser,

Editorial
von Werner 
Schipmann
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David Post                           Handlungspraxen zum Kinderschutz in der Heimerziehung als Koproduktion?

Handlungspraxen zum Schutz von 
Kindern und Jugendlichen 

in der Heimerziehung als Koproduktion?
– „Also… das entscheidet im Einzelfall dann jede Fachkraft 

der Einrichtungsaufsicht selbst!“

David Post

Mit der staatlichen Aufsicht
über Einrichtungen soll sowohl
präventiv als auch im akuten
Fall ein umfassender Schutz vor
Kindeswohlgefährdungen von
jungen Menschen in den statio-
nären Hilfen zur Erziehung 
gewährleistet werden (§ 45 SGB
VIII). Das gilt für diejenigen 
pädagogischen Orte, an denen
Kinder und Jugendliche über
Tag und Nacht oder für einen
Teil des Tages (vgl. Münder 2013,
485) von professionellen päda-
gogischen Fachkräften betreut
werden und/oder Unterkunft
erhalten. In der Heimerziehung
ist von komplexen wechselseiti-
gen Abhängigkeiten in den Be-
ziehungsstrukturen auszugehen
(vgl. Wolf 1999). Zur tatsächli-
che Aufsichtspraxis der obersten
Landesbehörden pointiert Norbert
Struck: „Immer im guten Kontakt,
aber ansonsten ein ,zahnloser Tiger‘?“
(Struck 2015, 52). In meinem Beitrag
möchte ich auf gegenwärtige Pro-
blemlagen und Fragestellungen zur
Einrichtungsaufsicht aus der Per-
spektive freier Einrichtungsträger
hinweisen. Dabei votiere ich für ein
Verständnis des Schutzes von jungen
Menschen in Einrichtungen als Ko-
produktion sowie für entsprechende
fachliche Konsequenzen der Auf-
sichtspraxen. Diese Diskussion ist
längst überfällig, denn eine gestei-
gerte Wirkung des Schutzes lässt sich

weder mit der reinen  Weiterent -
wicklung der Gesetze noch mit einer
bloßen Verbesserung der finanziel-
len oder personellen Ressourcen 
erreichen (vgl. VPK-Landesverband
NRW 2015). Es braucht eine fach -
liche Auseinandersetzung: 

„Aber fragen Sie mal, wer sich für eine
strengere Kontrolle in Heimen ein-
setzt. Das kostet nämlich. Und zwar
Staat und Einrichtungen. Und schon
redet keiner mehr von Kinderrechten!
Kinderschutz ist nicht zu messen an
Ankündigungen. Die kennen wir. Frage
ich genauer nach, was wie neu geregelt
werden sollte, stelle ich regel mäßig

fest, dass man juristisch Dinge 
lösen will, die eher aus fachlicher
Inkompetenz schief gehen. In-
kompetenz abzubauen ist aller-
dings aufwendig und dauert, 
kostet zudem viel Geld“ (Mörs-
berger 2015, 49). 

1. Aufsicht zum Schutz –
Anforderungen und
Praxiseindrücke

Die überörtlichen Träger der 
Jugendhilfe wachen zum Schutz
über die Organisation und
Struktur der Lebens- und Lern-
felder, indem sie dem freien Trä-
ger für seine Einrichtung bei 
Erfüllung der Voraussetzungen
eine Betriebserlaubnis (BE)

nach § 45 SGB VIII erteilen. Und 
indem sie diese wieder entziehen,
wenn örtliche Prüfungen, Beratun-
gen und Auflagen nicht zu der Ab-
wendung von erheblichen Missstän-
den führen. Der Schutzauftrag legiti-
miert die konkreten Kontrollen und
Interventionen; präventiv während
des Betriebserlaubnisverfahrens
(BEV) und reaktionär während des
Betriebs. Die präventive und reaktive
Beseitigung oder Minderung von 
Risiken, die akute Gefahrenabwehr
und die bedarfsbezogene Beratung
von Einrichtungen als Dienstleis-
tung konturieren die zentrale Ex -
pertise der Einrichtungsaufsicht. 

David Post                                   Foto: Privat
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Handlungspraxen zum Kinderschutz in der Heimerziehung als Koproduktion?                                     David Post

Dabei handelt es sich nicht um Ge-
fahren im Sinne individueller (fall -
bezogener) Gefahrdungssituationen,
sondern um strukturelle also ein-
richtungsbezogene Gefährdungen1. 

Die Träger von Einrichtungen der
Heimerziehung berechtigt eine Be-
triebserlaubnis dazu, den in der 
Konzeption beschriebenen professio-
nell organisierten Lebensmittelpunkt
für unbestimmte Zeit als Leistung
der Erziehungshilfe anzubieten; 
für jedes Kind, zu dessen Alter, 
Entwicklungsstand, Bedürfnissen,
biografischen Erlebnissen etc. die 
Bedingungen in der Einrichtung pas-
sen. Hierin spannt sich die Expertise
der Einrichtungen auf. Träger müs-
sen die notwendigen und angemes -
senen Ressourcen bereitstellen, um
die jungen Menschen bei ihren Ent-
wicklungs- und Bewältigungsauf -
gaben im Alltag zu unterstützen, sie
dabei zu begleiten und sie auch vor
Gefahren zu schützen. Die Aufnahme
und Entlassung eines bestimmten
Kindes muss von der Einrichtungs-
aufsicht nicht genehmigt werden. 
Die Entscheidung hierüber treffen
der junge Mensch, seine Sorge -
berechtigten, das Jugendamt und 
der freie Träger im Rahmen der 
Hilfe planung nach den §§ 36, 37
SGB VIII.

So eindeutig die Verhältnisse zu sein
scheinen, umso weniger eindeutig 
erscheinen Art und Weise der Um-
setzung beider Funktionsfelder in
der Praxis, bei der die Einen die An-
deren prüfen und daher einen Kom-
petenzvorsprung in Sachen struktu-
relles Kindeswohl beanspruchen
müssen. Deshalb braucht es – so
könnte man folgern – professionelle
Fachkräfte, qualitativ hochwertige
Standards, klare Regelungen und 
solche Verfahrensweisen, die auch
Legitimation erzeugen (vgl. Luh-
mann 1975). Neben den juristischen
Kodierungen der Pflichten und Auf-
gaben sowie deren Interpretation
und Umsetzung durch die prakti-
schen Verfahrensweisen sollen sich
die professionellen Argumentatio-
nen daher auf sozialpädagogische
Erkenntnisse stützen. Die konkreten
Prüfaktivitäten sowie der Zusam-
menhang des Niveaus von Einrich-
tungsaufsicht einerseits und der 
Realisierung des Schutzes von jun-
gen Menschen in Einrichtungen 
andererseits wurden bisher jedoch
nicht erforscht. Auch die bemerkens-
werte Analyse von Thomas Mühl-
mann (2014) zum Selbstverständnis
der Aufsichtskräfte bezieht sich 
explizit nicht auf diese Perspektiven.
Eine grundsätzliche Legitimation
der Forderungen und Zwänge bzw.
der Aufsicht selbst kann aus fach -
licher Sicht letztlich aber überhaupt
nur auf diesem Zusammenhang
gründen. 

Eine Auseinandersetzung ist schon
deshalb angezeigt, weil die Behörden
junge Menschen nicht im Alleingang
schützen können. Sie können ihren
Auftrag eigentlich nur in Koproduk-
tion mit den freien Trägern, den Ju-
gendämtern, den Verbänden und
nicht zuletzt den jungen Menschen
und ihren Sorgeberechtigten erfül-
len. Die Einrichtungsaufsicht ist auf
Akzeptanz und Mitwirkung ange-
wiesen und könnte die Grundsätze

dazu in einem überörtlichen Dialog
mit den Beteiligten entwickeln.
Denn selbst dann, wenn es (dem-
nächst) mehr juristische Spielräume
für Aufsicht geben wird, gehen die
Handlungsebenen und Aktivitäten
der verantwortlichen Aufsichtsbe-
hörden aufgrund der besonderen
Art ihrer Aufgabenstellung stets über
formal-rechtlich regulierbare Zusam-
menhänge hinaus. Die Aufsichtsbe-
hörden sind in ihrer Aufgabenerfül-
lung deshalb  immer auf eine koope-
rative Haltung der Einrichtungen
angewiesen. Sie müssen Vertrauen
bei den Einrichtungsträgern auf-
bauen, um ihren Kontrollauftrag er-
füllen zu können (vgl. Mühlmann
2014, 401ff.). Das braucht gemeinsam
geteilte Vorstellungen mitunter da-
von, wie und auf welchen Grundla-
gen Entscheidungen getroffen wer-
den. Die Entwicklung eines fachli-
chen Rahmens transparenter Koope-
rationsstrukturen könnte hier weiter
helfen. Es könnten Vereinbarungen
über Strukturen und Prozesse zum
strukturellen Kinderschutz getroffen
und die Umsetzung der BEV und an-
lassbezogenen Prüfungen in der Pra-
xis gemeinsam reflektiert werden.
Stattdessen strebt die öffentliche
Seite derzeit relativ einseitig bloß die
Änderung der Gesetze an, um den
Schutz zu erhöhen: Ohne eigentlich
zu wissen, wie gut oder schlecht der
Schutz überhaupt ist, an welchen
Maßstäben das zu messen wäre und
welche Rollen die fachlichen Struk-
turen der Aufsichtsstellen und der
Aufsichtskräfte dabei spielen.

Betriebserlaubnis- 
und Prüfverfahren

Der überörtliche öffentliche Träger
hat die Erlaubnis zu erteilen, wenn
die in § 45 (2) SGB VIII genannten
Voraussetzungen erfüllt sind. Er soll
also verschiedene Kriterien prüfen
und hiernach eine Entscheidung 
fällen. Im Weiteren möchte ich einige

1 Der Unterschied liegt darin, dass „[…]
Bezugspunkt für den Schutz nach §§ 45
ff. nicht die einzelnen Kinder oder Ju-
gendlichen sind, sondern die Rahmen-
bedingungen in der Einrichtung, die un-
ter dem Gesichtspunkt möglicher Ge-
fahrenquellen zu bewerten sind. Maß-
geblich ist „das Wohl der Kinder und Ju-
gendlichen“, also im Plural, tritt die zu-
ständige Behörde in typischer Weise
ordnungsbehördlich auf. Würde sie für
die einzelnen Kinder oder Jugendlichen
zuständig, würde sie sich auch heillos
übernehmen.“ (Wiesner 2012, SGB VIII,
§ 45, Rn 26).
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Aspekte in Bezug auf die Regelungen
und Handlungspraxen auf den Ebe-
nen der a) verschiedener Aufsichts-
stellen und b) der unterschiedlichen
Aufsichtskräfte verdeutlichen: 

a) Vielfalt von Betriebserlaubnis -
kriterien unterschiedlicher 
Behörden bzw. Bundesländer

Die Regeln und Kriterien, welche für
eine Betriebserlaubnis zu beachten
sind, bewegen sich laut Gesetz im
Rahmen der Mindeststandards von
wirtschaftlichen, fachlichen, perso-
nellen und räumlichen Vorausset-
zungen.  Diese vier Merkmale wer-
den von den Aufsichtsstellen unter-
schiedlich interpretiert. Die von der
Bundesarbeitsgemeinschaft der Lan-
desjugendämter zur Orientierung er-
arbeiteten Empfehlungen zur Be-
triebserlaubniserteilung z.B. für Le-
bensgemeinschaften (vgl. BAG/LJÄ
2010) werden dabei mehr oder weni-
ger mit relevanten Anhaltpunkten
assoziiert. Trotz des gleichen gesetzli-
chen Auftrages argumentiert die Lei-
tung eines Landesjugendamtes
exemplarisch wie folgt gegen einen
Vergleich der Fachbehörden: „Eine
Vergleichbarkeit sei zumindest derzeit
nicht möglich. Die Personalsituation
und Personalbemessung sowie Tätig-
keits- und Aufgabenprofile der Heim-
aufsichten in den Ländern seien zu
unterschiedlich strukturiert, so dass
keine Grundlage für eine gute Ver-
gleichbarkeit zu erkennen sei. Damit
sei auch ein Erkenntnisgewinn nicht
gegeben“ (Britze 2015, 330). Oder et-
was anders gesagt: eine Vergleichbar-
keit trotz gleicher bundesgesetzlicher
Aufträge (Aufsicht und Beratung) sei
aufgrund der unterschiedlichen Aus-
stattungen und Arten der Aufgaben-
wahrnehmung der Aufsichten nicht
zu erwarten. Und tatsächlich lassen
sich in der Praxis länderübergreifend
extreme Unterschiede vorfinden: an-
gefangen bei unterschiedlichen
Maßstäben des Brandschutzes, der

Frage nach Einzel- oder Doppelzim-
mern bis hin zu den Vorstellungen
über angemessene Qualifikationen
der Fachkräfte, konzeptionelle und
organisatorische Bedingungen etc.
Einige Bundesländer halten es ,nicht
einmal‘ für nötig ein Landesjugend-
amt zu unterhalten oder etwa eine
andere zentralisierte Aufsicht zu or-
ganisieren und ,sourcen‘ den Bereich
in die örtlichen Jugendämter ,aus‘ . 
Neben der organisationalen Ebene
wird auch auf der Handlungsebene
bereits bei den ,basics‘ teilweise rela-
tiv ,frei assoziiert‘ , nach dem groben
Motto wie: „Wir nehmen lieber ei-
nen Einrichtungsbegriff, unter dem
wir alles steuern können, was bei
uns passiert“. Oder: „Wir nehmen
einen, der zu unseren Ressourcen
passt“. So gilt gar in einer südlichen
Region der Republik ein individu -
elles, einmaliges Reiseprojekt nach 
§ 35 SGBVIII als Einrichtung und
somit als betriebserlaubnispflichtig.
Woanders gilt eine Einrichtung erst
dann als betriebserlaubnispflichtige
Einrichtung, wenn mindestens sechs
junge Menschen nach § 34 SGB VIII
an einem Ort leben. Die weite Streu-
ung bereits bei den  Interpretations-
weisen des Einrichtungsbegriffes
macht deutlich, wie unterschiedlich
die zuständigen Landesbehörden
ihre Aufgaben und Eingriffsradien
verstehen und mit welchem Maß an
Variabilität diese Versuche zum
strukturellen Schutz von Kindern
und Jugendlichen wahrgenommen
werden. Die BAG der Landesjugend-
ämter hat keine verbindlichen Mit-
tel, um auf auseinanderklaffende
Verhältnisse einzuwirken.

b) Vielfalt der Deutungen von 
verschiedenen Aufsichtskräften 

Für die eine Fachkraft bedeutet 
Beteiligung der Einrichtungen in 
anlassbezogenen Prüfungen etwa so-
viel wie, dass sich diese bei der Bege-
hung die Vorwürfe anhören können.

Eine ,rechtfertigende‘ Antwort je-
doch dann erst auf das amtliche
Schreiben im Nachhinein geben dür-
fen. Andere hören sich die Darstel-
lungen an, erwähnen diese aber
nicht im anschließenden Prüfbe-
richt. Manche Fachkräfte der Ein-
richtungsaufsicht verbinden derar-
tige Prüfungen mit intensiven Ge-
sprächen über die Sachverhalte, 
die zu Beschwerden o.ä. geführt ha-
ben, und die damit möglicherweise
zusammenhängenden ungünstigen
Entwicklungen. Manche greifen
nach einer eingegangenen Be-
schwerde zum Telefon, um zu hören,
was denn da eigentlich vor Ort los
ist, andere begeben sich direkt an die
Schreibmaschine und fordern im rei-
fen  Behördenstil erst einmal eine
Reihe schriftlicher Informationen
und/oder Dokumente an, ohne ein
einziges Wort mit den Trägern ge-
wechselt zu haben. Das Argument
für solche Unterschiede lautet: „Das
sind Entscheidungen im Einzellfall“.
Es wird in der Regel von außen be-
trachtet nicht deutlich, welche indi-
viduellen Spielräume für Entschei-
dungen vonseiten der jeweiligen
Fachstelle vorgesehen sind und 
welche nicht.

Die einen haben einen genauen Plan
für den Ablauf der Prüfung, die an-
deren scheinen sich den Verlauf des
Termins nicht zu stark vorstruktu-
rieren zu wollen, um in der Situation
dann ,flexibel‘ reagieren zu können.
Die Idee, dass die Bewertung der
Prüfungsinhalte in Koproduktion
vorgenommen werden könnte, ist
bisher wenig prominent, ganz zu
schweigen von einem systematischen
Ansatz, um diese zu erreichen. 
Einige Mitarbeiter scheinen sich
aber sehr wohl darüber im Klaren 
zu sein, dass ein partnerschaftlicher
Umgang von der Art der Kommuni-
kationsformen und -stile (auch ab-
seits von Prüfverfahren) abhängig
ist. 
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Andere verlangen vor angemeldeten
Prüfungen eine ganze Reihe von Un-
terlagen, wie private Dokumentatio-
nen, Fortbildungen der Mitarbeiter,
Adressen der ,belegenden‘ Jugend-
ämter usw., ohne dass aus dem An-
schreiben hervorgehen würde, wa-
rum mit dem konkreten Grund die
Prüfung exakt und nur ebendieser
Unterlagen notwendig wird. Wieder
andere melden erst innerhalb des
Prüftermins mit ähnlicher Leichtig-
keit an, ,mal schnell einen Blick in
die Unterlagen werfen zu wollen‘
(und verweisen nicht im gleichen
Zug darauf, welche Datenschutz-
richtlinien oder Sozialgeheimnisse
dabei tangiert oder überschritten
werden). 

Die eine Fachkraft will in jedem
Konzept ,etwas‘ über Sexualpädago-
gik stehen haben, eine andere erteilt
beizeiten eine Betriebserlaubnis
ohne ein Konzept überhaupt gelesen
zu haben und noch jemand anderes
will eine Erlaubnis nur dann ertei-
len, wenn sich ein eigentlich als
selbstständig geplanter Träger einem
großen anderen Träger anschließt.
Einen subjektiven Erfolg, so wie
Mühlmann analysiert, empfinden
die von ihm interviewten Fachkräfte
vor allem in ihren fachlichen Inputs
zur Gestaltung von ,guter Pädago-
gik‘ (vgl. Mühlmann 2014) und we-
niger bei einer ordnungsrechtlichen
Abwendung von strukturellen Ge-
fährdungen durch hoheitliche Ein-
griffe. 

Zum konstitutiven Problem 
des Aufsichtshandelns 

In der Heimerziehung gilt es Arran-
gements der Lern- und Lebensfelder
zu schaffen, die den strukturellen
Rahmen für günstige Entwicklungs-
bedingungen entwerfen. Dabei sind
fall- oder personenbezogene sowie
schicksalhafte Elemente von struk-
turellen Faktoren deutlich zu unter-

scheiden. Die Einrichtungsaufsicht
ist für letztere zuständig. Sie müsste
also prüfen, ob die elementaren pri-
mären und sekundären Bedürfnisse
junger Menschen prinzipiell erfüllt
werden können (Mindeststandards).
Und ob die Strukturen der Einrich-
tung allgemein – nicht  im Einzelfall
– geeignet sind, um günstige pädago-
gische Prozesse anzuregen. Die Er-
eignisse, Entwicklungen und Fehl-
leistungen wären bei einem struktu-
rellen Schutzauftrag im Gegensatz
zum Schutz im Einzellfall, für den
das örtliche Jugendamt zuständig
ist, dahingehend zu überprüfen, ob
sie aus strukturellen Bedingungen
der Einrichtung oder aus individuel-
len Situationen oder Bedingungen
resultieren. Sämtliche Informatio-
nen, die geprüft werden sollen, müs-
sen dann fachlich und ordnungs-
rechtlich auf den notwendigen (nicht
auf den wünschenswerten) Schutz
zurückgeführt werden. Die Einrich-
tungsaufsicht muss entscheiden, ob
die in der Konzeption beschriebenen
Voraussetzungen strukturell das
Wohl der Minderjährigen gefährden
oder nicht. Aus einer örtlichen Prü-
fung muss hervorgehen, ob die ge-
prüften Inhalte Mängel aufweisen
und wenn ja, ob diese eine struktu-
relle Gefährdung annehmen lassen.
Falls das der Fall ist, muss eine Inter-
vention (erst Beratung, dann Aufla-
gen) stattfinden, die den Missstand
behebt. Falls keine erhebliche Ge-
fährdung festgestellt wird, ist der
Schutzauftrag der Einrichtungsauf-
sicht erfüllt. Eine freiwillige Bera-
tung kann dann lediglich als Dienst-
leistung ,angeboten‘ und nicht er-
zwungen werden.

Konstitutive Merkmale professionel-
len Handelns in Organisationen be-
schreibt Thomas Klatetzki (2005)
anhand der Struktur nicht-routini-
sierbarer Arbeitsaufgaben mit dem
Dreischritt „Diagnose, Inferenz und
Behandlung“. Das Kernstück be-

stimmter professioneller Handlun-
gen ist demnach die Inferenz (kogni-
tive Schlussfolgerung): „[…] eine in-
terne professionelle Angelegenheit: Die
kognitive Schlussfolgerung benutzt die
durch die Diagnose verfügbar ge-
machten Informationen und leitet aus
ihnen Behandlungsmöglichkeiten ab“
(Klatetzki 2005, 263f.). Dabei sind
zwei mögliche Arten von Inferenz zu
unterscheiden. Bei der Inferenz
durch „Exklusion“ können während
der Behandlung andere Wege oder
der eingeschlagene ausgeschlossen
und weitere Diagnosen angestellt
werden. Weil nur eine Möglichkeit
besteht, den Weg von der Diagnose
zur Behandlung zu bestreiten, gibt es
bei Inferenz durch „Konstruktion“
die Möglichkeit eines ,try and error‘
nicht; hier muss ein erst hypotheti-
scher Zusammenhang begründet
werden, auf dessen Grundlage dann
eine Behandlung bis zum Ende
durchgeführt wird (vgl. Klatetzki
2005, 267). Der Beweis für eine Ge-
fährdung kann nicht am konkreten
Einzelfall geliefert werden, das wi-
derspräche dem Kern des präventi-
ven Schutzauftrages. Ein ,explorati-
ves Exempel‘ kann hier nicht erst an
den betroffenen Einrichtungen sta-
tuiert werden. Es braucht Kriterien
und Verfahren, die dazu geeignet
sind strukturelle Gefahren zielsicher
zu mildern. 

Einrichtungsaufsicht als Teil 
der Jugendhilfe mit eigenen 
Qualitätsansprüchen? 

Seit 100 Jahren handelt es sich bei
der Aufsicht über Einrichtungen um
einen eher symbolischen Akt. Die öf-
fentlichen Stellen sind mit der Ge-
staltung einer funktionalen und ein-
heitlichen Aufsichtspraxis überfor-
dert (vgl. Mühlmann 2014, 183f.).
Dennoch fehlen ernsthafte Fragestel-
lungen zur inhaltlichen Auseinan-
dersetzungen. Und das trifft insbe-
sondere auf solche Kriterien zu, mit

Blickpunkt Jugendhilfe 2/20166

Handlungspraxen zum Kinderschutz in der Heimerziehung als Koproduktion?                                     David Post
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denen sich das „Niveau der Profes-
sionalität“ und die „Qualität der
Einrichtungsaufsicht“ beschreiben,
bewerten und weiterentwickeln las-
sen. Weder ein Handbuch „Schutz
von Kindern und Jugendlichen in
Einrichtungen“ oder „Handbuch
Einrichtungsaufsicht“ noch eine
Diskurslinie zu den Themen: Stan-
dards, Grenzen und Nebenwirkun-
gen des strukturellen Schutzes von
Kindern und Jugendlichen in Ein-
richtungen können die Autoren/in-
nen verzeichnen.

Dabei handelt es sich hier jedoch
nicht um ein randständiges Hand-
lungsfeld, sondern um einen bun-
desweit gesetzlich kodierten Funkti-
onsbereich der obersten Landesbe-
hörden. Wird  in Expertisen oder
Handlungsempfehlung der Landes-
jugendämter hinsichtlich der  Quali-
tätsentwicklung auf bestimmte
Fachstandards abgestellt:  „Die ört-
lich ausgewählten Kriterien zur Be-
wertung von Qualität dürfen nicht
willkürlich erscheinen, sondern müs-
sen fachlich legitimiert sein“
(LWL/LVR 2013, 13). Dann ist auch
die Frage nach einer Weiterentwick-
lung des professionellen Handelns
der „Einrichtungsaufsicht“ selbst le-
gitim. Das betrifft z.B. Fragen da-
nach, was eine professionelle Ein-
richtungsaufsicht und Beratung aus-
macht oder welche strukturellen Be-
dingungen dafür notwendig sind.
Nicht zuletzt hiervon sind schließ-
lich die Rahmenbedingungen ab-
hängig, innerhalb derer an der „pä-
dagogischen Basis“ in den Heimen
eine hohe Sicherheit, Wirksamkeit
und Qualität entfaltet und vorgewie-
sen werden kann, wie unter den
Stichworten „Weiterentwicklung
und Steuerung“ verhandelt wird
(vgl. z.B. Hammer 2013). Wenn die
örtliche Qualitätsentwicklung an
den Diskurs gebunden wird, warum
soll das dann nicht auch für den
Dialog über Qualität auf der über-

örtlichen Ebene gelten? So interpre-
tieren LWL und LVR doch die Auf-
gabe der Qualitätsentwicklung als
einen Rahmen, „der eine trägerüber-
greifende – kooperative – Qualitäts-
steuerung für alle Handlungsfelder
der Jugendhilfe ermöglicht“ (ebd. 14).
Aufgrund der Subjektivität von Qua-
litätsverständnissen können allge-
meine Kriterien von/für Qualität nur
im Diskurs erschlossen werden. 

Lässt sich doch „Qualität in sozialpä-
dagogischen Bezügen sich nur be-
grenzt durch routinehaftes Handeln
festlegen und erzeugen“ (ebd.). Und
lassen sich organisationskulturelle
Phänomene hinsichtlich der Quali-
tät ohnehin nicht ,steuern‘ , sondern
„[…] nur durch immer wieder neue,
auf sensible Beobachtungen grün-
dende Impulse anregen“ (ebd.). Weil
der Schutz von Kindern und Jugend-
lichen in Einrichtungen ein Hand-
lungsfeld der Jugendhilfe ist, könnte

man schlussfolgern, dass auch er sich
an fachlichen Qualitätsmaßstäben
und nicht bloß an der Reichweite sei-
ner juristischen Mittel messen lassen
sollte. Die von den Landesjugendäm-
tern für andere Stellen aufgestellten
inhaltlichen Empfehlungen zur
Qualitätsentwicklung wären dazu
zum Teil geeignet.

Zur Frage nach der allgemeinen Of-
fenheit für eine transparente Quali-
tätsentwicklung von Leitungskräften
der Einrichtungsaufsicht selbst lässt
sich in der wissenschaftlichen Litera-

tur  aktuell ein Anhaltspunkt finden.
Harald Britze berichtet über seinen
Versuch bundesweit Aufsichtskräfte
zur Beteiligung an seiner wissen-
schaftlichen Analyse über Kriterien
einer nachhaltigen Heimaufsicht zu
gewinnen: „Seitens der Leitungen der
Landesjugendämter bestanden erheb-
liche Vorbehalte gegenüber For-
schungsprojekten im Allgemeinen und
gegenüber dem geplanten Vorhaben
im Besonderen. Im Wesentlichen rich-
tete sich ihre Kritik auf die Notwen-
digkeit nachhaltiger Strategien für die
Tätigkeit der Heimaufsicht, sowie Be-
fürchtungen bezüglich der in der Aus-
wertung zu treffenden Ableitungen“
(Britze 2015, 328). 

Wir haben es also noch mit unge-
prüften Annahmen über die ,Quali-
tät‘ der Aufsicht zu tun. Einige da-
von lauten in der Alltagsdiskussion:
Je höher das fachliche Niveau der Ein-
richtungsaufsicht, desto weniger gibt
es strukturell bedingte Kindeswohlge-
fährdungen in der Heimerziehung. Je
tief-schürfender und umfassender alles
Mögliche geprüft wird, desto besser ist
das für die Kinder und Jugendlichen.
Je transparenter und eindeutiger die
formellen Strukturen und Beziehun-
gen der Einrichtungen sind, desto we-
niger Entwicklungspotential gibt es für
riskante Heimlichkeiten. Je mehr und
je strenger kontrolliert, sanktioniert
und vereinheitlicht wird, desto profes-
sioneller und wirkungsvoller ist  der
Schutz von Kindern und Jugendlichen
in Einrichtungen. Je weniger Einrich-
tungen sich über die Einrichtungsauf-
sicht beklagen, desto besser ist deren
Arbeit.

Ganz so einfach ist es jedoch nicht.
In der Praxis steht oft vielmehr die
Frage nach der rechtlichen Begründ-
barkeit der Handlungen auf der Ta-
gesordnung als nach den Wirkungen
und Nebenwirkungen der Einrich-
tungsaufsicht auf die sozialpäda -
gogischen Lebensfelder. 

Muss sich der Kinder-
und Jugendschutz in 
Einrichtungen der
Jugendhilfe an 
fachlichen 
Qualitätsmaßstäben
messen lassen?
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Auf der juristischen Ebene von Ver-
waltungsverfahren werden kontinu-
ierlich Handlungen der sozialpäda-
gogischen Fachkräfte der Behörden
auf ihre Richtigkeit hin überprüft –
und nicht selten wegen letztlich tri-
vialen oder fachlichen Fehlern be-
mängelt (z.B. der Einrichtung bei ei-
ner Prüfung nicht Gelegenheit zur
eigenen Darstellung des Sachverhal-
tes gegeben zu haben). Die Frage
nach der Qualität der Arbeit der Ein-
richtungsaufsicht kann nur dann
sinnvoll gestellt werden, wenn man
als Voraussetzung von einer zentra-
len Grundannahme ausgeht. Und
zwar derjenigen, dass Einrichtungs-
aufsicht als professionelles Hand-
lungsfeld der stationären Hilfen
überhaupt etwas ist, das – nicht nur
juristisch betrachtet – gut oder weni-
ger gut gelingen kann. Dieser Ge-
danke scheint in der Praxis bei wei-
tem noch nicht angekommen zu
sein. Aber wie soll er das auch, wenn
es keine fundierten Kriterien gibt,
mit denen sich das fachliche Niveau
verorten lässt?

Legitimation und Akzeptanz

Ebenso wie die freien Träger wün-
schen sich vermutlich auch die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der
Einrichtungsaufsicht klare Regelun-
gen und Aufgabenbereiche: Weil sie
etwas beurteilen müssen, was dem
Gedanken nach eben nicht nur mög-
lichst viel mit dem Schutz von jun-
gen Menschen zu tun haben soll,
sondern fachlich nachvollziehbar
und im Fall der Fälle juristisch über-
prüfbar in erster Linie auf diesen
Kern abzielt. Die daraus hervorge-
henden Begründungen können als
professionelle und durch staatliche
Rechte legitimierte Argumentatio-
nen zum Schutz von jungen Men-
schen in Einrichtungen verstanden
werden. Der Weg zu diesen fachli-
chen Beurteilungen und Entschei-
dungen spielt eine zentrale Rolle für

die Effektivität, die auch mit der Ak-
zeptanz des Funktionsbereiches mit
seinen kontrollierenden und sank-
tionierenden Handlungen zusam-
menhängt. In der Praxis werden Ent-
scheidungen eher selten mit dem
Gesetz sondern mehr durch das Ver-
fahren legitimiert2. Alle Beteiligten
sind auf eine hohe fachliche Treffsi-
cherheit der Einrichtungsaufsicht
angewiesen. Wenn weder der Weg
noch dessen Ergebnis einer systema-
tischen, fachlich begründeten und
wissenschaftlich reflektierten Vorge-
hensweise folgen, lässt sich relativ
schwer auf überzeugende Weise bei
den freien Trägern für Akzeptanz
und ,vertrauensvolle‘ Kooperation
werben. Dazu benötigt man  nach-
vollziehbare Regelungen und Maß -
stäbe in Bezug auf Betriebserlaubnis
relevante Gesichtspunkte und Ver-
fahren. Die fallen jedoch nicht vom
Himmel; es braucht eine fachliche
Auseinandersetzung an einem Ort
jenseits der aktuellen Tageszeitung. 

2. Mögliche Reflexionsebenen 

Von außen betrachtet lassen sich die
verschiedenen Problemstellungen
der Aufsichtspraxen mitunter in den
Rubriken 1) Handlungsebene, 2) or-
ganisatorische und fachliche Stan-
dardisierungen und 3) Wissenszu-
sammenhänge beschreiben. 

1.1) Hypothetische Konstruktionen
als Interventionsgrundlage

Bei dem Schutz von Kindern in Ein-
richtungen kann nicht auf halber

Strecke wieder von vorne begonnen
werden. Das wurde hier bereits mit-
hilfe des Dreischritts (Diagnose, Infe-
renz, Behandlung) veranschaulicht.
Die Erteilung und der Entzug einer
Betriebserlaubnis sind Verwaltungs-
akte, die auf unbestimmte Zeit hin
gültig sind. Die professionellen Fol-
gerungen der Einrichtungsaufsicht
sind daher stark auf die Konstruktio-
nen von hypothetischen Zusammen-
hängen angewiesen. Die Begründun-
gen für oder gegen die Erteilung ei-
ner Betriebserlaubnis, bestimmte
Auflagen, Beratungen oder den Ent-
zug müssen daher den Merkmalen
professioneller Argumentationen ge-
nügen.

Es bleibt bislang unklar, welche be-
sonderen Kompetenzen und Wis-
sensstände dieser Funktionsbereich
fordert und was der Kern der Tätig-
keit im Detail überhaupt ist. Sogar
die Landesjugendämter selbst erwar-
ten – wie oben zitiert – keinen Er-
kenntnisgewinn einer übergreifen-
den Forschung, weil die Wahrneh-
mung des Schutzauftrages der Be-
hörden stark  unterschiedliche Aus-
prägungen hat. Und eine „Einfüh-
rung in die Einrichtungsaufsicht“
gibt es bislang nicht. Während sol-
che quantitativen Faktoren wie
Raumgrößen, Personalschlüssel usw.
in der Praxis nach pragmatischen
Standards interpretiert werden, ist
womöglich die Pädagogik einer Ein-
richtung und ihr potentieller Adres-
satenkreis der Kern der qualitativen
professionellen (sozialpädagogi-
schen) Überprüfung. Hier muss da-
nach gefragt werden, ob und welche
Methoden die Aufsichtskräfte an-
wenden müssen, um ihrem Auftrag
auch im Rahmen der gesetzlichen
Regelungen gerecht zu werden. Oder
auch: Wird das Schlussfolgern jedem
in bestimmter Hinsicht nach seinem
eigenen Gutdünken überlassen oder
gibt es ein fachliches Konzept, wel-
ches die Behörden entwickelt haben,

Blickpunkt Jugendhilfe 2/2016
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2 „Im Rechtsstaat wird Legitimation vor
allem durch das gewählte Verfahren
also durch Regeln, wie man zu einem Er-
gebnis kommt, hergestellt (s. Luhmann
2006). […] Das Rechtsstaatprinzip (Art.
20 Abs. 2 GG) fordert eine klare, bere-
chenbare und faire Verfahrensgestal-
tung“ (Münder 2013, 883).
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z. B. um Probleme des Einzellfalls
mit Problemen in den Strukturen ei-
ner Einrichtung in ein fachlich fun-
diertes Verhältnis zu setzen? 

1.2) Strukturelle Mängel, 
Schicksalhafte Entwicklungen
und Einzellfälle

Mir scheint es in der Heimerziehung
ebenso wie in anderen Feldern wenig
ratsam, aus schicksalhaften einzel-
nen Entwicklungen von Einrichtun-
gen oder jungen Menschen allge-
meine neue Regeln zu entwickeln,
die dann für alle Geltung beanspru-
chen. Manche erschreckenden Vor-
kommnisse, Situationen oder Ent-
wicklungen – welche das sind, gilt 
es ebenfalls zu diskutieren – haben
mehr mit Schicksal und individuel-
len Versagen zu tun als mit allge -
meinen Risiken in Einrichtungen. 

In welchem Fall, was angezeigt ist,
darf nicht schlicht aus pseudokon-
kreten Alltagswissensbeständen ge-
folgert werden, wenn die Deutung
der Zusammenhänge eine professio-
nelle sein soll. Und die Entscheidun-
gen über ,richtig und falsch‘ sollten
nicht aufgrund eines Mangels an
feldspezifischen Fachwissensständen
an das Rechtssystem abgegeben 
werden. Solche avisierten Bevormun-
dungen führen möglicherweise zu
Rechtssicherheit in einem Fall, nicht
aber zu einer Weiterentwicklung von
sozialpädagogischer Fachlichkeit. Mir
ist derzeit kein methodisches Konzept
von  Aufsichtsstellen bekannt, mit

dem deren Fachkräfte eine nachvoll-
ziehbare Einschätzung über die Ge-
wichtung von schicksalhaften und
strukturellen Entwicklungen bzw.
Faktoren vornehmen könnten.  

1.3) Rechtssicherheit und Auskunft 

Es ist in der Praxis nicht selbstver-
ständlich, dass die Aufsichtskräfte
die Träger/innen über die sozial-
rechtlichen Bedingungen der Arbeit
der Einrichtung und der Arbeit der
Einrichtungsaufsicht aufklären. 
Eigentlich könnte erwartet werden,
dass mit den Handlungen und For-
derungen der Aufsicht prinzipiell 
regelmäßig und ungefragt auch die
entsprechenden Rechtsnormen ge-
nannt werden. Oder noch weiter ge-
hend, dass auch auf gesetzliche Un-
klarheiten hingewiesen wird sowie
die jeweils spezifische behördliche
Umgangsweise und Interpretation.
Die Praxis der Aufsichtsbehörde
lässt jedoch eher eine Institutiona -
lisierung der  Verunsicherung von
Trägern über diese Themen ver -
zeichnen: Freie Träger werden von
den Aufsichtskräften bezüglich der
Unterscheidung rechtlicher, behörd-
licher und subjektiver Regelungs -
details zum SGB VIII überwiegend
in Unklarheit gelassen. Derartige
Verhältnisse produzieren bevormun-
dete Träger der Jugendhilfe, wodurch
sich auch erklären lässt, warum es
nicht weitaus mehr rechtliche Aus -
einandersetzungen gibt. Die Verhält-
nisse produzieren aber auch unsi-
chere Aufsichtskräfte, welche die ge-
botenen ordnungsrechtlichen Hand-
lungen vermutlich zum Teil selbst
nicht ganz von Qualitätsfragen un-
terscheiden und sich daher bei kriti-
schen Rückfragen manchmal ,mit
dem Rücken zur Wand‘ wähnen. 

2.1) Auftrag und Standards 

Welche konkreten Merkmale des
Aufsichthandelns standardisiert wer-

den oder eben nicht, könnte als Aus-
druck der spezifischen Ausprägung
des Niveaus einer Einrichtungsauf-
sicht gedeutet werden. Zu den Stan-
dards gehören auch die organisatori-
schen Rahmenbedingen und es ist
kein Geheimnis, dass die Erlaubnis
erteilenden Stellen chronisch unter-
besetzt sind. Aber dass alleine mehr
Stellen oder mehr Zeit für das Perso-
nal grundsätzliche Probleme lösen
würde, wäre gelinde gesagt etwas an
den Haaren herbei gezogen. Es geht
hier nicht an erster Stelle um mate-
rielle oder personelle sondern um
fachliche Ressourcen. 

Die  Standardisierungen von Hand-
lungen lassen sich in organisations-
soziologischen Bezügen mit der 
Unterscheidung von „trägen“ und
„aktiven Arbeitsaufgaben“ analysie-
ren. Können bei ersterer die Arbeits-
schritte schon vorab standardmäßig
ausgewählt und in einem vorstruk-
turierten Ablauf vollzogen werden,
so sind bei letzten keine program-
mierbaren Lösungen angemessen,
sondern fallbezogene Interpretatio-
nen mit Expertenwissen nötig (vgl.
hierzu Klatetzki/Nokielski 2010, 49).
Ebendiese Anforderung läuft einer
bürokratischen Logik jedoch auch
zuwider; für Ambivalenzen ist in 
diesen Strukturen, dann wenn es
,hart auf hart kommt‘ , wenig bis
kein Platz vorgesehen; bürokratische
Apparate sind von ihrem Aufbau her
keine ,Oasen der Ambiguitätstole-
ranz‘ . Und damit ist der hohe 
Anspruch an deren professionellen
Fachkräfte verbunden, sich Schnei-
sen zwischen trägen und aktiven 
Tätigkeiten zu bahnen, die der 
zentralen Funktion der Aufgabe 
einerseits und deren formellen Rah-
menbedingungen andererseits zu
entsprechen in der Lage sind. Was
die Fachkräfte dafür  brauchen,
sollte ab und zu auch einmal jenseits
(finanz-)politischer Zwänge gefragt
werden. 

Blickpunkt Jugendhilfe 2/2016 9
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Einzelne Situationen
haben mehr mit 
individuellem 
Versagen zu tun 
als mit allgemeinen 
Risiken in 
Einrichtungen

IN
H

A
LT

ED
IT

O
R

IA
L

SC
H

W
ER

PU
N

K
T

A
U

S 
D

EM
 V

PK
IN

FO
R

M
A

TI
O

N
EN

M
IT

TE
IL

U
N

G
EN

A
U

TO
RE

N
/IM

PR
ES

SU
M

Inhalt_VPK_2_2016_VPK_2_2016  17.05.16  11:48  Seite 9



Ein anspruchvolles Element in der
Zusammenarbeit mit den Einrich-
tungsträgern besteht darin, passende
Standards (Inhalte und Wege) zur
Bewertung der professionellen Le-
bensfelder in den Einrichtungen und
der Intervention zu entwickeln.
Wann werden nur Gebote gestärkt,
wann werden Verbote und Auflagen
erteilt? Es braucht klare Entschei-
dungen darüber, wie mit der Unbe-
stimmtheit des Einrichtungsalltags
umgegangen werden soll und wel-
chen Teil der Unbestimmtheit die
Fachkräfte der Aufsicht selbst zu tra-
gen haben. Kurz:   strategische Ent-
scheidungen über die Balance von
bürokratischen Zwängen, bewussten
Kontrolllücken und fachlichen Ge-
boten. Hierbei ist der Umstand zu
berücksichtigen, dass bürokratisch-
formelle Forderungen und alltags-
praktische Beziehungs- oder Bezugs-
strukturen nicht deckungsgleich sein
können. Müssen die Handlungen,
Prozesse und Strukturen in den Le-
benspraxen der  Einrichtungen vor
allem in einer solchen Weise gestal-
tet werden, dass sie von den Behör-
den überprüft werden können? Oder
müssen Sie vor allem anderen so ge-
schaffen sein, dass sie zur Normali-
sierung des Lebensfeldes für die
Minderjährigen beitragen? Das be-
trifft z.B. auch die Frage, ob die Ab-
grenzung der Aufgaben von Nicht-
Fachkräften (wie Hausmeister, Prak-
tikant/innen, Küchenkräfte, Fahr-
dienste) von den einzelnen Auf-
sichtskräften unterschiedlich oder
einheitlich angewendet werden müs-
sen? Darf also alleine entschieden
werden, ob das allgemeine Bekennt-
nis zum Fachkräftegebot individuell
zu der logisch stringenten aber zu-
gleich alltagsfernen Auslegung füh-
ren kann, dass der Hauswirtschafts-
kraft einer Einrichtung verboten
wird, ein Kind auf dem Fußweg zum
Musikunterricht zu begleiten – z.B.
mit der Begründung, dies sei eine Sa-
che für eine Fachkraft, deren Erman-

gelung in der Situation dann besser
darin kompensiert würde, dass das
Kind sich alleine auf den Weg
macht. 

Der brisanten Mischung von büro-
kratischen Strukturen und teilweise
subjektiven Ängsten der Aufsichts-
kräfte vor dramatischen Ereignissen,
die hätten verhindert werden müs-
sen, haben besonders kleine Einrich-
tungen wenig entgegenzusetzen. An
einigen Stellen lässt sich dann fra-
gen, wen bestimmte Standards ruhig
schlafen lassen sollen; Mitarbeiter
der Einrichtungsaufsicht oder die
Minderjährigen in den Einrichtun-
gen. In manchen Fällen erzeugen we-
nig sensible Aufsichtskräfte mit ih-
ren Interventionen sogar auch ganz
neue Probleme und Belastungen in
Einrichtungen. Ob bestimmte Stan-
dardisierungen und Nicht-Standar-
disierungen eher zu De-Professiona-
lisierung oder zu Professionalisie-
rung beitragen, lässt sich anhand
von fünf Leitfragen zur Professiona-
lisierung diskutieren, die sich als
zentrale Merkmale zur Gradmes-
sung der sozialpädagogischen Pro-
fessionalität von Standardisierungen
hervorheben lassen (vgl. Wolf 2012,
403): Von wem werden diese entwi-
ckelt? Auf welchem Weg wurden die
Regeln, Standards und Verfahren
entwickelt? Welchen Grad der Ope-
rationalisierung realisieren sie? Sind
sie im wissenschaftlichen Diskurs
entstanden? Werden sie wissen-
schaftlich überprüft?

2.2) Formalitäten und Alltagsnähe 

Ein Beispiel für die künstliche Kluft
von Formalitäten und Alltagsnähe
zeigt sich dann, wenn den Nicht-
Fachkräften von den Aufsichtsbehör-
den untersagt wird, Einblick in die
pädagogischen Prozesse zu bekom-
men. Dann ist aus bürokratischer
Sicht eventuell eine klare Trennung
der Handlungssphären gelungen.

Aus praktischer Sicht ist aber eine
Kluft zwischen formellen oder infor-
mellen Befugnissen und sinnvoll
praktizierbaren Konturen alltägli-
cher Interaktionen produziert wor-
den. Besonders in kleinen Einrich-
tungen kann hier praktisch kein Rie-
gel vorgeschoben werden, weil doch
die Grenzen zwischen Organisation
und Familie ebengerade möglichst
fließend und im Erleben der jungen
Menschen möglichst wenig spürbar
sein sollen. Künstliche Klüfte kön-
nen auch auf Schichtdienstgruppen
zutreffen, wo die Küchenkraft mögli-
cherweise jeden Wochentag kontinu-
ierlich zu den gleichen Zeiten prä-
sent ist und im Alltag damit viel-
leicht noch regelmäßiger als die eine
oder andere pädagogische Fachkraft.
Der Gedanke an formell gesteuerte
Handlungsvakuen, die bestimmte
Menschen in der Einrichtung aus
dem pädagogischen Geschehen he-
rausdividieren, entspricht der büro-
kratischen Illusion, dass um ,nicht
pädagogisch angestellte‘ Personen
herum eine pädagogische Käseglo-
cke erzeugt werden könne. Wie sollte
das Verhalten der Küchenkräfte
gleichzeitig kindgerecht, aber auch
nicht erziehend bzw. ohne erzieheri-
schen Hintergedanken ausgestattet
sein? Und wie will man überprüfen,
welche Hintergedanken die Küchen-
kraft denn eigentlich hatte? Muss
sich Aufsicht damit beschäftigen, ob
ein siebenjähriges Kind alleine einen
Apfel schneiden darf oder ob es dazu
die professionelle Begleitung einer
pädagogischen, einer hauswirt-
schaftlichen oder eventuell auch ei-
ner landwirtschaftlichen Fachkraft
benötigt? Das folgende Beispiel  ver-
deutlicht, welche Probleme entste-
hen, wenn eine rigide Exekution for-
meller Rollen im Alltag verlangt
wird.  

Ein Kind kommt genervt von der
Schule, die Küchenkraft weiß nicht,
dass es momentan im Herkunfts -

Blickpunkt Jugendhilfe 2/201610
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system kriselt, weil die Eltern nicht
zum Elternsprechtag erschienen sind.
Sie  bekommt auf die freundliche
Frage, wie gestern die Mathearbeit 
gelaufen sei, nur zu hören „Sie solle
gefälligst ihr Klappe halten und ko-
chen“. Nach ein paar Minuten ist der
Zorn vorüber und das Kind würde
gerne mithelfen und den duftenden
Nachtisch umrühren. Soll die Küchen-
kraft jetzt antworten: „Warte mal, ich
muss erst eine pädagogische Kraft
konsultieren und komme dann gleich
wieder“. Soll sie gar nichts sagen und
das Kind ignorieren, weil sie ja nichts
„pädagogisches“ sagen darf? Soll sie so
etwas sagen wie: „ne, wenn Du so mit
mir redest, will ich dich nicht in mei-
ner Küche haben“? Oder soll sie viel-
leicht mehr oder weniger freundlich
anbieten, dass sie gerne eine pädagogi-
sche Fachkraft holen könnte, weil die
ja jetzt genau wissen würde, was zu
tun sei. Wenn das Kind mit der betref-
fenden Fachkraft vor einer Woche
ähnlich gesprochen und daraus eine
pädagogische Interaktion entstanden
ist, wird es sich vielleicht denken:
„Nein, die Betreuerin sieht das ein 
wenig streng und dann muss ich mir
wieder so lange anhören, warum ich
niemanden beleidigen soll. Eigentlich
weiß ich das ja auch, aber die Claudia
[die Kinder sprechen die Küchenkraft
normalerweise mit dem Namen und
nicht mit ihrer Funktion an] kann ich
gewöhnlich schon beschimpfen, ohne
dass ich mir wieder den Rest des Tages
was anhören muss, die ist ja nicht so
lange da und sieht das nicht so eng
und außerdem darf die mich auch gar
nicht erziehen“.  

2.3) Identifikation von 
(Kunst-)Fehlern der Aufsicht

Was Kunstfehler freier Träger sind,
wird beständig diskutiert. Ein me-
thodisches zur Prüfung dessen, was
Kunstfehler der Aufsichtsbehörden
sind, ist mir nicht bekannt. Wenn es
noch keine Skandalisierungen der

Einrichtungsaufsicht selbst gab,
dann könnte das neben der Erklä-
rung durch eine ,omnipräsente Feh-
lerlosigkeit‘ auch an dem Unwissen
darüber liegen, an welchen Maßstä-
ben und mit welchen Kriterien gelin-
gende oder misslingende Einrich-
tungsaufsicht in Verbindung zu brin-
gen ist. Also an dem fehlenden Wis-
sen darüber, was eine fachlich ausge-
reifte Einrichtungsaufsicht über-
haupt ausmacht. Dafür muss aber
erst einmal – wie zuvor schon gesagt
– erkannt werden, dass hier, so wie
in anderen professionellen Bereichen
auch, überhaupt etwas nach qualita-
tiven Maßstäben gut gelingen oder
auch misslingen könnte. Wenn da-
von grundsätzlich nicht ausgegangen
wird, kann man in einer Weise von
Nachlässigkeit und Ignoranz ausge-
hen, die Thomas Klatetzki deutlich
von „normalen“ Fehlern abgrenzt: 
„Normale Fehler sind aufgrund des
unbestimmten Charakters professio-
neller Arbeit unvermeidlich. Sie sind
nachvollziehbar und entschuldbar.
Grobe Fehler resultieren dagegen aus
Ignoranz und Nachlässigkeit. Sie ent-
stehen, weil Regeln der professionellen
Kunst verletzt werden und dokumen-
tieren eine Inkompetenz, die mit dem
professionellen Status unvereinbar
[ist]“ (Klatetzki 2005, 275). 

Eine fachliche Abgrenzung von nor-
malen Fehlern und von Kunstfehlern
muss eine   Einrichtungsaufsicht so-
wohl bei der Bewertung von Ereig-
nissen (z.B. bei meldepflichtigen  Er-
eignissen) in den Einrichtungen vor-
nehmen können, um einen behördli-
chen Handlungsbedarf auszuschlie-
ßen oder zu identifizieren. Gleich-
wohl ist sie aber auf Kriterien ange-
wiesen, mit denen sie das eigene
Handeln in Bezug auf potentielle
Fehleinschätzungen (aus denen Feh-
ler resultieren) überprüfen, erken-
nen, beurteilen und mit anderen re-
flektieren kann, ob ein normaler
oder ein Kunstfehler begangen

wurde oder nicht. Und inwiefern
dieser mit strukturellen (z.B. organi-
satorischen, Verfahrensweisen etc.)
oder individuellen Faktoren zusam-
menhängt. Das ist schon deshalb
keine Aufgabe des Alltagsgeschäftes
(welcher jeder mit sich selbst ausma-
chen sollte), weil die Bewertung von
professioneller Tätigkeit anhand von
Standardverfahren selbst eine ambi-
valente Angelegenheit ist. 
„Die Anwendung dieses Maßstabes
wird dadurch kompliziert, dass in der
professionellen Arbeit Urteile im Hin-
blick auf jeweils unterschiedlich gela-
gerte Einzelfälle getroffen werden
müssen. Deren Beurteilung auf der
Basis von Standardverfahren lässt
aber gerade die Besonderheiten des
Einzelfalles außer Acht […]. Als Folge
dieser Situation gibt es zum einen eine
breite Varianz in der Beurteilung des-
sen, was als akzeptable professionelle
Leistung gilt. Zum anderen können
aufgrund der Unbestimmtheit des Be-
urteilungsmaßstabes Fehler als „Mei-
nungen“ aufgefasst werden“ (Kla-
tetzki 2005, 275).

Hinzu kommt der zweifache Auftrag
fachlicher Bewertung; zum einen
soll Einrichtungsaufsicht ihrem Auf-
trag nach die professionellen Struk-
turen von Einrichtungen bewerten
und zum anderen müsste sie selbst
den Anspruch haben, auch ihre eige-
nen Aufgaben und deren Wahrneh-
mung an professionell vertretbaren
Maßstäben zu messen. Was sind also
normale Fehler der Einrichtungsauf-
sicht und was sind ihre Kunstfehler?

2.4) Handlungs- und Personalprofile

Zum Schutz Minderjähriger richten
sich die Aufgaben der Aufsicht auf
das Handeln der Träger von Einrich-
tungen, wobei der Schutz durch Ein-
wirken auf und Überprüfen von ,ein-
richtungsbezogenen Rahmenbedin-
gungen‘ erreicht werden soll. Die
Funktion der Aufsicht liegt weder in
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der Überprüfung praktischer, indivi-
dueller Hilfeleistungen noch in der
Definition oder allgemeinen Steue-
rung von Angebotsformen, Träger-
strukturen oder Bedarfslagen also
der Leistungsdetails3 von Einrich-
tungen. Eine Unterscheidung von 
a) ordnungsrechtlicher Aufsicht und
Beratung sowie b) freiwillige Bera-
tung zur  Qualitätsentwicklung ge-
lingt in der Praxis oftmals nur wenig
transparent. Dies liegt neben ande-
ren Gründen möglicherweise auch
daran, dass die Aufsichtskräfte keine

systematische Ausbildung/Fortbil-
dung im Umgang mit den (oft ord-
nungsrechtlichen) Grundlagen ihrer
Arbeit erhalten (und diese auch
nicht einfordern). Zum anderen an
dem häufig ,zahmen‘ Verhalten der
freien Träger, die die vermeintliche
partnerschaftliche Zusammenarbeit
nicht durch Inanspruchnahme ihrer
Rechte belasten wollen. Nicht selten
führt das zur stillen Umsetzung
fachlich eigentlich nicht nachvollzo-
gener Forderungen und letztlich zur
Entmündigung gestandener und
neuer  Trägervertreter.

4.1) Wissenschaftliche Erkenntnisse
als Grundlage

Unsere Wissenschaft hat die mit der
Aufsicht befassten Behörden bislang

mehr als bloß im Stich gelassen. Die
Wissenschaft hat die Einrichtungs-
aufsicht weitestgehend ignoriert und
die Einrichtungsaufsicht hat es sich
bislang gefallen lassen, ihren Acker
in Eigenregie und ohne eine wissen-
schaftliche Fundierung bearbeiten
zu müssen bzw. zu können. Wie sich
die Fachkräfte selbst verstehen, lässt
sich sehr plastisch bei Thomas
Mühlmann (2014) entnehmen. 
Unter Ermangelung wissenschaft -
licher Erkenntnisse müssen die Auf-
sichtskräfte  auf kollektive und indi-
viduelle alltagstheoretische Erkennt-
nisse und Erfahrungen zurückgrei-
fen. Dass aber alleine der Zugang
durch individuelle nicht systema-
tisch reflektierte Erfahrungen und
Maßstäbe ausreichend wäre, um hier
,professionell‘ zu arbeiten, erscheint
mir aus wissenschaftlicher Sicht un-
möglich. Besteht ein Kern professio-
nellen Handelns meiner Meinung
nach doch in der eigenen Haltung
gegenüber spezifischen Wissensbe-
ständen. Und so ist ohne ein fun-
diertes Wissen weder professionelles
Handeln noch eine fachliche Legiti-
mationsgrundlage der Aufsichtspra-
xen zu erwarten. Norbert Struck ver-
merkt passend: „Oftmals muss man
konstatieren (…), dass die Aufsichts-
behörden eigentlich gar keinen Maß-
stab dafür haben, was richtig ist, aber
dafür sorgen sollen, dass jedenfalls
nichts falsches passiert“ (Struck 2015,
54). Wenn es keine Quellen gibt, aus
denen die Fachkräfte der Einrich-
tungsaufsicht systematisch fundierte
Orientierungen speziell für ihr eige-
nes Handeln schöpfen könnten,
müssen sie gezwungenermaßen auf
das zurückgreifen, was aus dem All-
tagsgeschehen hervorgeht. Man
kann nur ankreiden, dass sie sich das
bisher auch ohne diskursive Artiku-
lation von Bedarfen an Wissensbe-
ständen gefallen lassen haben. Insge-
samt gilt es das diesbezügliche ,dis-
kursive Brachland‘ noch zu bestel-
len. Wenn die Einrichtungsaufsicht

prüft, ob die Fachkräfte nach dem
,state of the art‘ der Sozialpädagogik
arbeiten, dann sollte sie selbst theo-
retisch auch einen ,Stand der Kunst‘
vorweisen können. 

4.2) Wirkungszusammenhänge von
Aufsicht und Schutz

Aufgrund der Beschaffenheit des 
Literaturvorkommens müsste man
eigentlich davon ausgehen, dass es
sich bei ,Heimaufsicht‘ um ein Feld
der ,natürlichen‘ Fehlerlosigkeit
handelt. Wenn aber der Schutz laut
Meinung der öffentlichen Seite of-
fenbar nicht ausreichend ist (sonst
würden wohl keine neuen Gesetze
gefordert und entwickelt), warum
werden dann keine Fragen nach den
Wirkungszusammenhängen von
Aufsicht und Schutz gestellt? Wie
will man denn den Erfolg der künf-
tig neuen Aufsichtsgesetze überhaupt
bewerten ohne eine systematische
Vorstellung von den Wirkungszu-
sammenhängen zu haben? Gibt es
einen Zusammenhang zwischen der
Qualität der Aufsichtspraxen und
der Qualität des strukturellen 
Schutzes? Welche Handlungen, Ver-
fahren und Maßstäbe der Einrich-
tungsaufsicht lassen sich in welcher
Weise hinsichtlich ihrer Wirkungen
beschreiben? Sind es immer nur
Schutzwirkungen oder gibt es auch
Nebenwirkungen? Gibt es Aktivitä-
ten oder fehlende Aktivitäten der
Aufsicht, die sich in ihren Konse-
quenzen als Mitursache von Gefähr-
dungssituationen in Einrichtungen
entwickeln? Wie stark ist ein niedri-
ger Grad an Gefährdungen in Ein-
richtungen und wie stark eine nied-
rige Gesamtbelastung von Einrich-
tungen mit einer qualitativ hoch -
wertigen Arbeit der Einrichtungs-
aufsicht verbunden oder davon ab-
hängig? Dass insgesamt keine wis-
senschaftlichen Erkenntnisse über
die Wirkungszusammenhänge von
Einrichtungsaufsicht und dem
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3 Daher sieht das Gesetz auch nicht die
Leistungsvereinbarung als Grundlage
für eine Betriebserlaubnis vor, sondern
die Konzeption.

Aufsichtskräfte 
erhalten keine 
Fortbildung im 
Umgang mit 
ordnungsrechtlichen
Grundlagen 
ihrer Arbeit
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strukturellen Schutz der jungen
Menschen in den Einrichtungen vor-
liegen, ist mehr als verwunderlich;
liegt hierin doch der Kern des Funk-
tionsbereiches der Aufsicht. 

3. Anregungen zur 
gemeinsamen 
Weiterentwicklung 

In dem allgemeinen Trend zur Büro-
kratisierung von professionellen Or-
ganisationen (Aufsichtsstellen und
Einrichtungen) lässt sich die Ten-
denz feststellen, dass die beiden
Schritte Diagnose und Behandlung
soweit bürokratischen Prinzipien
unterworfen werden, dass in der
Folge das Kernstück der Beurteilung
(Inferenz) ausgeschaltet wird: „Unter
dem Label „Qualität“ wird Wissen in
organisatorischen Regeln verortet,
nicht mehr in den Köpfen der Profes-
sionellen“ (vgl. Klatetzki 2005, 280).
Wenn nicht die Fachkräfte, sondern
die organisationalen Strukturen an
erster Stelle den professionellen Cha-
rakter ausmachen sollen, dann wer-
den die Handlungsspielräume im
Einzelfall stark eingeengt. Die Ver -
lagerung der Verantwortung von
Professionellen auf deren professio-
nelle Organisationen könnte mit der
Phantasie einhergehen, dass der
strukturelle Schutz von Kindern in
Einrichtungen in der letzten Konse-
quenz nur dann gelingen kann,
wenn sich alles Tun und Nicht-Tun
mitsamt der dazugehörigen Zustän-
digkeiten aus den Strukturen selbst
ergibt. Jede weitere gefährliche Situa-
tion bzw. jeder Zwischenfall wäre
dann eine Lücke in den Strukturen
oder der Rechtslage, die es flächen-
deckend zu schließen gelten würde. 
Soweit sollte es gedanklich nicht
kommen. Letztlich sind es schließ-
lich doch konkrete Personen selbst
und nicht die Strukturen, die Kinder
und Jugendliche (be-)schützen 
können. 

Das meint andererseits allerdings
auch nicht, dass Fachkräfte der Ein-
richtungsaufsicht ohne strukturelle
Fachstandards als relativ autonome
Aufsichtskünstler agieren können
sollten. Solche Allmachtsphantasien
der einen oder der anderen Ausprä-
gung ignorieren die Tatsache, dass
Einrichtungsaufsicht eine soziale
Dienstleistung ähnlich wie andere
soziale personenbezogene Dienstlei-
tungen darstellt, die bei der Umset-
zung ihrer Aufgaben prinzipiell auf
anfällige Technologien zurückgreifen
müssen und deren Arbeitsergebnisse
grundsätzlich als Koproduktionen
zu charakterisieren sind (vgl. Kla-
tetzki 2010). 

Wenn Einrichtungsaufsicht einen
,closed job‘ macht, dann verzichtet
sie damit auf möglicherweise wert-
volle Impulse von außen und damit
auch auf potentielle Chancen, sich
von den eigenen Sichtweisen beizei-
ten auf analytische Weise zu distan-
zieren. Auf den potentiellen Nutzen
einer Erweiterung der Perspektive in
den europäischen Raum wurde be-
reits aufmerksam gemacht. So zeigt
z.B. der Blick nach Irland eine hohe
Transparenz und Standardisierun-
gen in den Vorgehensweisen, den
Verfahren und den Ergebnissen von
Einrichtungsprüfungen (vgl.
Pluto/Santen 2007, 197f.). Aus den
veröffentlichten Berichten der Auf-
sichtsstellen geht aber auch hervor,
dass vor allem formelle Inhalte ge-
prüft werden (die wenig bis nichts
über das tatsächliche Wohlergehen
der Minderjährigen aussagen).
Die Einrichtungsaufsicht kann auf
verschiedenen Ebenen kontrollieren
und Einfluss ausüben (Träger-Ein-
richtung, Einrichtung-Personal, Per-
sonal-Kinder/Jugendliche usw.) und
in verschiedenen Dimensionen statt-
finden. Darüber hinaus kann sie be-
absichtigte und unbeabsichtigte, er-
kennbare und hintergründige, güns-
tige sowie ungünstige Wirkungen

und Nebenwirkungen nach sich zie-
hen. Letztlich sind wegen der Unbe-
stimmtheit sozialer Dienstleistungen
keinesfalls sämtliche Ebenen und
Gefahrenquellen umfassend kon -
trollierbar – schon gar nicht von ei-
ner einzigen Person alleine. Wie sich
eine interviewte Fachkraft der Auf-
sicht dennoch für das vermeintliche
Versagen anderer verantwortlich
macht, zeigt die folgende Passage:
„Und ich komm in Einrichtungen, wo
ich denk […] als Jugendamt würd ich
die Blagen sofort wieder einpacken
und mitnehmen. Die würde ich hier
nicht lassen, da könnt[.] ich heut
Nacht nicht schlafen. Nur so von der
Optik her, sag ich jetzt mal. [...] Also
ein Erfolg ist es, wenn du ne Einrich-
tung wirklich schließen musst, ist es ja
nicht. Das heißt ja eigentlich auch für
uns, dass wir erst an so [einem] Punkt
[…] in den Prozess rein gekommen
sind, wo schon Land unter ist. […]
Das heißt ja eigentlich, dass wir vor-
her da gefehlt haben, ne? Und da be-
stimmte Sachen nicht mitbekommen
haben“ (Mühlmann 2014, 291).

Ein Verständnis der Einrichtungs-
aufsicht als Mittelpunkt eines Pa-
noptikums oder das Bild der Auf-
sichtskräfte als allmächtige einsame
Streiter ist wenig passend. Die Ein-
richtungsaufsicht ist in der Wahr-
nehmung ihrer verantwortungsvol-
len Aufgabe auf die verschiedenen
Perspektiven der beteiligten Akteure
angewiesen. Die Qualität ihrer Ar-
beit ist insbesondere mit dem Grad
der an Koproduktion orientierten
Handlungen beschreibbar. In dem
Sinne könnte man als Zusammen-
hang  annehmen:  
Je mehr das Zusammenspiel der ver-
schiedenen Akteure auf klar umrisse-
nen Ebenen und Rollen (z.B. Beratung
und Aufsicht), fachlich legitimierten
Methoden und Handlungsoptionen,
geteilten Interpretationen der recht -
lichen Grundsätze sowie der Bereit-
schaft gemeinsamer Reflexion und
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Vereinbarung beruht, desto höher 
steigen tendenziell auch Akzeptanz
und Leistungsfähigkeit der Einrich-
tungsaufsicht. Denn je mehr sich Ein-
richtungsaufsicht als Koproduzent
versteht und die eigenen Ziele und
Handlungen systematisch in einen
verbindlichen Zusammenhang mit
den anderen Akteuren stellt sowie die
Wirkungen als Koproduktionen mehr-
dimensional analysiert, reflektiert und
das Handeln daran ausrichtet, desto
wahrscheinlicher wird ein „struktu -
reller“ und in seiner Qualität 
beschreibbarer Schutz von jungen
Menschen in stationären Einrichtun-
gen der Jugendhilfe. 

Kurzum; Es ist gar nicht die Frage,
ob die Arbeit eine Koproduktion
darstellt oder nicht. Die Frage ist, ob
sich die Aufsicht diesem Gedanken
systematisch öffnet, um ihn sich auf
fruchtbare Weise zunutze zu ma-
chen. Denn sie kann weder Sicher-
heit garantieren, noch einen umfas-

senden Schutz gewährleisten. Vor
solchen Erwartung müssen die Be-
hörden und ihre Fachkräfte selbst in
Schutz genommen werden. Aber ist
der Blick aus Angst vor der Verant-
wortung für ein ,Unglück‘ erst ein-
mal versperrt, dann werden die
Handlungen gleichsam schemen-
haft; Interventionen in den Einrich-
tungen sollten dem Schutz der Min-
derjährigen dienen – und nicht dem
der Behörden und ihrer Fachkräfte.
Wer hier das Feld der fachlichen
Standards den Juristen überlässt,
muss sich auch nicht wundern, dass
er zu einer juristischen Frage mehr

als eine Antwort bekommt. Eine von
den Behörden offensichtlich als eini-
germaßen störend empfundene In-
terpretation der juristischen Bedin-
gungen des Aufsichtshandelns lässt
sich bei Rüdiger Meier (2014) finden. 

Wenn eine  Aufsichtsstelle – wie im
Fall der Haasenburg (vgl. Hoffmann
2013) – bei unklaren Verhältnissen in
Einrichtungen erst einmal ein mehr-
köpfiges Gremium aus Professoren
und weiteren Akademikern braucht,
um eine über hundertseitige Analyse
über die Erfüllung oder Nichterfül-
lung der Mindeststandards erstellen
zu lassen, dann fehlt es ihr mög -
licherweise an eigenen klaren Be -
wertungskriterien und einheitlichen
Fachstandards. Wenn die Haasen-
burg in einem anderen Bundesland
gelegen hätte, wäre dieses aufwen-
dige Verfahren eventuell auch nötig
gewesen. Die regelmäßige Hinzu -
ziehung solcher Gremien könnte auf
Dauer einigermaßen teuer werden. 

Will man es mit etwas Schärfe aus-
drücken, könnte man konstatieren,
dass es innerhalb der Bundes -
republik gegenwärtig extreme Unter-
schiede bei dem Grad des Schutzes
von jungen Menschen in Einrich -
tungen gibt. Falls alle der
verantwort lichen Stellen ihre 
Aufgaben den territorialen Anforde-
rungen entsprechend wahrnehmen,
dann haben wir es in den einzelnen
Bundesländern oder Teilen davon
mit völlig verschiedenen Häufig -
keiten und Ausprägungen struktu -
reller Gefährdungen in der Heim -
er ziehung zu tun. Mit Bezug auf den
Föderalismus der Länder lautet die
Antwort auf diesen Umstand meist
bloß: „Wir machen das halt so, wie
wir das wollen und das ist unser 
gutes Recht“. Ja gerne, aber dann
bitte nicht auf der Grundlage von
Alltagstheorien, sondern auf dem
Boden eines fundierten Fachwissens
– und dazu braucht es die Haltung

das Wissen auch erschließen zu 
wollen. 

Bei seinem Vorhaben die Aufsicht-
spraxen zu untersuchen resümiert
Harald Britze allerdings: „Insgesamt
bleibt festzuhalten, dass bereits die
Forschungsankündigung für Unruhe
und zum Teil für Empörung in den
Fachbehörden der Länder geführt
hat“ (Britze 2015, 332).
Mein Resümee lautet: Der struktu-
relle Schutz von Minderjährigen in
Einrichtungen beginnt nicht in den
Heimen oder bei den juristischen
Mitteln der Aufsicht. Der struktu-
relle Schutz beginnt bei den fach -
lichen Strukturen derjenigen öffent-
lichen Stellen, die für den struktu -
rellen Schutz verantwortlich sind.
Und damit meine ich nicht so etwas
wie die Raumgröße der Büros der
Aufsichtskräfte und auch nicht, ob
es Doppel- oder Einzelbüros sind. 
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Weder Garantie 
von Sicherheit,
noch 
Gewährleistung
von umfassendem
Schutz
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Der folgende Beitrag ist ein überar-
beitetes Manuskript des Vortrags
„Aspekte von Schutzkonzepten in
der Heimerziehung aus der Sicht
von Jugendlichen“, der von Tanja
Rusack und Sophie Domann im
Rahmen der Mitgliederversamm-
lung des VPK NRW am 16.02.2016
in Dortmund gehalten wurde. An-
hand von Zitaten und Analysen
von Gruppendiskussionen, die in-
nerhalb des Projekts „Ich bin si-
cher!“ mit Jugendlichen geführt
wurden, werden Aspekte von
Schutzkonzepten, deren Nutzung
und Akzeptanz aus der Sicht von
Jugendlichen dargestellt. Als wich-
tige Bereiche haben sich dabei die
Umgangsweisen mit Sexualität und
Paarbeziehungen sowie die Gestal-
tung des Ankunftsprozesses der 
Jugendlichen herauskristallisiert.

Projekt „Ich bin sicher!“
Das Forschungsvorhaben „Ich bin
sicher!“1 ist ein gemeinsames Ko-
operationsprojekt zwischen der
Universität Hildesheim, der Hoch-
schule Landshut und dem Univer-
sitätsklinikum Ulm. Das Projekt
knüpft an der Diskussion über
Schutzkonzepte in pädagogischen
Einrichtungen an, die seit einigen

Jahren in Theorie und Praxis geführt
wird (vgl. Fegert/Wolff 2015). 
Zahlreiche Einrichtungen haben 
bereits wertvolle Arbeit geleistet und

beispielsweise Präventionskonzepte
entwickelt sowie Maßnahmen im-
plementiert. 
Oft wird dabei unter Schutzkon-
zepten lediglich die Einführung
von Instrumenten wie Beschwerde-
management verstanden. Bis heute
steht eine transparente Definition,
die sich an organisationalen Prozes-
sen, Kriterien und Standards orien-
tiert, noch aus. Nur begrenzt wird
dabei die Sicht der Jugendlichen
auf Gewalt und Übergriffe analy-
siert sowie berücksichtigt. Wie
wichtig diese Perspektive ist, ver-
deutlichen die Gruppendiskussio-
nen mit Jugendlichen vor allem aus
den stationären Erziehungshilfen
(vgl. Domann et al. 2015).
Die Etablierungsweise bisheriger
Schutzkonzepte eröffnet eine For-
schungslücke: Wie definiert sich
eine sichere Einrichtung aus der
Perspektive der Jugendlichen und
Betreuungspersonen? Ziel des Pro-
jekts „Ich bin sicher!“ ist es somit
herauszufinden, was von den
Schutzkonzepten bei den Jugendli-
chen bzw. den Betreuungspersonen
angekommen ist, was ihnen fehlt
um sich sicher zu fühlen. Folgende
Fragestellungen sind zentral:

• Was macht ein sicheres und
selbstbestimmtes Leben für 
Betreuungspersonen und 
Jugendliche in stationären 
Erziehungshilfen, Internaten und
Kliniken aus?

• Auf welches Handlungswissen
greifen beide Zielgruppen 
zurück?
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1 Das Projekt wird als Teil der Förderricht-
linie „sexuelle Gewalt in pädagogischen
Kontexten“ durch die Finanzierung des
Bundesministeriums für Bildung und
Forschung (BMBF) ermöglicht und 
zwischen 2013 und 2016 realisiert.
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• Welche schützenden Faktoren
nehmen sie in ihren Einrichtun-
gen bereits wahr?

Vorgehen im Projekt
Die zwei Zielgruppen des Projekts
sind einerseits Jugendliche zwischen
11 und 18 Jahren, die in stationärer
Unterbringung in einer Einrichtung
der Kinder- und Jugendhilfe, in ei-
nem Internat oder in einer (Kur-)Kli-
nik leben. Andererseits sind es Be-
treuungspersonen, die in diesen Ein-
richtungen tätig sind und keine Lei-
tungsfunktion bekleiden (vgl. Do-
mann/Rusack 2015, Rusack/Do-
mann/Schröer 2015). Die Orte der
Untersuchungen sind wie folgt un-
tergliedert: Stationären Erziehungs-
hilfe (familienähnliche Wohngrup-
pen, dezentrale Einrichtungen,
Großeinrichtungen), Internate und
(Kur-)Kliniken bzw. Kinder- und Ju-
gendpsychiatrien.
Das Verbundprojekt realisierte eine
Online-Befragung, die Jugendliche
ab 14 Jahren bzw. Betreuungsperso-

nen anonym bearbeiteten sowie ei-
nen papierbasierten Kurzfragebogen
im Sommer 2015 (vgl. Schloz 2015,
Strahl 2015). 
Begleitend über die Projektlaufzeit
finden drei Workshops mit ExpertIn-
nen zur Diskussion der Ergebnisse
mit unterschiedlichen Zielgruppen
statt:

1. Betreuungspersonen und Jugend-
liche aus stationären Erziehungs-
hilfen (vgl. Domann/Rusack 2015)

2. Leitende ÄrztInnen sowie Mitar-
beitende aus Therapie und Pflege 

3. FachvertreterInnen der stationä-
ren Jugendhilfe, aus Kliniken und
Internaten

Dazu kommen 30 deutschlandweite
Gruppendiskussionen, die in ge-
schlechtergemischten und -getrenn-
ten Kleingruppen (ca. 6 Personen)
jeweils mit Jugendlichen und Betreu-
ungspersonen stattfanden (vgl. Do-
mann et al. 2015). In den Gruppen-
diskussionen soll die Diskussionslei-
tung das Gespräch zwar initiieren,

im Hauptteil aber eher zuhören, den
Diskursverlauf nicht beeinflussen
oder evaluieren (vgl. Przyborski
2004, Wolff/Puchta 2007). Auf die-
sem Weg werden die Orientierungen
der AdressatInnengruppen deutlich.

Themen der Gruppendiskussionen
waren:
• Wahrgenommener Schutz 

vor sexueller Gewalt
• Subjektives Sicherheitsgefühl 
• Wahrgenommene Präventions-

maßnahmen/Schutzkonzepte
• Prozess der Entwicklung und 

Implementierung von 
Schutzkonzepten

• Bedeutung von informellen 
Peerstrukturen

• Sexualpädagogisches Konzept
• Bestehende Regeln der Gruppe
• Veränderungswünsche in Bezug

auf die Einrichtung

Insgesamt konnten wir so viele Be-
treuungspersonen und Jugendliche
über die verschiedenen Erhebungs-
methoden erreichen (siehe Abb. 1/2).
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Erreichte Betreuungspersonen Erreichte Jugendliche

Stationäre 
Erziehungshilfen 40 in 8 Gruppendiskussionen 39 in 9 Gruppendiskussionen

Internate 18 in 3 Gruppendiskussionen 24 in 4 Gruppendiskussionen

(Kur-)Kliniken 6 in 2 Gruppendiskussionen 6 in 4 Gruppendiskussionen

Abb. 2

Onlinebefragung  Papier Onlinebefragung Papier
Jugendliche Jugendliche Betreuungspersonen Betreuungspersonen

Stationäre
Erziehungshilfen 183 101 438 44

Internate 31 168 23 45

(Kur-)Kliniken 16 6 24 56

Abb. 1
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Alle Ergebnisse werden in einem
Praxishandbuch zusammengeführt
und auf einer Homepage zur Verfü-
gung gestellt (www.projekt-ichbinsi-
cher.de/www.diebeteiligung.de). Die-
ses Handbuch richtet sich insbeson-
dere an die Betreuungspersonen und
gibt beide Perspektiven wieder. 

Der Beitrag fokussiert die Sicht der
Jugendlichen aus den Gruppendis-
kussionen der Heimerziehung. The-
matisch passende Aussagen der Be-
treuungsperson fanden bereits in
Veröffentlichungen des Projekts
Raum (vgl. Kampert 2015,
Wolff/Kampert 2015). 

Zu Beginn zeigen wir vorhandene
Aspekte von Schutzkonzepten, deren
Nutzung und Akzeptanz auf und fo-
kussieren darin die externe An-
sprechperson oder entsprechende
Beratungsstellen. Weitere Aspekte,
die ein Schutzkonzept berücksichti-
gen sollte, sind Umgangsweisen mit
Sexualität und Paarbeziehungen so-
wie der Ankunftsprozess der Jugend-
lichen. Diese und weitere Punkte
sollten im partizipativen Vorgehen in
die Weiterentwicklung von Schutz-
konzepten eingebaut werden.

Akzeptanz von (externen) 
Beschwerdestellen und 
internen Schutzkonzepten
Das Thema Schutz und Schutzkon-
zepte in Einrichtungen der Kinder-
und Jugendhilfe hat viele Facetten.
Grundlegend für das Leben in Ein-
richtungen ist das Vertrauen unterei-
nander, Vertrauen zu den Betreu-
ungspersonen sowie zu externen
Einrichtungen (vgl. Domann/Rusack
2015). Ein beispielhafter Auszug ei-
ner Gruppendiskussion zu diesem
Punkt ist:

Sf: Also ich finde, dass Sicherheit und
Schutz ziemlich viel mit den Men-
schen zu tun hat, die uns umgeben,

wie Freunde, Familie (….). Freunde,
Familie und der Freund, die einfach
hinter einem stehen und auf einen auf-
passen. Genau und das sind halt auch
die Menschen, denen man vertraut,
weil, wenn ich jemandem nicht ver-
traue, dann sehe ich in dem auch keine
Sicherheitsperson oder Mensch, der
mich schützt. (…)
Jf: Ähm, ja ich fühle mich immer,
wenn ich zuhause bei meinen Eltern
bin sicher, weil sie halt immer auf
mich aufpassen. (…)
Sf: Die Betreuer sind Schutzmaßnah-
men. (A1 891-2093)

Die Auswertungen zeigen aber auch,
dass sich solche Vertrauensbezie-
hungen zu den Betreuungspersonen
nicht immer einstellen. Erleben die
Jugendlichen auf zwischenmenschli-
cher Ebene Vertrauensbrüche, so
können diese einen negativen Ein-
fluss auf ihr Sicherheitsgefühl sowie
ihr Vertrauen zu den Betreuungsper-
sonen haben. Sie erzählten von eige-
nen und fremden Erlebnissen des
Vertrauensbruchs, bei dem sie erleb-
ten, dass ihre anvertrauten Berichte
unter den Betreuungspersonen aus-
getauscht bzw. weitergetragen wur-
den. Erfahrungen und Geschichten
über den Umgang zwischen Betreu-
ungspersonen und den Jugendlichen
verbreiten sich schnell untereinander
und werden neuen Jugendlichen
gleich mitgeteilt.

Schwäche zu zeigen, sich mit Proble-
men und vielleicht intimen Fragen
anderen gegenüber zu öffnen, birgt
in Einrichtungen ebenfalls die Ge-
fahr der Bloßstellung bzw. Offenle-
gung von Unwissen und der Opfer-
darstellung. Die Vorstellung ein „Op-
fer“ in der Einrichtung zu sein, ist
für die Kinder und Jugendlichen
grausam und sie versuchen dies zu
umgehen (vgl. Domann et al. 2015). 
Sie wenden sich sehr häufig an ihre
FreundInnen, wenn sie Probleme ha-
ben, nutzen aber auch die Hilfeplan-

gespräche und bestimmte Jugendver-
anstaltungen in den Einrichtungen.
In diesen besteht teilweise die Mög-
lichkeit über Dinge der Einrichtung
zu sprechen, neue Ideen zu entwi-
ckeln oder Regeländerungen anzure-
gen. Auch die Wahl von SprecherIn-
nen aus den unterschiedlichen
Gruppen zählen zu dieser Partizipa-
tionsform. Teilweise fühlen sich die
Jugendliche dort allerdings nicht
ernst genommen, da sie von Betreu-
ungspersonen sprechen, die ihnen
deutlich sagen, dass nur sie als Be-
treuerInnen die Regeln der Einrich-
tung erarbeiten und verändern 
können.

Anna: (.) (leise) Gar nicht. Eigentlich
kannst du dich da gar nicht durchset-
zen, weil die Erzieher sagen ja selber
schon: „Ihr macht hier keine Regeln,
wir machen die Regeln“, sozusagen
(A2, 952-954)

Es gibt daneben auch die Möglich-
keit von Beschwerdebriefkästen oder
Kummerkästen, bei denen die Ju-
gendlichen ihre anonymen Probleme
und Fragen einwerfen könnten.
Durch bisherige Erfahrungen mit
Vertrauensbrüchen durch die Be-
treuungspersonen wird dem eigent-
lich anonymen Briefkasten keine
Möglichkeit zur anonymen Be-
schwerde oder zu Anfragen zu -
gesprochen.

Anna: Nachher rufen sie nur an. 
Melanie: Ich w/ ich würde das voll
peinlich finden irgendwie. 
Anna: Ja, aber guck mal, überleg mal,
ich bin/ ich würde denen auch nicht
vertrauen. 
Melanie: Ich auch nicht. 
Anna: Die erzählen das bestimmt den
Erziehern. Zu hundert Prozent.
Enrico: Ja. 
Melanie: Natürlich. (A4, 703-709)

Die Mehrheit der befragten 
Betreuungspersonen (85,7%) ist über
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externe Beschwerdestellen infor-
miert, aber die Nutzung wird so-
wohl von den befragten Jugendli-
chen (60,8%) als auch den befragten
Betreuungspersonen (73,5%) mehr-
heitlich verneint. Die Informationen
über externe Beschwerdestellen er-
folgen oft nur über Flyer, Telefon-
kärtchen oder einmalige Vorstel-
lungsbesuche der externen An-
sprechperson in der Einrichtung.
Diese Maßnahmen werden als un-
persönlich wahrgenommen, da auch
andere Ansprechpersonen (z.B.
FreundInnen) leichter verfügbar sind
und die externe Ansprechperson in
der Situation nicht unmittelbar er-
reichbar ist.  Die Zugänge insbeson-
dere zu externen Hilfen und Unter-
stützung sind für Jugendliche
schwierig gestaltet. Sie befinden sich
bei Problemen in Loyalitätskonflik-
ten. Meist ist es so, dass sich die Ju-
gendlichen zuerst an die Betreuungs-
personen in der Einrichtung wenden
sollen. Erst danach bzw. wenn das
Problem für sie nicht gelöst ist, kön-
nen/dürfen/sollen sie sich bei Pro-
blemen nach „außen“ bzw. an Ex-
terne wenden. Wichtig sind externe
Ansprechpersonen, die unabhängig
sind, nicht in Verbindung und 
(unbedingtem) Kontakt zur Einrich-
tung stehen (vgl. Allroggen et al., 
Domann/Rusack 2015).

Y1: Mh, okay. Und gibt es denn dann
irgendwie so eine Person hier, wo ihr
euch dann irgendwie beschweren
könnt oder auch außerhalb von der
Einrichtung, (2) wenn ihr irgendwie
unzufrieden seid mit was? 
Cf: Keine Ahnung. Also  Lwir…
Af: LJa, wir hatten doch mal so einen
Typ, der mal hier war und meinte, da
kann man sich beschweren.
Cf: Mh, macht das irgendjemand? 
me: Mh-mh, nee.
Cf: Da muss man rausgehen, wenn
man zum Beispiel jetzt Ausgangs-
sperre hat, da hat man natürlich aus-
geschissen. (A9 Z. 760-774)

In den Äußerungen wird deutlich,
dass die Option, sich an diese Person
zu wenden, keine alltägliche oder
realistische Handlungspraxis für die
Jugendlichen darstellt. Sich an solch
eine externe Person bzw. Einrichtung
zu wenden, erscheint auch deswegen
schwierig, weil man hierfür die Ein-
richtung verlassen müsste.

Situationen, in denen Jugendliche
die Beschwerdemöglichkeit nutzen
möchten, sind jedoch vermutlich oft-
mals Situationen, denen Stress mit
den Betreuungspersonen vorausge-
gangen ist, und die als Konsequenz
z.B. eine Ausgangssperre nach sich
ziehen können. Wenn dieser Fall ein-
tritt hat man laut Cf „natürlich aus-
geschissen“ (773ff.), da die externe
Ansprechperson für die Jugendli-
chen in diesen Momenten nicht un-
mittelbar greifbar bzw. erreichbar ist. 

Zur Herstellung von Sicherheit und
Schutz werden auch Gegenstände
und bauliche Maßnahmen themati-
siert. In Bezug auf Schlösser, Türen
etc. ist jedoch ein differenzierter
Blick notwendig: Bauliche Maßnah-
men bzw. Gegenstände führen v.a. zu
einem Sicherheitsgefühl, wenn es da-
rum geht, Gefahr von außen fern zu
halten, persönliches Eigentum oder
die Privatsphäre innerhalb der Ein-
richtung zu schützen. Die Tatsache,
während der Eingewöhnungsphase
die Einrichtung nicht verlassen zu
dürfen, wird von den Jugendlichen in
der Regel nicht befürwortet, sondern
kritisch betrachtet. Hinter den The-
matisierungen der Gegenstände und
baulichen Maßnahmen wird zudem
eine Externalisierung der Gefahr er-
kennbar. Es lässt sich eine Ori en -
tierung am „Mythos des Schwarzen
Mannes“ feststellen, d.h. aus der Per-
spektive der Jugendlichen geht die
Gefahr von Fremden aus, die von au-
ßen in die Einrichtung ein dringen
könnten (vgl. Kampert 2015, Wolff/
Kampert 2015, Allroggen et al.).

Die Möglichkeit eines Risikos durch
körperliche Übergriffe, Grenzverlet-
zungen und unachtsame Handlun-
gen von ihren Betreuungspersonen
innerhalb der Einrichtung kommt in
den Gruppendiskussionen der Ju-
gendlichen selten zur Sprache.  Es
wird deutlich, dass Gefahren inner-
halb der Einrichtung tatsächlich
nicht wahrgenommen werden.
Grenzüberschreitungen durch Be-
treuungspersonen, die die Jugendli-
chen thematisieren, finden beispiels-
weise statt in Formen von Machtde-
monstrationen wie der Nichtgestat-
tung von Rechten oder Wünschen.
Weder Jugendliche noch die Betreu-
ungspersonen nehmen also die Risi-
ken im Generationenverhältnis
wahr.

Das Thema Schutzkonzepte vor se-
xualisierter Gewalt ist für die Ju-
gendlichen mitunter gar nicht prä-
sent. Dagegen sind die Themen Be-
teiligung, Partizipation und Be-
schwerde wichtige Bereiche. In diese
lassen sich gefundene Maßnahmen
einordnen. Rechtliche Aufklärung
sowohl für Jugendliche, als auch für
Betreuungspersonen ist notwendig.
So erst wird für alle deutlich, was Be-
treuungspersonen sowie Jugendliche
(nicht) dürfen und worauf ein An-
spruch besteht (vgl. Domann/Ru-
sack 2015).

Es ist weiterhin wichtig, dass neue
Erlebnisse der Einhaltung von Ver-
trauen und Verschwiegenheit für po-
sitiv bewertete Momente entstehen
können, wie bei den Themen von
Körperlichkeit, Liebe, Beziehungen
und Sexualität. Rigorose Verbote
und ausweichende Regelungen ver-
hindern das Sprechen über diese
Themen. Erlaubte und positiv er-
fahrbare Möglichkeitsräume ergeben
erst Vertrauen darüber und über
Schwierigkeiten und Probleme mitei-
nander zu sprechen. Dieser Punkt
wird nun im Folgenden dargestellt.
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Umgang mit Sexualität 
und Paarbeziehung

In Bezug auf Schutzkonzepte vor se-
xualisierter Gewalt in Heimeinrich-
tungen sind also vor allem auch die
Umgangsweisen mit Körperkontakt,
also auch mit Sexualität und Paarbe-
ziehungen der Jugendlichen, von be-
sonderer Bedeutung. Um gewalt -
förmige Momente von Körperkon-
takt – wie physische und sexuali-
sierte Gewalt sowohl zwischen Ju-
gendlichen als auch entsprechende
Übergriffe durch Betreuungsperso-
nen – zu vermeiden, kam es in den
vergangenen Jahren zu einer starken
Reglementierung. Körperliche Be-
rührungen galt es in Heimeinrich-
tungen soweit wie möglich zu 
reduzieren (vgl. Domann et al. 2015).

In den Gruppendiskussionen mit Ju-
gendlichen haben wir daher auch die
Frage gestellt: „Wie ist das hier so mit
Liebe, Beziehungen und Sexualität in
eurer Einrichtung?“.
Jugendliche, die in stationären Ein-
richtungen aufwachsen, haben – wie
alle anderen Jugendlichen auch –
„ein Recht auf eine bewusste, päda-
gogisch reflektierte Förderung der
psychosexuellen Entwicklung und
Bildung“ (IPPF 2009). Dass Jugendli-
chen dieses Recht oftmals nicht zuge-
standen wird, zeigen viele Aussagen
von Jugendlichen in unserem Projekt.

Anhand exemplarischer Sequenzen
aus Gruppendiskussionen, in denen
Paarbeziehungen und/oder Sexuali-
tät thematisiert wurde,  möchte ich
dies nun verdeutlichen.

„kriegt man halt auch nicht
wirklich die Chance seine
Liebe hier auszuleben“ – 
Verregelter Umgang mit Paar-
beziehungen und Sexualität

Oftmals sind Paarbeziehungen oder
das Ausleben von Sexualität für Ju-

gendliche innerhalb der Einrichtung
verboten. So wurde in einer Grup-
pendiskussion mit 15–17-Jährigen
auf die Frage nach Liebe, Beziehun-
gen oder Sexualität in der Einrich-
tung geantwortet „Liebe dürfen wir
hier nicht“:

I1: Und wie ist das, (.) denn hier gene-
rell mit zum Beispiel Liebe oder Bezie-
hungen 
Melanie: //Liebe dürfen wir hier nicht.// 
I1: //oder auch Sex.//
Melanie: Gar nicht. //Dürfen wir
nicht.// 
Anna: //Darf (.)// gar nichts. (.) Keine
Beziehungen untereinander, nichts
(A4: 154ff.).

Diese institutionelle Regel scheint
insofern sehr präsent zu sein. Liebe
und Sexualität werden von den Ju-
gendlichen gleichgesetzt und beides
ist in der Wohngruppe verboten.
Trotz des Verbotes werden Sexualität
und Beziehungen unter den Jugend-
lichen in der Einrichtung aber aus-
gelebt: 

Y1: Mhm. (2) Mh und wie ist das hier
so bei euch so mit Liebe und Partner-
schaft irgendwie?
me: @(.)@
Cf: Jetzt in der WG eigentlich gar
nicht, Laber�
Ef: LEigentlich   verboten, aber
Y1: Was heißt @eigentlich@?
Ef: Also ich wohne jetzt bald vier
Jahre hier und als ich hier eingezogen
bin, wurde zu mir gesagt (.) „Ja, Bezie-
hungen innerhalb der WG sind verbo-
ten.“ (2) Äm (.) es gibt (.) in diesen
kompletten vier Jahren, also (.) bis zum
jetzigen Zeitpunkt (.) durchgehend
eine Beziehung innerhalb dieser WG.
@(.)@ Also so viel dazu, eigentlich
Lverboten.� (A13: 786ff.).

Hinter dem offiziellen Verbot exis-
tiert anscheinend ein informelles Re-
gelwerk, wie Sexualität gelebt wer-
den kann – und auch soll:

Anna: (lächelt kurz) Also ja, wo wir
gerade von diesem Thema hier reden,
es gab hier mal ein Mädchen
(…) ich weiß nicht, ob man das Sex-
sucht nennt, wie auch immer, (.) äh hat
auf jeden Fall (.) waren es drei oder
vier? 
Enrico: Was? 
Melanie: (.) //Jungs.// 
Anna: (.) //Drei.// Vier, mit Aaron vier.
Äh hat sie halt allen hintereinander so
//mal schön//
Melanie: //Und die ist erst// vierzehn.
Anna: einen geblasen. Also das ist
jetzt/ (Melanie kichert)  (A4: 201ff.).

Hier geht es nicht mehr um die orga-
nisational gesetzten Regeln – dass
das Ausleben von Sexualität und Be-
ziehungen verboten ist – sondern
um das, was in der Peer Gruppe als
legitim beziehungsweise abweichend
gesetzt wird. Das Besondere scheint
für die Jugendlichen nicht zu sein,
dass Sexualität unter den Jugendli-
chen in der Einrichtung gelebt wird,
sondern vielmehr die Form, wie sie
gelebt wird. Die Ausnahmen sind
wiederum so institutionalisiert, dass
die Regeln und Konsequenzen, was
bei einer Aufdeckung passiert, unter
den Jugendlichen klar sind. Man
kann also für sich abwägen, ob man
dieses Risiko eingehen möchte oder
nicht.
In diesem Fall war die Konsequenz
das Übernehmen von Ämtern wie
Putzen oder Essen vorbereiten. In an-
deren Fällen wiederum musste das
Paar die Einrichtung verlassen:

Y1: Wie ist denn da so mit Liebe und
Partnerschaft hier in der LEinrich-
tung?�
me: LGar nicht.�
Df: Verboten. Also wenn du mit, mit
einem, jemand zusammen bist, wirst
du rausgeschmissen. LDann fliegst
du.� (A18: 1570ff.)

In einigen Einrichtungen waren
Paarbeziehungen und Sexualität 
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unter den Jugendlichen zwar er-
laubt, aber mit bestimmten Hürden
verbunden und die Lebbarkeit 
dessen kristallisierte sich als sehr
schwierig heraus. Hier ein Beispiel: 

Cf: LDie haben mich an einem, (.) 
Sabine,   die haben mich (.) an, in F-, 
in den Ferien um zehn ins Team 
geschickt, (1) wegen Justus und mir.
Ef: Ja.
Cf: Und Justus noch @dazu.@
Ef: Hallo, mich haben sie zweimal ins
Team geholt wegen Moritz und (.) wir
waren nicht zusammen @(.)@.
Df: Mhm. @(.)@
Ef: Ja, es ist, in erster Linie müssen die
Betreuer das mit dem Jugendamt auch
absprechen, wenn das Jugendamt (.)
schon sagt „Nein, es ist nicht erlaubt.“
Dann muss einer von den beiden aus-
ziehen, wenn sie eine Beziehung wollen.
Y1: Mhm.
Ef: Wenn das (.) Jugendamt, also wenn
die Betreuerin vom Jugendamt sagt
„Ja (1) ist in Ordnung, wenn es inner-
halb der WG funktioniert dann“, ja (.)
wird das mit (.) den Personen und den
Betreuern halt (.) so abgesprochen. In
Ordnung, aber (1) so gewisse Sachen
sollten dann nicht passieren (2) zu-
mindest (1) nicht @offiziell. @ @(.)@
(A13: 825ff.)

In dieser Wohngruppe sprechen die
Betreuungspersonen mit dem Ju-
gendamt ab, ob der oder die Jugend-
liche eine Beziehung führen darf.
Dann gibt es verschiedene Optionen:

1. Das Jugendamt verbietet die Be-
ziehung. Dann muss sich das Paar
trennen. Wollen sie zusammen-
bleiben, muss eine Person die
Wohngruppe verlassen.

2. Entscheidet sich das Jugendamt
dafür, wird in der Einrichtung
mit allen abgesprochen, wie diese
Beziehung gelebt werden kann
und darf. Dies geschieht in einer
Teamsitzung, in der alle Betreu-
ungspersonen beteiligt sind und

zu der dann das jeweilige Paar
dazu geholt wird. Eine Auflage
kann sein, dass das Paar so wort-
wörtlich „nicht im Wohnzimmer
rummachen soll“.

Auch hier wird wieder ein Regelwerk
deutlich, dass den Jugendlichen be-
kannt ist, aber gleichzeitig umgan-
gen wird. Es zeigt eine Ambivalenz
zwischen den Regelungen und dem
Verhalten der Jugendlichen. Gleich-
zeitig haben die Jugendlichen ein ge-
meinsam geteiltes Wissen, sie ken-
nen gegenseitig „ihre“ Beziehungsge-
schichten und tauschen sich über
Taktiken, wie die Regelungen um-
gangen werden können, aus. Auch
wird deutlich, dass nicht jedes Miss-
achten der Regelungen im Umgang
mit Paarbeziehungen und Sexualität
gleich bestraft wird, was bei den Ju-
gendlichen zu Irritation führt. So
gibt es viele Ausnahmen und manch-
mal wird auch über ein „verbotenes“
Pärchen „hinweggesehen“. Die Ju-
gendlichen sind ziemlichen Hürden
ausgesetzt, da sie ihre Absicht, eine
Beziehung führen zu wollen, sowohl
vor den Mitarbeitenden des Jugend-
amtes als auch vor dem gesamten
Team der Betreuungspersonen be-
sprechen, erklären und schlussend-
lich auch beweisen müssen. Auch ist
nicht klar, wer von dem Paar auszie-
hen soll und wer einen entsprechen-
den Platz sucht, sollten die Jugendli-
chen ihre Beziehung trotz Verbot des
Jugendamts weiterführen wollen.
Gleichzeitig soll das Paar die Grup-
penharmonie nicht stören und als
solches nicht sichtbar sein.

Weitere Verregelungen im Umgang
mit Paarbeziehungen, die von vielen
Jugendlichen aufgeführt wurden,
möchte ich nur einmal stichwortar-
tig aufzählen:
• Übernachtungen beieinander erst

nach 3–6 Monaten Beziehung er-
laubt (unabhängig vom Alter, gilt
auch für über 18-Jährige)

• „Gegengeschlechtlicher“ Besuch
muss angemeldet werden, damit
ist es gleich offiziell und Privat-
sphäre ist schwierig, wenn man
sich das Zimmer mit zwei anderen
Jugendlichen teilt

• Jungen dürfen eine Mädchen-
gruppe nicht betreten und daher
kann er seine Freundin nicht 
besuchen kommen

• Bei Besuchen des Freundes oder
der Freundin muss die Tür des
Zimmers geöffnet bleiben, damit
keine sexuellen Handlungen 
stattfinden können.

Die vorangegangenen Punkte bezo-
gen sich vor allem auf die Umgangs-
weisen mit Sexualität und Paarbezie-
hungen INNERHALB von Wohn-
gruppen oder Einrichtungen. 
Für das Verhalten außerhalb
herrscht in einigen Einrichtungen
ebenso Unklarheit. In der Gruppen-
diskussion mit 2 Mädchen und 2
Jungen zwischen 15 und 17 Jahren
wird deutlich, dass die zunächst auf-
geführten strikten Verbote im Alltag
durch eine Vielzahl informellerer Re-
geln umgangen werden:

Melanie: Also wenn wir jetzt nach
Hause fahren oder so, und einen
Freund haben, dann müssen wir halt
sagen, dass wir bei einer Freundin
schlafen, und wenn, dann müssen wir
Verhütungsmittel benutzen. 
(…)
I2: (..) Und wie meintest du, man muss
sagen, dass man zu einer Freundin
fährt? Wem musst du das sagen? 
Melanie: Zu den Betreuern. (.) Also du
darfst jetzt nicht einfach hingehen und
sagen: „Ja, ich fahre zu meinem
Freund und schlafe mit dem“-
Anna: Ich schlafe mit dem oder ich
schlafe bei ihm. Also das sind zwei un-
terschiedliche Welten, ja? 
Melanie: Ja, ja trotzdem, darfst du 
beides nicht. Bei ihm und mit ihm
schlafen.
Anna: Ja.
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Enrico: (..) Meistens ist das so, du
sollst deine Eltern fragen. (A4: 159ff.).

Es wird deutlich, dass eine Reihe
eher informeller und weniger ein-
deutiger Regeln bestehen, die den Ju-
gendlichen zumindest außerhalb der
Einrichtung in gewissen Fällen das
Ausleben dieser Formen von Körper-
kontakt erlauben: Es scheint eine of-
fen geduldete Strategie zu sein, nach
Hause fahren und von dort aus, so-
fern es die Eltern erlauben, zum
Freund bzw. zur Freundin weiter zu
fahren und dort auch zu übernach-
ten. Die Betreuungspersonen selbst
möchten oder dürfen davon aber
nicht zu explizit mitbekommen.
Durch die Abstufungen „müssen“,
„dürfen“ und „sollen“ ist für die Ju-
gendlichen die Verbindlichkeit der
Regel, dass es keine Beziehungen, In-
timität und Sexualität außerhalb der
Einrichtung geben darf, innerhalb
der Gruppendiskussion gegenüber
Dritten schwierig zu erläutern.

Im Gegensatz zu den Verboten steht
auch der Hinweis, dass wenn es zu
Geschlechtsverkehr kommt, die Ju-
gendlichen wenigstens verhüten sol-
len. Die Betreuungspersonen gehen
schon davon aus, dass die Regel ge-
brochen wird und daher weisen sie
die Jugendlichen proaktiv darauf
hin, wie sie im Fall von sexuellen
Handlungen vorgehen sollen. 
Deutlich wird, dass die Jugendli-
chen, die nicht über die Ressource
„Herkunftsfamilie“ bzw. ein gutes
Verhältnis zu ihr verfügen, potentiell
ausgegrenzt und benachteiligt sind.
Denn mit ihr soll abgestimmt wer-
den, ob man eine Beziehung führen
und haben darf. Die Verantwortung
wird von den Betreuungspersonen
an die Eltern der Jugendlichen abge-
geben und so können die Regeln der
Institution unterwandert werden.
Offen bleibt also, wie es für Jugendli-
che möglich ist, Sexualität und Inti-
mität zu leben, wenn dies weder bei

den Eltern noch in der Einrichtung
möglich ist. Das Gleiche gilt für eine
gute Freundin oder einen guten
Freund außerhalb der Einrichtung,
bei denen die Jugendlichen angeben
können zu übernachten.

„Ich finde das sehr gut“ – 
Beurteilungen der Regelungen
Auf die Frage nach den Gründen für
die Regelungen im Umgang mit Be-
rührungen, Sexualität und Paar -
beziehungen haben die Jugendlichen
folgende Antworten:

I1: (..) Und wie findet ihr diese Regel?
Dass man hier keine Beziehung 
untereinander- 
Melanie: Ich finde das gut. 
Anna: Ich finde das auch gut.
Melanie: Ich finde das sehr gut.
(…)
Anna: (...) Ja, und zum Beispiel jetzt
wenn man eine Beziehung geführt
HAT und es ist dann irgendwann aus,
dann sieht man sich ja trotzdem noch
ständig, und man läuft einem die
ganze Zeit über den Weg, du musst mit
dem am Tisch sitzen, alles Mögliche.
Und das (.) geht dann einfach nicht.
(A4: 229ff.).

Viele Jugendliche begrüßen – offi-
ziell oder scheinbar – die Regelun-
gen, dass sie keine Paarbeziehung in
der Einrichtung führen und keinen
Körperkontakt haben dürfen.
Gleichzeitig begründen die Jugendli-
chen die Sinnhaftigkeit dieser Rege-
lungen. Die Begründungen implizie-
ren, dass mit Beginn einer Beziehung
der Jugendlichen davon ausgegangen
wird, dass sie nicht hält und das
Paar sich wieder trennt.

Durch die Regel soll umgangen wer-
den, dass die Jugendlichen nach ei-
ner Trennung weiterhin zusammen-
leben müssen und sich zwangsläufig
streiten. Keine Paarbeziehungen in-
nerhalb der Einrichtung führen zu

dürfen bedeutet so gesehen Schutz
für die Jugendlichen – für das Paar
selbst sowie auch für die anderen Ju-
gendlichen.  Auf der anderen Seite
kann somit auch nicht über (sowohl
negative als auch positive) Erfahrun-
gen in Paarbeziehungen und mit Se-
xualität geredet werden.

Andere Jugendliche problematisie-
ren, dass durch die vielen Regelun-
gen zu Paarbeziehungen sie sich
nicht platonisch mit einem Freund
oder einer Freundin in ihrem Zim-
mer treffen dürfen:
„Das ist das Problem von den Betreu-
ern, die denken gleich Jungs, Mädchen
ist gleich (.) ficken.“ (A18: 1782f.)

Eine Jugendliche bringt den intrans-
parenten oder informellen Umgang
mit den Regelungen in Bezug auf Se-
xualität und Beziehungen folgender-
maßen auf den Punkt:

„Du musst also nur klug sein und (.)
so machen, dass sie es nicht raus -
finden. (2) Ich habe auch schon öfter 
geschlafen bei ihm.“ (A13: 927f.)

Zusammenfassung Sexualität
und Paarbeziehung
Unsere Analysen der Gruppendis-
kussionen zeigen, dass die Themen
Sexualität und Paarbeziehungen
wichtig und präsent sind für die Ju-
gendlichen und sie dies auch leben.
Die Jugendlichen können Regeln im
Umgang mit Paarbeziehungen und
Sexualität benennen. Die Sinnhaftig-
keit und Qualität dieser Regeln un-
terscheiden sich zwischen den Ein-
richtungen allerdings stark bzw.
existieren teilweise keine transparen-
ten Regeln oder klaren sexualpäda-
gogischen Konzepte. Die Sexualität
der Jugendlichen wird in erster Linie
besetzt mit ungewollten Schwanger-
schaften, Teenagerschwangerschaf-
ten, häufig wechselnden Sexual -
partnerInnen oder Verhütung. 
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Sexualität wird in den Einrichtun-
gen also häufig auf die (vermeintli-
chen) Gefahren reduziert. 
Die Jugendlichen bewegen sich da-
mit in einem Spannungsfeld zwi-
schen:
➔  Eine Paarbeziehung heimlich ge-

gen die Regeln der Wohngruppe
bzw. hoch offiziell bescheinigt
und viele Hürden in Kauf 
nehmen zu leben und

➔  dem Bedürfnis, die Entwick-
lungsaufgabe „Paarbeziehung
und/oder Sexualität“ zu leben 

Schließen möchte ich mit einem 
Zitat von einem Jugendlichen:
„da sollte man schon was erarbeiten
und ich habe (.) bis jetzt immer noch
nicht das Gefühl, dass sich hier was
tut (A18:1708ff.)

Damit ein sexualpädagogisches Kon-
zept Anklang finden bzw. ein Offe-
nes Reden über Sexualität stattfin-
den kann, müssen sich die Jugend -
lichen erst einmal wohlfühlen. Dies
beginnt schon beim sogenannten
„Ankommen“, was Sophie Domann
nun näher erläutern wird.

Ankommen als Prozess
Die Aufnahme und Ankunft von Ju-
gendlichen in der stationären Erzie-
hungshilfe ist eine neue unbekannte
Situation und gleichzeitig ein Pro-
zess, der sich über eine bestimmte
Zeit erstreckt. Der besondere biogra-
fische Kontext der neuen Jugendli-
chen beeinflusst die Ankunft in der
Gruppe von Gleichaltrigen, den
Räumlichkeiten, dem Be treuungs -
team und dem Regelsystem. Neu
sind meist  auch die  informellen
Kommunikationswege unter den Ju-
gendlichen, in der Gruppe und unter
den Betreuungspersonen sowie das
Regelsystem der Gruppe. Diese ver-
schiedenen Bereiche erschließen sich
erst durch einen längeren Aufenthalt
sowie das Er leben, Mitgestalten und
Entdecken dieser. Für die Akzeptanz

des neuen Lebensortes ist zu berück-
sichtigen, dass die Jugendlichen teils
unfreiwillig in die Wohngruppe
kommen.

Insgesamt ist das Thema der An-
kunft von Jugendlichen im Heim in
wissenschaftlichen Publikationen
wenig präsent und erfährt erst in
jüngster Zeit mehr Aufmerksamkeit.
Die Zeitschrift Forum Erziehungs-
hilfen erstellte 1998 ein Sonderheft
zum Thema Ankunft und Einge-
wöhnung in verschieden Settings der
stationären Erziehungshilfe. In die-
sem Heft berichteten AutorInnen
von ihren Erlebnissen innerhalb der
Einrichtungen (vgl. Ginzel 1998, Fi-
scher 1998, Hansen 1998). Ein Beitrag
daraus beschäftigt sich mit der
Gruppen von Kindern und Jugendli-
chen bei die Aufnahme. Bei einer
Neuaufnahme bekommt die Grup-
pendynamik neue Energie, es entste-
hen neue Beziehungsgefüge und Po-
sitionswechsel unter den Kindern
und Jugendlichen (vgl. Kibben 1998:
142ff). Nowaki untersuchte auf
Grundlage von Interviews die Sicht-
weisen von 48 MitarbeiterInnen,
Kindern und Jugendlichen (46) in
Hinblick auf die Ankommenssitua-
tion in Wohngruppen. Aus Sicht der
Kinder und Jugendlichen ist es dem-
zufolge wichtig, dass Beziehungen
aus dem bekannten sozialen Umfeld
weiterhin bestehen bleiben und un-
terstützt werden, aber auch, dass zu
den Betreuungspersonen und ande-
ren Kindern und Jugendlichen im
Heim ein erfolgreicher Beziehungs-
aufbau möglich wird (Nowaki 2014).
Entsprechend der vielfältigen He-
rausforderun gen für die Jugendli-
chen sollten die Einrichtun gen der
Heimerziehung Konzepte für den
Auf nahmeprozess vorhalten. 

Neue unbekannte Umgebung
und fehlende Aufklärung
Jugendliche, die im Projekt befragt
wurden, wissen teilweise nicht, wo-

hin sie kommen – an einen unbe-
kannten Ort oder in eine unbekannte
Stadt. Einige haben sich aber die Ein-
richtung angesehen, haben Betreu-
ungspersonen kennengelernt und ihr
mögliches Zimmer besichtigt. Ent-
sprechend unterschiedlich ist der
Wissenstand der einzelnen Jugend -
lichen über die Einrichtung, die Re-
geln, wer und was sie dort erwartet.
Sie kommen mit Familienmitglie-
dern, allein oder in Begleitung von
Jugendamts-MitarbeiterInnen. Die
Jugendlichen, die nicht wissen, was
passiert, sind sehr ängstlich, traurig,
ziehen sich zurück in ihre Zimmer,
weinen und wissen nicht, wie lange
sie dort bleiben werden. Bei der Be-
gleitung von Fachpersonal spielen
Machtunterscheide zwischen ihnen
und den Jugendlichen eine Rolle. 
Den Eintritt in die Räume des Heims
vollzieht ein Mädchen bspw. nicht
freiwillig, sondern es wird „abge-
stellt“. Die Erwachsenen reden an-
schließend über ihre Zukunft, ohne
eine Beteiligung seinerseits. Nach
dem Gespräch wird das Mädchen
nicht informiert, zu welchem Ergeb-
nis sie gekommen sind. Die Einsam-
keit beim Warten auf Unbekanntes
wirkt besonders belastend auf das
Mädchen.

Ela: Na, da kam so eine Frau zu uns
nach Hause, ich wollte dann raus ge-
hen, und ich dachte, ja, entweder ist
das meine Tante oder so, dann/ da 
hat die gesagt: „Ja, pack mal deine 
Sachen.“ (.) Ich habe gedacht, ich
werde entführt oder so. (.) Ja, und
dann wurde ich auf einmal mitgenom-
men, ähm, ich will dir was zeigen.
Dann wurde ich bei so einem Haus
hier (.) abgestellt, dann wurde mir das
alles gezeigt, dann habe ich auf einmal
so eine Erzieher getroffen, und (.) das
war Schrödi. […] (..) Und dann
musste ich da warten, haben die da
mit einer Frau so umher gesprochen,
dann wurde mir alles gezeigt, was das
ist. Und tja.“ (Z. 279-294)
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Diese Situation ist mit vielen Un -
sicherheiten verbunden, da nicht
klar ist, für wie lange Ela weg sein
wird. Auch spielen hier Machtunter-
scheide zwischen der fremden Frau
und Ela eine Rolle, wobei Ela das
ausführen muss, was die Frau zu ihr
sagt. Alles ist eine vage Beschreibung
der Ankunft, voll mit negativen Ge-
fühlen und einer passiven Teilnahme
am Geschehen. 
Ganz anders ist Desirees Ankunft im
Heim.

Desiree: Ja, ich bin hier, weiß ich
nicht, das war so eine Jugendhilfe oder
so bin ich dann hierher, äh habe mir
das einen Tag mal kurz angeschaut,
dann habe ich halt Böhmi und so ken-
nen gelernt, und dann (.) weiß ich
nicht, ein paar Tage später oder so bin
ich dann hier auch reingezogen, dann
musste ich irgendwas noch unter-
schreiben und so. Ja, es ging, also, ich
habe gehofft, dass ich nicht so lange
hier bleibe, und nun sind es doch
schon fast drei Jahre. (A3: 248ff.) 

Sie entschied sich also bewusst für
den Aufenthalt dort. Sie ist dann
selbstbewusst und allein um- und
eingezogen. Dort dann allerdings
musste sie Unterlagen unterschrei-
ben, die sie nicht kannte und auch
jetzt nicht kennt – vielleicht als Be-
dingung die Hausordnung oder eine
freiwillige Erklärung des Aufent-
halts?

Andere Reaktionen auf den Stimulus
der Gefühlsbeschreibung waren,
dass ein Jugendlicher berichtet, dass
er keinen anderen aus der neuen
Gruppe kannte und bewertet es fol-
gendermaßen: „Das war //sau-
schwer//“ (A2: 62). Diese Aussage
steht im Gegensatz zu der Erzählung
eines anderen Jungen, der von allen
Bekannten aus der Schule begrüßt
wurde. Beim Unwohlsein ist die Ge-
samtsituation des Körpers undefi-
nierbar bzw. die Ursache und der Ort

des Schmerzes unbekannt. Dieses
Gefühl ist allumfassend. Auf die
Frage, ob das Gefühl des Unwohl-
seins noch vorhanden ist, wehrt er
ab (A2: 68). Das Unwohlsein ist
auch auf die Situation als neue Per-
son in einer fremden Umgebung zu
übertragen. Noch nicht Teil der
Gruppe zu sein, eineN neueN Teil-
nehmerIn darzustellen, sich im Un-
bekannten bewegen (zu müssen),
kann Unwohlsein auslösen. 

John: Wo ich hier angekommen bin, äh
ich kannte schon alle von Schule her,
(.) war lustig gewesen. Komme hier
rein, (alle?) gerufen: (imitiert jeman-
den) „John ist da, John ist da, John ist
da“, war ich belagert hier, wo ich das
erste mal hier war, eingezogen bin. Ja.
(..) Sonst war eigentlich nicht mehr
viel.  (…)
Dominik: (...) Wo ich anfangs hier war,
kannte ich halt noch keinen. (..) Das
war /sauschwer.// 
John: //(unv.) gefühlt/ // (wie hast du
dich?) //(während das?)// 
Dominik: //Ja, ging.//
John: (..) Un/ Unwohl oder was? 
Dominik: Ja. Nein, eigentlich nicht. 
André-Christoph: (...) Aber jetzt geht
es doch, oder nicht. (    )
Aaron: //Ja, also// seit ich hier war,
kannte ich halt, äh wie Dominik auch
schon sagte, dass ich halt auch noch,
ähm wie du Dominik auch schon (.)
sagtest, dass (.) kannte ich hier auch
keinen (.) halt. (.) Wie es für mich hier
am  anfangs war, eigentlich eher so
geht so (  )
Lukas: //Ganz// (.) am Anfang kannte
ich hier auch keinen, hat sich aber al-
les schnell entwickelt. (A2: 55-78)

Gegenüber dem Unwohlsein steht
für einen anderen Teilnehmer die Er-
holung durch den Aufenthalt in der
Heimgruppe. Die Vorteile sieht er
darin, dass er sich von den Eltern er-
holen kann, „wenn es so/ nicht so gut
klappt, (..) [und es ist, SD] auch besser,
wenn man hier ist.“ (A2: 112f.). 

Andere fanden die erste Zeit mit den
Jugendlichen komisch, trauten sich
nicht aus ihren Zimmern und wein-
ten viel.

Sabine: Ja, bei mir am Anfang, ich war
die Jüngste, war ziemlich komisch, (.)
als ich hier eingezogen bin, weil die
anderen alle drei bis vier Jahre älter
waren. Ich bin die ersten (1) zwei, drei
Wochen (.) von selbst nicht aus mei-
nem Zimmer gekommen. (A13: 40ff.)
Dana: Weiß nicht. Richtig schlimm. (.)
Ja ich habe wirklich die ersten Nächte
nur geweint. Weil ich hier nicht her
wollte. (A3: 221ff.)

Manchmal findet eine erste Kennen-
lernrunde beim Essen statt. Dann
sind (fast) alle Jugendlichen anwe-
send und anschließend findet eine
Führung oder ein Rundgang statt, bei
dem eine erste Annäherung unter den
Jugendlichen stattfindet. Dieser Pro-
zess wird von der Gruppe selbst ge-
staltet und es wird sichtbar, dass für
die Aufnahme in die Grup pe der Ju-
gendlichen mehr bedarf als „nur“ in
die Einrichtung einzuziehen. Deut-
lich wird den ankommenden Kindern
und Jugendlichen dabei gezeigt, dass
sie sich den Einrichtungsvorgängen
(Regeln und Strukturen) fügen sollen,
da sie sonst Sank tionen erwarten.
„Zeigen dir alles, was man so dann/
wird vorgestellt beim Abendbrot, (.)
meistens, //da sind alle da.“ (A4: 440f.)

Für den Aufenthalt in der Wohn-
gruppe müssen die neuen Jugendli-
chen nach dem Aufnahmegespräch
auch die Hausordnung bzw. Regeln
der Einrichtung lesen und unter-
schreiben (Waffen- und Rauchver-
bot). Darüber hinaus füllen Jugendli-
che Bögen aus, worin festgehalten
wird, welche Gegenstände (vor allem
Mobiltelefone) sie mitbringen. Diese
Prozedur erinnert an eine Schleuse
eines Gefängnisses, in der die Verur-
teilten ihre persönlichen Dinge unter
Unterschrift abgeben. 
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John: (.) Da bin ich her/ also Ordnung
ist so, du hast halt das Gespräch mit
den Betreuern, (.) äh (.) ach, so eine
Hausordnung hier mit gibt es, keine
Schlagstock, keine Waffen, Raucher-
verbot, pi pa po, alles aufschreiben
musst so. (.) Ja, so dass du das vorne
un/ unterschreiben musst, was du her
bringst wird aufgeschrieben, (.) ange-
kommen bist, hast du mit Handy, auf-
geschrieben. Dass die wissen da, wem
was gehört. (A2: 333ff.)

Eingewöhnungsphase
Anschließend folgt die Eingewöh-
nungsphase unter strengen Auflagen.
Die Jugendlichen selbst benennen
die Eingewöhnungsphase in den ers-
ten Wochen als „Ausgangssperre“.
Sie hat das Ziel, dass die Jugendli-
chen sich an die Einrichtung gewöh-
nen und die anderen Jugendlichen
kennenlernen. Die neuen Jugendli-
chen allerdings sehen wenige Mög-
lichkeiten andere Jugendliche ken-
nenzulernen, da diese nicht in der
Einrichtung bzw. auf dem Gelände
bleiben müssen. Zusätzlich dürfen
sie ihr Handy in dieser Zeit nicht be-
nutzen. Für die Jugendlichen ist das
eine starke Einschränkung in ihrer
Freizeit- und Beziehungsgestaltung
und in Kontaktmöglichkeiten zu Fa-
milienmitgliedern, Gleichaltrigen au-
ßerhalb der Wohngruppe und mögli-
chen Unterstützungsangeboten. Die
Jugendlichen wollen sich mit ande-
ren Jugendlichen treffen und die Aus-
gangssperre umgehen. Darum än-
dern sie bspw. ihren Stundenplan
oder melden sich für Freizeitaktivitä-
ten an (die sie nicht besuchen). 

Melanie: Die sechs Wochen am Anfang.
Muss man Handy abgeben und man
hat keinen Ausgang. (..) Das war schwer
für MICH, weil dann ähm/ al so ich
hatte ein zweites Handy, wurde ich er-
wischt, dann ähm ich habe die Zeiten
vom Stundenplan abgeändert, damit ich
mich noch mit Freunden treffen kann,
wurde ich auch erwischt. (A4: 280ff.) 

Anna: Aber das ist halt auch immer
doof, weil wenn du in den se/ sechs Wo-
chen sozusagen sollst du dich hier an die
Gruppe gewöhnen, an die Leute, und die
meisten sind halt beim guten Wetter im-
mer draußen unterwegs, und dann sitzt
du alleine hier in der Gruppe. Und das
ist halt immer/ (..) das ist so, da kannst
du dich auch nicht dran gewöhnen. 
(A4: 294ff.) 

Sie müssen am Ende der Eingewöh-
nungszweit warten, bis das Betreu-
ungsteam entschieden hat, dass sie
das Handy wieder nutzen und das
Gelände verlassen können. Dabei
wird erneut die Macht der Institution
deutlich. Es finden allerdings nur Lo-
ckerungen statt, wenn die Jugendli-
chen in dieser ersten Zeit keine Regel-
brüche vorweisen. Sobald in der da-
rauffolgenden Zeit Regeln überschrit-
ten werden, wird „der Ausgang“ so-
fort wieder eingeschränkt. Die Ju-
gendlichen selbst sprechen davon, wie
lange sie „keinen Ausgang“ hatten.

John: Ach so. Ich habe viel gelo/ ich
habe Ausgang gehabt, erst eine halbe
Stunde. Als ich eingezogen bin, habe
viel gelogen, dann habe ich eine
Stunde gehabt, ja, äh anderthalb,
dann zwei, dann zweieinhalb bis
(unv.). Voll. (.) So. (.) Aber dann wieder
gelogen habe, war wieder gestrichen.
Dann wieder warten eine Woche, dann
wieder warten. 
Dominik: Ach John.  
John: Mit dem Team geklärt. (..) Hab
heute wieder eine Stunde, hab wieder
Ausgang. 
Dominik: Hast du ja Scheiß/ was hast
du denn schon wieder angestellt.  
John: Nichts. Wo ich eingezogen bin. 
Dominik: Ja, was hast du denn da 
gelogen. 
John: Ja, viel. (.) Ja, da wird aber viel
(unv.). 
Aaron: Ich glaube jeder von uns hat/
also fast jeder von uns hat glaube ich
am Anfang gelogen. 
André-Christoph: Ja. 

Dominik: //Ja.// 
Aaron: //Die ersten// zwei, drei Wo-
chen. Oder länger. 
André-Christoph: (.) Bis wir mal alle
gecheckt haben, wo wir hier sind.  
Aaron: Genau. 
John: (.) Ich hab es nicht gecheckt,
nach einem Jahr erst gecheckt wo ich
bin (A2: 396ff.)

Aufnahme in die Gruppe 
der Jugendlichen 
Dass andere Jugendliche eine wich-
tige Bezugsgruppe für die Neuen
darstellen, zeigen die Gruppendis-
kussionen eben sehr deutlich. Die
Jugendlichen erinnern sich, wen sie
zuerst gesehen haben, wer die erste
SpielpartnerIn war, mit wem sie in
einem Zimmer schliefen oder mit
wem sie sich zuerst unterhielten. 
Die erste Reaktion von anderen Ju-
gendlichen aus der Wohngruppe ist
„angucken“, wenn die Neuen rein
kommen. Es scheint keine geplanten
und ritualisierten Abläufe des Begrü-
ßens und Kennenlernens neben dem
gemeinsamen Essen zu geben, da oft
zufällige erste Begegnungen erzählt
wurden. Einige der Jugendlichen
blieben nach der Ankunft lieber al-
lein in ihren Zimmern und warteten,
bis etwas passiert. Bei anderen ka-
men Jugendliche der Wohngruppe
in die Zimmer und unterhielten sich
und luden sie zu gemeinsamen Akti-
vitäten ein.

„Sabine: Äm (.) ja aber mich haben die
Älteren dann auch (.) mit in die
Gruppe reingeholt. Also (1) so im
Ganzen, ja @(.)@ (1) nicht schlecht
@(.)@.“ (A13: 42-44)

Die Jugendlichen zeigten auch 
Skepsis gegenüber dem Alter der an-
deren, da sie sich jünger bzw. kleiner
schätzten. Auch die Einrichtungs-
größe machten sie dafür verantwort-
lich, wie schnell sie Anschluss an die
Gruppe bekamen. 
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Schwierigkeiten sahen sie auch in
verfeindeten Untergruppen. Sie wa-
ren unsicher, mit wem sie zurecht-
kommen würden und wer sie unter-
stützen könnte.

„Petra: Bei mir war es am Anfang so,
dass gleich irgendwie, (.) dass man
gleich gemerkt hat, wer jetzt (1) zu
wem gehört, also (.) dass man gleich,
also dass man gleich die Fronten 
gesehen hat.“ (A13: 87ff.)

Deutlich wird, dass die Gruppe der
Jugendlichen eine sehr wichtige Be-
zugsgruppe im Prozess des Ankom-
mens ist und die Beziehung zu ihnen
maßgeblich für das Wohlbefinden in
der Einrichtung verantwortlich ist.
Auch eventuelle Machtkonstellatio-
nen unter Jugendlichen müssen in
Schutzkonzepten berücksichtigt wer-
den (vgl. Domann 2015). 
Was kann nun generell an den
Schutzkonzepten verbessert und da-
rin integriert werden?

Fazit
Insgesamt lässt sich aus unseren Aus-
führungen ableiten, dass wirksame
Schutzkonzepte die Jugendlichen in
ihrer Selbstwirksamkeit unterstützen
und sie bestärken sollen. Zudem
muss mit ihnen transparent und ver-
traulich umgegangen werden, damit
die individuellen Intims- und Privat-
sphären der Jugendlichen geschützt
und beschützt werden können. Da-
für sind alle Beteiligten, also die Ju-
gendlichen und vor allem die Betreu-
ungspersonen wichtig.
Innerhalb der Einrichtungskulturen
sind bereits einige Maßnahmen zu
finden, die eher isoliert voneinander
wirken – oder eben nicht. Aber vor
allem das Ineinandergreifen, die Ver-
knüpfung verschiedener Möglichkei-
ten und Maßnahmen können Verän-
derungen bewirken.

1. Forderungen für die Gestaltung
des Ankommensprozesses 

Die von Sophie Domann ausgeführ -
te Analyse zu dem Ankommens -
prozess macht deutlich, wie relevant
und emotional einschneidend dieser
für die Jugendlichen ist. Das erfor-
dert eine aktive professionelle Beglei-
tung und Unterstützung in der Über-
gangszeit in die Wohngruppe. Bevor
die Jugendlichen in die Wohngruppe
einziehen, sollten sie z.B. mehrere
Gruppen besuchen können und sich
anschließend nicht gleich entschei-
den müssen. Wenn Jugendliche ein-
ziehen, müssen Prozesse transparent
sein und die Beteiligung der Jugend-
lichen an Entscheidungen sowie die
Aufklärung über Rechte muss ge-
währleistet werden.

Besonders den Jugendlichen sollten
ein Vertrauensvorschuss und beson-
dere Freiräume für die neue Umge-
bung entgegen gebracht werden, da-
mit sie sich mit ihren Gefühlen und
der neuen ungewohnten Situation
zurechtfinden. Zusätzlich bedürfen
unbedingt die starken Einschrän-
kungen und Regulierungen in der
Eingewöhnungsphase einer Überar-
beitung.

Die Bedeutung der anderen Jugendli-
chen kann mehr Berücksichtigung
finden, indem sie in den Ankom-
mensprozess miteinbezogen werden
und bspw. als Pate/Patin oder Mento-
rIn mit den Neuen die erste Zeit ver-
bringen. 

2. Forderung nach einem 
sexualpädagogischen Konzept

Aus den Analysen zu den Umgangs-
weisen mit Sexualität und Paarbezie-
hungen ließ sich eine starke Regle-
mentierung von Berührungen he-
rausarbeiten, die als Strategie genutzt
wird, um (unter anderem) sexuali-
sierte Gewalt und Grenzüberschrei-
tungen vorzubeugen. Es bleibt aber
die Frage, wie Jugendliche über Dinge
reden, die generell verboten sind und
die sie eigentlich nicht hätten machen

dürfen. Somit erscheint es uns insge-
samt unmöglich oder erschwert, über
eventuelle Grenzüberschreitungen
und Erfahrungen von Gewalt oder
aber auch über gelungene oder posi-
tive Erfahrungen mit Sexualität mit
den Betreuungspersonen zu spre-
chen. Hinzu kommt, dass die Jugend-
lichen selber entscheiden wollen –
aber dies häufig nicht können – mit
wem sie über die Themen Sexualität
und Paarbeziehung sprechen. Gleich-
zeitig ist es wichtig, dass die Jugendli-
chen neben internen auch Ansprech-
personen außerhalb der Einrichtung
oder Wohngruppe haben und auch
digitale Beratungsangebote. Ein offe-
ner und positiver Umgang mit den
Themen Sexualität und Paarbezie-
hungen in Einrichtungen sowie eine
angemessene Sexualpädagogik wären
also wichtig (vgl. Domann/Rusack
2015; Mantey 2015; Tuider 2015). So
können Jugendliche durch eine Ent-
tabuisierung von Sexualität sowie
eine erhöhte sexuelle Sprachfähigkeit
besser verbalisieren, was sie wollen
oder nicht wollen, kann leichter von
Grenzüberschreitungen berichtet und
ein Sprechen über Sexualität möglich
werden. Zudem kann selbstbewusster
und reflektierter mit verschiedenen
sexuellen Orientierungen und Ver-
haltensweisen umgegangen werden,
wenn man sie kennt (vgl. Sielert 2015;
Sielert 2014). 

3. Voraussetzung: 
Vertrauensvolle Beziehungen
von Jugendlichen und 
Betreuungspersonen

Die Erzählungen von Kindern und
Jugendlichen über das Weitererzäh-
len von vertraulichen Informationen
oder Problemen können die Nut-
zung bisheriger einzelner Maßnah-
men abschwächen. Die Einhaltung
von Vertrauen und Verschwiegenheit
sind also besonders wichtig. Für die
Umsetzung der eben genannten For-
derungen ist demnach für die Ju-
gendlichen ein Vertrauensverhältnis
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zu den Betreuungspersonen zentral.
Vertrauen sich  Jugendliche den Be-
treuungspersonen „in Notsituatio-
nen“ – aber auch generell – an, sind
sie von der Hoffnung getragen, Un-
terstützung zu erhalten. Erleben Ju-
gendliche dann jedoch, dass ihr
„Fall“ ein Thema für die Institution
wird, über den plötzlich alle spre-
chen, können sie dies als Vertrauens-
missbrauch oder Vertrauensbruch
wahrnehmen. Aus ihrer Perspektive
heraus verkehrt sich die Hoffnung
auf Hilfe in das Gegenteil und sie
fühlen sich bloßgestellt. Wird eine
solche Situation von anderen Ju-
gendlichen ebenfalls so wahrgenom-
men, kann dies dazu führen, dass sie
sich zukünftig gar nicht mehr den
Betreuungspersonen anvertrauen. In
unseren Gruppendiskussionen und
Analysen dazu wurde zum Beispiel
sichtbar, dass sich die Jugendlichen
fast ausschließlich untereinander an-
sprechen und Probleme besprechen.
Gleichzeitig ist ihnen häufig nicht
bewusst gewesen, wie mit ihren Pro-
blemen und dem Anvertrautem im
Team umgegangen wird. Es scheint
wichtig, dass Vertrauen und Ver-
schwiegenheit die Beziehungen
kennzeichnet, gleichzeitig sind die
Beziehungen transparent und im
Team offen zu halten. Für die Betreu-
ungspersonen ist es somit eine He-
rausforderung, mit den sensiblen
Themen wie Gewalt, Sexualität, An-
kommensprozessen oder Abhängig-
keiten so umzugehen, dass sich die
Jugendlichen nicht in einer Opferpo-
sition (wieder-)finden, nachdem sie
sich ihnen anvertraut haben. 

4. Vorgehen: Partizipativer Ansatz
Insgesamt zeigen unsere Ergebnisse,
dass die Implementierung von
Schutzkonzepten in den Einrichtun-
gen kaum als Chance wahrgenom-
men wird, in einen dialogischen Pro-
zess mit Jugendlichen und Betreu-
ungspersonen im Sinne eines nach-
haltigen organisationalen Bildungs-

prozesses (vgl. Wolff/Kampert 2015)
einzutreten.

Die Erarbeitung von Schutzkonzep-
ten beruht jedoch auf partizipativen
Organisationsprozessen, die top
down und bottom-up Elemente
kombinieren; es geht um die Syn-
these beider Herangehensweisen.
Alle Beteiligten – Jugendliche und
Betreuungspersonen – werden zu zu-
verlässigen Auskunftsgebenden für
Maßnahmen und Prozesse und an
den Steuerungsgruppen, Projekt-
gruppen, Arbeitsgemeinschaften
usw. beteiligt. Eine fachliche Weiter-
entwicklung und Haltungsänderun-
gen können nicht durch Gesetze und
Verordnungen in Gang gebracht und
in einer Einrichtung gelebt werden,
sondern brauchen dafür eine ler-
nende und selbstreflexive Organisa-
tion. Diese kann nur entstehen, wenn
insbesondere die Meinungen, Ein-
schätzungen und Perspektiven derje-
nigen in den Blick genommen wer-
den, um deren Sicherheit und Schutz
im Alltag sowie um deren Selbstbe-
stimmungsrechte es sich handelt.

5. Unterstützungsleistungen über
die einzelne Einrichtung hinaus
Angesichts der bisherigen Ergeb-
nisse scheint es uns weiterhin not-
wendig zu betonen, dass öffentliche
Strukturen geschaffen werden müs-
sen (z.B. Ombudsstellen) und dass
die Entwicklung für Schutzkonzepte
nicht allein den einzelnen Einrich-
tungen überlassen werden darf. Ei-
nige Einrichtungen sind z.B. auch
überfordert ein Schutzkonzept kon-
zeptionell zu erarbeiten. Auf kom-
munaler Ebene kommt hier den Ju-
gendämtern für diese Einrichtungen
in ihrer Region und natürlich auch
den Landesjugendämtern oder
obersten Landesjugendbehörden
eine wichtige Aufgabe im Kontext
von § 8b SGB VIII zu. Da sich die
anderen Jugendlichen einer Einrich-
tung oder Wohngruppe als wich-

tigste Vertraute herauskristallisiert
haben, sollte auch ihnen Beratung
nach Absatz 1 des §8b SGB VIII an-
geboten werden. Über diesen Rechts-
anspruch müssen die Jugendlichen
proaktiv informiert werden.

Zusätzlich zur größeren Unterstüt-
zung der Jugendlichen wäre ein
Wunsch, eine mobile App mit Infor-
mationen und Unterstützungsange-
boten zu entwickeln. Oder auch ei-
nen Internet-Hotspot in der Nähe
des Jugendamtes oder Rathaus, da-
mit eine Einschränkung der Inter-
netnutzung durch Heimeinrichtun-
gen entgegen gewirkt werden kann.
Dort wirken reglementierte Internet-
zeiten zusammen mit Handyverbo-
ten häufig als doppelte Diskriminie-
rung gegenüber anderen Kindern
und Jugendlichen ohne Jugendhilfe-
aufenthalt und ein digitales Bera-
tungsangebot kann kaum angenom-
men werden.

Eine kommunale Infrastruktur der
Hilfen insgesamt, die die Schutzkon-
zepte in den Einrichtungen rahmt
und fördert, ist bisher nicht ausrei-
chend auf- und ausgebaut. Auch die
Kommunen sind dafür verantwort-
lich, dass es externe Ansprechperso-
nen jenseits der Einrichtungen gibt.
Nötig ist dafür auch ein intensiver
und routinierter Austausch zwischen
verschiedenen Institutionen (Polizei,
Jugendamt, Schule etc.). Dadurch
könnten unterschiedliche Arbeits-
weisen und Auffassungen gegenseitig
anerkannt werden (vgl. Domann/
Rusack 2015). 

Kontakt
Tanja Rusack und Sophie Domann
sind wissenschaftliche 
Mitarbeiterinnen am Institut für 
Sozial- und Organisationspädagogik
an der Universität Hildesheim. 
tanja.rusack@uni-hildesheim.de
sophie.domann@uni-hildesheim.de
www.projekt-ichbinsicher.de
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Transkriptionsregeln
Die Gruppendiskussionen wurden digital mit einem Aufnahmegerät
aufgezeichnet. Für die Verschriftlichung wurden folgende Transkrip -
tionsregeln verwendet, die sich in den beispielhaften Sequenzen 
wiederfinden lassen:

(.) Pause bis zu einer Sekunde

(1) Anzahl der Sekunden, die eine Pause dauert

(lachen), (seufzen), 
(verlässt den Raum) Nonverbale Äußerungen und Charakteri -

sierung von ablaufenden Handlungen

(nein?) Unsicherheit bei der Transkription, 
vermuteter Wortlaut

ne- Abbruch eines Wortes oder eines Satzes

nein Betont

nein Laut (in Relation zur üblichen Lautstärke der
Sprechenden)

°nein° Sehr leise (in Relation zur üblichen Lautstärke
der Sprechenden)

@hallo@ Lachend gesprochen

ode::r Dehnung, die Häufigkeit vom : entspricht der
Länge der Dehnung
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Schnelles Suchen & Finden von freien Plätzen für Kinder durch „childrens’ home“                        – ANZEIGE –

Die ständige Suche nach freien Plät-
zen für Kinder und Jungendliche in
geeigneten Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendhilfe ist Aufgabe der
zuständigen Jungendämter in
Deutschland. Durch das neu be-
schlossene Gesetz  zur Verbesserung
der Unterbringung von unbegleite-
ten minderjährigen Flüchtlingen
(UmF), wird diese Aufgabe zu einer
großen Herausforderung für die 
Jugendamtsmitarbeiter. Die Mitar-
beiter telefonieren Listen der ihnen
bekannten Einrichtungen ab und
fragen nach freien Plätzen für die
Kinder- und Jungendlichen.
Doch diese Methode der Platzsuche

ist zeit- und kostenintensiv und die
Kinder und Jugendlichen,
für die der Platz ge-
funden werden
soll, haben
unter Um-
ständen
lange
Warte-
zeiten. 
Um das
Verfah-
ren der
Platzsuche
kostengüns-
tiger und ef-
fektiver zu gestal-

ten, hat die
Kinder-
und Ju-
gendhilfe
Service
GmbH, zu-
sammen
mit einem
Software-
unterneh-
men, eine
interaktive
Kommuni-
kations-
plattform
entwickelt.
Durch die
deutsch-
landweite
Platzsuche
„chil-
drens�
home“
kann inner-
halb kür-
zester Zeit

ein freier Platz für Kinder und Ju-
gendliche in einer dem Kindeswohl

entsprechenden Einrich-
tung gefunden wer-

den. Die Handha-
bung der Platzsu-

che ist einfach
gestaltet und
bedarf keiner
großen Schu-
lung für die
Anwender.

Den Jugend-
amtsmitarbei-

tern wird durch
die Nutzung von

„childrens home“ die
Arbeit um ein Vielfaches 

erleichtert. 
Besonders im Bedarfsfall zum Wohl
des Kindes, insbesondere bei der
Inobhutnahme, einen freien Platz zu
finden, bietet die deutschlandweite
Platzsuchen „childrens home“ einen
umfangreichen Katalog an Suchkri-
terien, um einen für das Kind oder
den Jugendlichen geeigneten Platz in
einer Einrichtung zu finden.

Die Einrichtungen hinterlegen die
Anzahl der freien Plätze und ihre
Kontaktdaten, wodurch die Jugend-
amtsmitarbeiter sowie Mitarbeiter
im sozialen Bereich direkt Kontakt
mit den zuständigen Mitarbeitern
der Einrichtung aufnehmen können. 
Durch den erhöhten Zulauf von un-
begleiteten Flüchtlingskinder stellt
sich die Aufgabe der schnellen Inte-
gration und somit der Besuch von
Schulen und Kindergärten. Eingetra-
gene Einrichtungen können vermer-
ken, ob sich diese in der Einrichtung
selbst oder in der nahen Umgebung

Schnelles und sicheres Suchen & Finden 
von freien Plätzen für Kinder 

durch „childrens’ home“
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befinden, durch diesen Punkt kön-
nen die UmF bedarfgerecht und dem
Kindeswohl entsprechend unterge-
bracht werden. Viele Schulen bieten
bereits Förderklassen für Deutsch-
unterrichte, um die Integration 
voranzutreiben.
Mit der deutschlandweiten Platzsu-
che „childrens home“ können solche
Unterbringungsmöglichkeiten
schnell und einfach gefunden 
werden. 

Durch einen gesicherten Zugang
(Benutzername und Kennwort) für
Jugendämter und Einrichtungen
über den Internet-Browser,
Smartphone und/oder Tablet, 
werden die deutschen Datenschutz-
gesetze eingehalten. Ein wesentlicher
Vorteil besteht auch darin, dass
keine Installation auf Endgeräten
notwendig ist und somit eine kos-
tenintensive Wartung und Installa-
tion von Updates entfällt. 

In Zusammenarbeit mit Landkreis-
jugendämtern wird die deutschland-
weite Platzsuche ständig erweitert
und auf die Bedürfnisse der Jugend-
ämter abgestimmt. Durch eine statis-
tische Auswertung der Daten (nicht
personenbezogen), kann diese Er-

weiterung rea -
lisiert und be-
darfsgerecht um-
gesetzt werden.
Das Konzept der
Platzsuche sieht
Erweiterungen
vor, um auf Än-
derungen bzw.
Ergänzungen im
Angebotskatalog
schnell reagieren
zu können. Es
werden in der
Platzsuche, auf
Wunsch der
Landkreisju-
gendämter, be-
reits Ausschluss-
kriterien, Betreu-
ungsintensität,
Zielgruppen-
und Arbeits-
schwerpunkte
uvm. ergänzt. 
Durch ständige
Erreichbarkeit

und Kundennähe der Kinder- und
Jugendhilfe Service GmbH werden
die Angaben zu den freien Plätze bei
„childrens home“ auf aktuellem
Stand gehalten, damit eine schnelle
Platzzuteilung der Kinder und 
Jugendlichen erfolgen kann und so-
mit die Wartezeit auf ein Minimum
reduziert wird.
Die deutschlandweite Platzsuche
„childrens home“ unterstützt die 
Suche nach Unterbringungsplätzen
nach §42 Inobhutnahme mit Clea-
ringstelle und nach §34 Erfahrung
mit unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlingen. Derzeit können noch
keine genauen Angaben über die
Zahlen der in Deutschland aufge-
nommenen minderjährigen Flücht-
linge genannt werden. Durch die 
Erfassung und Auswertung  der an-
gewählten Suchkriterien kann durch
die Platzsuche „childrens home“
eine Statistik der vermittelten Kinder
und Jugendlichen erstellt werden.
Durch diese Statistik kann auch eine
Aussage über die Anzahl der unbe-
gleiteten minderjährigen Flüchtlinge
getroffen werden.

Nähere Informationen finden Sie 
unter: www.kiju-service.de oder
kontaktieren Sie uns telefonisch 
(0 50 22/944 66 53).

Blickpunkt Jugendhilfe 2/2016 31

– ANZEIGE –                 Schnelles Suchen & Finden von freien Plätzen für Kinder durch „childrens’ home“

Inhalt_VPK_2_2016_VPK_2_2016  17.05.16  11:48  Seite 31



Wir – der Clara Grunwald Kin-
dergarten der Stadt Leonberg –
betreuen und begleiten
seit Oktober 2014 Kinder aus
den Gemeinschaftsunterkünf-
ten, die unmittelbar um
den Kindergarten herum ange-
siedelt sind. Unsere Kita ist in
einem Gebäude des Landkreises
Böblingen unterbracht. Seit 1991
hat die Stadt Leonberg dort
Räumlichkeiten angemietet, 
um Kinder aus dem Stadtteil
Gartenstadt zu betreuen.

Als wir vor anderthalb Jahren
von unserem Träger informiert wur-
den, dass unsere Einrichtung vergrö-
ßert werden und auch Flüchtlinge
aufnehmen soll, gab es im Vorfeld
viele Gedanken, Fragen und auch
Ängste. Im Team haben wir uns die
Zeit genommen, darüber zu spre-
chen und uns intensiv auszutau-
schen. Im Ergebnis haben wir uns
dafür entschieden, die Flüchtlings-
kinder bei uns aufzunehmen.

Momentan werden insgesamt 53
Kinder im Alter von zwei bis sechs
Jahren bei uns betreut. 16 Plätze 
werden von Kindern aus der Ge-
meinschaftsunterkunft belegt. Das
Personal besteht aus Fachkräften,
Auszubildenden, Praktikanten und
Ehrenamtlichen. 

Zunächst gab es keinerlei Erfah-
rungswerte zur Arbeit mit Flücht-
lingskindern aus anderen Kitas,

keine Fortbildungsmöglichkeiten
oder Fachliteratur zu diesem spezifi-
schen Thema. Für uns zeigte sich im
Laufe der Zeit, dass dies für uns als
Team eine Chance darstellte, sich ge-
meinsam auf neue Wege zu begeben. 

Nicht jedes Konzept ist für jede Ein-
richtung passend bzw. übertragbar.
Ich selbst bin eine Verfechterin da-
von, eigene Konzepte zu entwickeln.
Der klare Vorteil dabei ist, dass das
Team in den Prozess mit eingebunden
wird, sich mit den Neuerungen iden-
tifizieren und diese somit auch glaub-
haft transportieren bzw. leben kann. 

Dennoch ist es schön und vor allem
hilfreich, sich mit anderen Institutio-
nen oder Trägern zu deren Konzep-
ten auszutauschen und voneinander
zu lernen. Für die eigene Einrich-
tung passende Impulse können da-
nach übertragen werden.

Mit dem nachfolgenden Beitrag
möchte ich ein paar Einblicke in
unsere Arbeit geben.

„Wo ist denn hier ein Kinder-
garten?“ Im ersten Augenblick
nicht zu erkennen! Unsere Ein-
richtung ist in Wohnungen un-
tergebracht. Kaum ist die Tür
geöffnet, ist ein reges Treiben zu
erleben. Spielende Kinder, un-
terschiedliche Funktionsberei-
che und viele Möglichkeiten die
unterstützen, begleiten, heraus-
fordern und anregen.

„Ein Kind das aus einem anderen Land
flüchten musste, hat dieselben Rechte
wie alle Kinder in dem neuen Land.“

UN-Kinderrechtskonvention

Seit Oktober 2014 kommen Kinder
aus der gegenüberliegenden Ge-
meinschaftsunterkunft zu uns. Er-
fahrungswerte aus anderen Kitas
fehlten – wie oben bereits beschrie-
ben – bis dato gänzlich. Es hat sich
allerdings gezeigt, dass es grundsätz-
lich nicht unbedingt eines beson -
deren spezifischen Wissens bedarf,
um geflüchtete Kinder in der Ein-
richtung aufzunehmen.

In einem Punkt unterscheidet sich
die Arbeit mit geflüchteten Kindern
ganz erheblich von der Kita-Arbeit
mit anderen Kindern: Flüchtlings-
kinder bleiben höchstens zwei Jahre
in einer Gemeinschaftsunterkunft –

Blickpunkt Jugendhilfe 2/201632
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Unser Haus ist eine Insel
Und immer wieder die gleiche Frage: 

„Und wo sind hier die Flüchtlingskinder?“ 
Die simple Antwort: „Überall – und nicht zu unterscheiden 

von den ortsansässigen Kindern!“

Sandra Fink

Sandra Fink                  Foto: Fotostudio Bolay
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und damit in der ihr angegliederten
Kita – und werden entweder zwi-
schendrin zurück in ihre Heimat ge-
hen oder aber im Anschluss an diese
zwei Jahre auf andere Landkreise
verteilt werden. Nur sehr wenige
Kinder bleiben in der Kommune, in
der sie nach ihrer Ankunft aufge-
nommen wurden. Das Thema Fluk-
tuation bestimmt den Kita-Alltag
daher sehr und es kann durchaus
auch vorkommen, dass gerade erst
aufgenommene Kinder schnell wie-
der gehen. Diese Erfahrung haben
wir im Team sehr rasch wahrge -
nommen und uns mit folgenden
Themen auseinandergesetzt:
• Wie gehen wir mit dem Verlust

um?
• Wer kann uns dabei begleiten bzw.

unterstützen?
• Wie schaffen wir ein angemes -

senes Abschiedsritual?
• Welche Standards sollten 

verändert bzw. angepasst werden?

Wie gehen wir mit dem 
Verlust um?
Jeder Mensch geht anders mit Ver-
lusten um. In der Einrichtung muss
daher gleich am Anfang besprochen
werden, wie Kindern und Fachkräf-
ten erklärt werden kann, dass ein
Kind, das gerade erst seinen Weg in
die Einrichtung gefunden hat und
dessen Aufenthaltsstatus aber noch
ungeklärt war, ganz plötzlich wieder
gehen muss.

Kinder können es verstehen, wenn
man ihnen erklärt, dass Kinder mit
ihren Familien umziehen oder auch
wieder in ihr Land zurückgehen
müssen bzw. dürfen. Auch, dass
manchmal kein Abschied genom-
men werden kann, kann man den
Kindern erklären.

In unserer Kita sprechen wir im
Team über die Situation, erinnern
uns, lachen, weinen miteinander 

und wollen uns nicht mit der Frage 
„Warum musste das Kind /die Fami-
lie gehen?“ auseinandersetzen. Wir
sehen uns als positive Lebensstation
eines geflüchteten Kindes und seiner
Familie. Im Leben aller Menschen
gibt es Stationen, in denen wir an-
halten, etwas erleben und dann 
weitergehen. Das mindert nicht den
Schmerz. Aber es entsteht ein Bild,
mit dem man arbeiten kann.

Auch wird uns oft die Frage gestellt:
„Macht es denn überhaupt Sinn,
dass man mit dem Bewusstsein, 
dass die Familien eventuell nicht
lange bleiben werden, diese Familien
bzw. ihre Kinder überhaupt auf-
nimmt?“ Unsere Antwort lautet: 
„Ja, unbedingt!“ Die Familien er -
leben dadurch ein Stück Normalität,
Struktur, Zugehörigkeit. Und die
Kinder erleben einen geschützten,
kindgerechten Rahmen mit 
Gleichaltrigen, um dort ein Stück
„normale Kindheit“ erleben zu 
können.

Eine Seelsorgerin hat uns in einem
Gespräch das Bild einer Insel ge -
geben.
Das Kind nimmt Erlebnisse, Ge-
fühle, Bilder mit und kann sich je-
derzeit daran erinnern. Seitdem 
leben viele Kinder auf unserer Insel. 

„Unser Menschengeschlecht bildet
sich wesentlich von Angesicht zu 
Angesicht, von Herz zu Herz 
menschlich.“

Johann Heinrich Pestalozzi

Wer kann uns dabei begleiten?
Wie schon erwähnt, haben wir uns
zuerst einmal für eine Seelsorgerin
entschieden. Nun erhalten wir vom
Kultusministerium Stuttgart Unter-
stützung in Form einer Supervision,
die uns dabei unterstützt, mit den
vielen und oftmals auch nicht ganz
einfachen Informationen umzu -
gehen.
Ganz wichtig zu erwähnen: Wir 
leben in unserer Kita eine von gegen-
seitiger Wertschätzung und Fürsorge
geprägte Gemeinschaft. Dies spielt
eine große Rolle in unserem alltäg -
lichen Umgang.

Blickpunkt Jugendhilfe 2/2016 33

Sandra Fink                                                                                                                 Unser Haus ist eine Insel

                                                                                           Foto: Stefanie Hoffmann

Kita als positive 
Lebensstation eines
Flüchtlingskindes
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Wie schaffen wir eine 
„Kultur des Verabschiedens“?

Wenn Kinder bzw. die Familien ge-
hen, kann es manchmal schon passie-
ren, dass wir dies zunächst nicht be-
merken. Nicht, weil wir unaufmerk-
sam sind, sondern weil es manchmal
einfach sehr schnell geht oder Fami-
lien, die zurück in ihr Heimatland 
reisen sollen, einfach untertauchen.

Durch einen kontinuierlichen und
intensiven Kontakt zu den Sozialbe-
treuerinnen und Sozialbetreuern der
Gemeinschaftsunterkunft ist es uns
möglich, Informationen zu bekom-
men, die uns helfen, uns mit dem be-

vorstehenden Abschied schon im
Vorhinein auseinanderzusetzen. 

Nicht immer ist es möglich einen
Abschied mit der Gesamtgruppe für
das Kind zu gestalten. Mit den Kin-
dern im Nachhinein über den Weg-
gang eines Kindes zu sprechen ist in
jedem Falle unabdingbar.

Welche Standards sollten 
verändert bzw. angepasst 
werden?
Eingewöhnung:
Unser Eingewöhnungskonzept nach
Hans-Joachim Laewen hat sich im
Alltag sehr bewährt.

Portfolio:
Unser Portfolio wurde den Gegeben-
heiten angepasst (Fotoleporello,
Steckbrief in verschiedenen Spra-
chen, Foto von Team sowie Kind und
Bezugserzieherin bzw. Bezugs -
erzieher).

Elterngespräch:
Das erste Elterngespräch findet bei
uns nach den ersten drei bis vier Wo-
chen anhand eines kleinen Leitfa-
dens mit Fragen rund um das Kind
statt. Bei dieser Gelegenheit wird der
Familie auch gleich das Fotolepo-
rello überreicht, damit die Familie es
für den Fall, dass das Kind die Ein-
richtung schnell wieder verlassen
muss, schon einmal hat. Darüber 
hinaus werden die Grenzsteine der
Entwicklung als Grundlage eines
Frühwarnsystems für Risikolagen
ausgefüllt.

Ehrenamtliche Mitarbeiter:
In unserer Einrichtung arbeiten
Frauen aus der Gemeinschaftsunter-
kunft.
Diese haben die Möglichkeit bis zu
100 Stunden für 1,05 Euro im Monat
zu arbeiten. Die Frauen unterstützen
uns bei unseren alltäglichen Aufga-
ben. Auch stellen sie das Bindeglied
zwischen der Gemeinschaftsunter-
kunft und der Einrichtung dar, was
wir oft als sehr nützlich erleben. Wir
empfinden dies als ungemeine Er-
leichterung und auch als Bereiche-
rung, da wir viel aus einer oftmals
fremden Kultur lernen.
(Hinweis zum Film: „Ruhe auf der
Flucht“ von Donata Elschenbroich)

„Kinder sind Hoffnungen.“

Novalis

Sprachliche Barrieren
Mit der Aufnahme von Flüchtlings-
familien vergrößert sich die schon
bestehende Sprachvielfalt in der Ein-
richtung. Viele Kommunen verfügen
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über einen Dolmetscherpool, der ab-
rufbar ist. Unter anderem ist oft
auch in der Elternschaft eine große
Sprachvielfalt vorhanden, die ge-
nutzt werden kann. Hierdurch haben
auch die Familien die Möglichkeit,
sich besser kennenzulernen und
eventuell auch Ängste abzubauen.
Darüber hinaus können viele Fami-
lien Englisch und alle verfügen über
Handys und einen Translator.

Sprachbegleitende Maßnahmen
In vielen Einrichtungen gibt es ver-
schiedene Sprachzusatzprogramme.
Unter anderem gibt es das SPATZ-
Sprachprogramm.

Für die Sprachförderung ab dem ers-
ten Kindergartenjahr können die
Träger seit dem Jahr 2012/13 unter
dem Dach von SPATZ zwei Förder-
wege wählen: die intensive Sprach-
förderung (ISK) und/oder Singen-
Bewegen-Sprechen (SBS). 

Neu ab dem Kindergartenjahr 2015/16: 
• Einbeziehung der Flüchtlings -

kinder und flexible Aufnahme der
Flüchtlingskinder bis zum 15. Feb-
ruar, 

• stärkere Einbeziehung von Fami-
lien, 

• Einbeziehung von knapp dreijäh-
rigen Kindern.

Zusätzlich sollten Ein-
richtungen überlegen,
welche niederschwelligen
Angebote sie für jüngere
Kinder anbieten könnten.
In unserer Kita ha ben wir
beispielsweise die
„Schnattergruppen“ ins
Leben gerufen. Dabei
handelt es sich um Klein-
gruppen von maximal
vier bis fünf Kindern, 
denen in einem über-
schaubaren und ge schütz -
ten Raum gezielte

Sprechmög lich keiten angeboten wer-
den. Themen der „Schnattergruppen“
sind All tags situationen entnommen
(Essen, Kleidung, Spiel etc.). Unsere
Fach kräfte 
arbeiten hierbei mit Foto karten. Auch
musisch-rhythmische Angebote, die
durch Gebärden begleitet werden, 
bieten sich zur Vermitt lung von
Sprache an und werden bei unserer
Arbeit erfolgreich eingesetzt.

Unterstützung für das Team
Die Arbeit mit den Flüchtlingsfami-
lien bedeutet für alle Fachkräfte eine
emotionale Herausforderung. Die
Geschichten bzw. Schicksale der Fa-
milien begleiten die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter oftmals über die
Arbeitszeit hinaus. Jedes Team sollte
eine geeignete und umsetzbare Un-
terstützungsmaßnahme (z.B. ein Ri-
tual in Teamsitzungen) einführen. So
kann beispielsweise zehn bis fünf-
zehn Minuten über einen Abschied
oder ein Bild, das einem nicht aus
dem Kopf geht, gesprochen werden.
Hierfür kann ein Foto des Kindes auf
den Tisch gelegt werden oder eine
Kerze angezündet werden. Besonders
wichtig ist es, Zeit und Raum für den
Austausch im Team zu geben.
Das Ministerium für Kultus, Jugend
und Sport Baden-Württemberg hat

nun eine Liste mit verschiedenen Su-
pervisionsangeboten zur Verfügung
gestellt. Genannt sind beispielsweise
Traumatherapeutinnen und Trauma-
therapeuten, Coaches und Supervi-
soren, die nach Absprache in die Ki-
tas kommen können.

Ehren amtliches Arbeiten
Alle Flüchtlinge, deren Status noch
nicht geklärt ist oder die sich noch im
Asylverfahren befinden, haben die
Möglichkeit, über ehrenamtliche Tä-
tigkeiten bis zu 100 Stunden im Mo-
nat zu arbeiten. Diese werden mit 1,05
Euro pro Stunde vergütet und kön-
nen am Monatsende mit einem Stun-
dennachweis eingereicht werden.

Resümee
Ich möchte allen Mut machen, sich
mit eventuell vorhandenen Ängsten
auseinanderzusetzen, sich von Bil-
dern und Informationen aus den
Medien zu lösen und den Blick zu-
nächst ausschließlich auf das Kind
und dessen Familie zu richten. 

Unser Auftrag ist es – und dabei zi-
tiere ich allgemein anerkannte Leit-
bilder und Kita-Konzeptionen – je-
des Kind in seiner Einzigartigkeit
anzunehmen und es in seiner Ent-

wicklung zu einer eigen-
verantwortlichen und ge-
meinschaftsfähigen Per-
sönlichkeit zu begleiten
und zu unterstützen.

Wir machen jeden Tag
eine wichtige und un-
missverständliche Erfah-
rung: Es ist egal wie
lange ein Kind bei uns
bleibt. Jedes Kind nimmt
etwas mit von seiner Zeit
in unserer Kita. Und:
Auch wir nehmen immer
etwas mit. Ein jedes
Kind hinterlässt Spuren.
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Tatkraft, Engagement, Ziel -
strebigkeit und Charakterfestig-
keit zeichneten ihn aus. Er war
überzeugter Unternehmer und
immer zuversichtlich, dass auch
privat-wirtschaftliche Träger in
der Kinder- und Jugendhilfe 
die Anerkennung durch die
rechtliche Gleichstellung erhal-
ten, die sie durch ihre Arbeit für
Kinder und Jugendliche ver -
dienen.

Am 20. März 2016 ist er im Alter
von 72 Jahren in Schweden, sei-
nem geliebten Zweitwohnsitz,
gestorben. 

Herr Budig hat mit seiner uner-
müdlichen Schaffenskraft in sei-
nem Leben gefunden, was ihm
Freude machte und wovon er zutiefst
überzeugt war. Er war ein Freidenker,
der die unternehmerische Freiheit für
unersetzlich und
die unternehme -
rische Verantwor-
tung für unerläss-
lich hielt. Mit die-
ser Gabe und dieser
Überzeugung hat er
den VPK als Präsi-
dent 16 Jahre lang
erfolgreich und mit
Augenmaß geführt.

Nun ist er tot – ge-
rissen aus einer un-
ermüdlichen Schaf-
fenskraft, die nicht
zu enden schien.

Der VPK ist sehr traurig! Wir trauern
mit seiner Ehefrau Irma Budig, die
ihrem Mann für die Umsetzung 

seiner Interessen und Fähigkei-
ten immer den Raum zur Ent-
faltung gegeben und ihn so da-
rin unterstützt hat. Ohne ihre
Unterstützung und Bereitschaft
dazu, wäre vieles im VPK nicht
möglich ge wesen.

Herr Budig war Urgestein im
VPK – kaum jemand, der ihn
nicht kannte! Er hat sich zu
100% mit dem Verband iden -
tifiziert und war noch immer
Delegierter in seinem geliebten
VPK-Landesverband „Nieder-
sachsen“. Im April wollte er in
Mainz den VPK als Delegierter
wieder auf der Delegiertenver-
sammlung mit vertreten; dazu
wird es nun nicht mehr kom-
men. 

Michael W. Budig war immer ein
überzeugter Unternehmer im besten

Sinne des Wortes.
Wir danken ihm
für sein überragen-
des Engagement im
VPK-Bundesver-
band e.V.

Wir werden ihn
nicht vergessen
und ihm immer 
ein ehrendes An-
denken im VPK 
bewahren!

VPK-
Bundesverband e.V.,
im März 2016
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Nachruf:
Michael W. Budig, langjähriger Präsident 

vom VPK-Bundesverband e.V., ist tot

Michael W. Budig                         Foto: Privat
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Der VPK-Bundesverband hat auf sei-
ner diesjährigen Delegiertenver-
sammlung am 27. April 2016 in
Mainz seinen Verhaltenskodex ein-
stimmig verabschiedet. Der Verhal-
tenskodex gilt für alle Mitgliedsein-
richtungen des VPK und trägt zur
weiteren Verbesserung der Qualität
in den Wirkungsbereichen des Ver-
bandes mit bei. 

VPK-Präsident Martin Adam be-
dankte sich ausdrücklich bei den
Delegierten für dieses eindeutige Vo-
tum: „Der unseren Verband aus-
zeichnende beteiligungsorientierte
Prozess bei der Entwicklung des Ver-
haltenskodex innerhalb des Gesamt-
verbandes hat sich auch in dieser
wichtigen Angelegenheit wieder 
bewährt“. 

Mit dem neuen Verhaltenskodex ver-
fügt der Verband neben seinem Leit-
bild nunmehr über klare und ein-
deutige Grundlagen für die Arbeit
seiner Mitglieder im Bereich der
Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe. 
Der Verhaltenskodex hat folgenden
Wortlaut:

Verhaltenskodex
als verbindliche Grundlage für
die Arbeit von Trägern der 
Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
im Wirkungsbereich des 
VPK-Bundesverbandes

GRUNDLEGENDES
Qualität in der täglichen Arbeit ist
selbstverständliche Voraussetzung
unseres Handelns und Grund lage
unseres Tuns. Wir legen Wert auf ei-
nen respektvollen Umgang mit -

einander, ebenso wie auf Transpa-
renz und Verlässlichkeit. Wir richten
unser Handeln an den Prinzipien der
Solidarität, Subsidi arität, Gerechtig-
keit und Nachhaltigkeit aus.

Wir arbeiten auf Grundlage der 
geltenden  Gesetze, einer gültigen Be-
triebserlaubnis und Konzeption. Art,
Umfang und Qualität der erbrachten
Leistung werden über Leistungs-,
Qualitätsentwicklungs- und Entgelt-
vereinbarungen sowie die Hilfepla-
nung definiert. Wir schaffen Trans-
parenz in unserem Tun und arbeiten
mit den aufsichtführenden Stellen
partnerschaftlich zusammen.

Wir orientieren unsere Leistungsan-
gebote am Wohl der jungen Men-
schen, dem vom öffentlichen Träger
und den Sorgeberechtigten benann-
ten Bedarf sowie den fachlichen Not-
wendigkeiten. Zur Erfüllung unserer
Aufgaben halten wir spezielles Fach-
wissen, professionell-fachliches Han-
deln sowie die notwendigen pädago-
gischen und therapeutischen Rah-
menbedingungen vor.

GRUNDHALTUNG
Den in unserer Einrichtungen leben-
den und betreuten junge Menschen
sowie deren Familien und Angehö-
rige gilt grundsätzlich Respekt und
Wertschätzung – unabhängig 
von Herkunft, ethnischer und reli-
giöser Zugehörigkeit, Begabung, 
Geschlecht, Aussehen, Umgänglich-
keit und Lebensentwurf.

Wir achten, wahren und fördern 
dabei insbesondere das Recht der
uns anvertrauten Menschen auf
• körperliche Unversehrtheit,

• Schutz vor psychischen 
Verletzungen und Diskriminie-
rungen,

• Entfaltung der Persönlichkeit,
• Wahrung von Eigentumsrechten

(Schutz von Hab und Gut),
• Privatsphäre und die Vertraulich-

keit und den Schutz von Daten.

KINDERRECHTE UND 
KINDERSCHUTZ
Wir begreifen die Umsetzung der
Kinderrechte als fortwährende Auf-
gabe im beruflichen Alltag.

Wir achten die Rechte junger Men-
schen, wie sie in der UN-Kinder-
rechtskonvention und in den Ge -
setzen verankert sind, und stellen die
im SGB VIII formulierten Kinder-
schutzbestimmungen sicher. Wir
treffen Vorkehrungen für die Ge-
währleistung der Schutzrechte der
uns anvertrauten jungen Menschen.
Dazu gehört insbesondere der
Schutz vor Gewalt, Schadenszufü-
gung oder Misshandlung, Vernach-
lässigung, schlechter Behandlung
oder Ausbeutung.

Im Rahmen des uns gestellten Erzie-
hungs-, Hilfe- und Schutzauftrages
achten wir die Privatsphäre junger
Menschen und deren Recht auf Inti-
mität. Dies gilt auch für unsere Ar-
beit mit Familien.

Ziel in der Arbeit mit jungen Men-
schen ist ein bestmöglicher Schutz
vor jeglicher Form körperlicher, psy-
chischer oder sexualisierter Gewalt.
Dies ist Grundlage unseres Werteka-
nons und unser fachliches Handeln
ist daran ausgerichtet. Ein gemein -
samer Verhaltenskodex stellt einen
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VPK verabschiedet Verhaltenskodex 
einstimmig
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grenzachtenden Um gang den jungen
Menschen gegenüber sicher. Die Ein-
führung und Umsetzung von
Schutzkonzepten und Notfallpla-
nungen auf Grundlage von institu-
tionellen und pädagogischen Quali-
tätsentwicklungen sowie eine Kultur
des Respekts und der Wertschätzung
gegenüber den jungen Menschen
sind selbstverständliche Grundlage
unseres Tuns.

BETEILIGUNG
Wir setzen die im SGB VIII formu-
lierten Beteiligungsrechte um und
beziehen die uns anvertrauten und
von uns betreuten jungen Menschen
und deren Familien und Sorgebe-
rechtigten in unserer täg lichen Ar-
beit aktiv mit ein. Wir sind der Über-
zeugung, dass die Beteiligung von
Kindern und Jugend lichen eine we-
sentliche Grundlage der pädagogi-
schen Arbeit ist. Wir verfügen über
institutionali sierte Formen der Betei-
ligung. Diese sind konzeptionell be-
schrieben und werden nachvollzieh-
bar und verständlich kommuniziert.

Wir ermöglichen und fördern die
aktive Beteiligung von Eltern am Er-
ziehungsprozess und der Hilfe -
planung. Wir gestalten unsere Struk-
turen und Rahmenbedingungen so,
dass Kindern, Jugendlichen und ih-
ren Familien Mitsprache, Selbstbe-
stimmung und Beteiligung ermög-
licht werden. Eine partizi pative
Grundhaltung stellt die Basis unse-
res professionellen Handelns dar.

KONFLIKTE UND 
BESCHWERDEN
Die in unseren Einrichtungen be-
treuten jungen Menschen und deren
Familien werden bei der Wahrneh-
mung ihrer Rechte auf Einspruch
und Beschwerde bei Verstößen gegen
die Integrität ihrer Person, bei 
empfundenem oder erlittenem Fehl -

verhalten von Seiten der Einrichtung
oder der Nicht beachtung der Hilfe-
planung unterstützt. 

Wir stellen dazu funktionierende in-
terne und externe Beschwerdeverfah-
ren sicher, klären Kinder, Jugendli-
che und Familien über die ihnen zu-
stehenden Rechte und Beschwerde-
möglichkeiten auf und stellen dies-
bezügliche Informationen auch
schriftlich zur Verfügung.

PERSONAL
Für unsere Mitarbeitenden stellen
wir Personalentwicklung, Gesund-
heitsschutz, förderliche Arbeits -
bedingungen, Chancengerechtigkeit,
Vereinbarung von Familie und Beruf
sowie eine angemessene Bezahlung
sicher. Wir gewährleisten die Be-
schäftigung einer ausreichenden 
Anzahl von Fachkräften mit ent -
sprechender Qualifikation und 
persönlicher Eignung gemäß der
Leistungsvereinbarung. Raum- und
Sachausstattung entsprechen den 
zu erbringenden Leistungen und
Notwendigkeiten. Die fach liche und
professionelle Weiterentwicklung
unserer Mitarbeitenden ist uns 
wichtig. Daher fördern und unter-
stützen wir Fort- und Weiterbildung
und nutzen hierfür auch unter-
schiedliche Formate verschiedener
Anbieter.

Wir sind uns der Verantwortung be-
wusst, die aus dem Schutzauftrag ge-
genüber jungen Menschen erwächst.
Wir reflektieren unser Handeln re-
gelmäßig und unterstützen unsere
Mitarbeitenden, da mit diese im pä-
dagogischen Alltag Handlungssi-
cherheit erhalten. Außerdem sensibi-
lisieren wir die Aufmerksamkeit un-
serer Mitarbeitenden im Sinne eines
Schutzkonzeptes gegen Missbrauch
und Misshandlung den uns an -
vertrauten jungen Menschen. Wir 
ermutigen sie zum Austausch über

Ver dachtsmomente auf allen Ebenen
unter Einbeziehung der Kinder und
Jugendlichen. Im Bedarfsfall organi-
sieren wir eine fachlich qualifizierte
Diskussion und ergreifen gegebenen-
falls geeignete Maß nahmen, um ei-
nen Missstand nachhaltig abzuwen-
den. Von externer Seite beziehen wir
bei spezifi schen Fragestellungen die
„insofern erfahrenen Fachkräfte“ 
aktiv mit ein.

UMGANG MIT KRISEN 
Wir verfügen über fachlich fundierte
Konzeptionen, Handlungsleitlinien
und Sicherheitskonzepte, in denen
Aussagen zum Umgang mit pädago-
gischen Grenzen vermittelt werden.
Unsere Mitarbeiten den werden prä-
ventiv durch Ausbildung und geeig-
nete Handlungskonzepte auf Krisen
vorbereitet.

Im Krisenfall stellen wir die recht -
zeitige Erfüllung der Informations-
pflichten und Beteiligung aller Be-
troffenen sowie die Dokumentation
der Krise und deren Bewältigung 
sicher. Wir melden beson dere Vor-
kommnisse und Grenzverletzungen
an die zuständigen Behörden. Das
Krisenmanagement wird von allen
Beteiligten durch ein Höchstmaß an
Offenheit, Kommunikationsfähig-
keit und Selbstreflexion unterstützt.
Bei Bedarf beteiligen wir externe
Fachleute und die zuständigen 
Behör den an der Bewältigung der
Krise.

UNTERNEHMERISCHE
VERANTWORTUNG
Auftrag und oberstes Ziel unseres
unternehmerischen Handelns ist die
Förderung und Erziehung von Kin-
dern und Jugendlichen. Zur nachhal-
tigen Sicherung dieses Ziels schaffen
wir die finanziellen Voraussetzungen
für den Erhalt der Einrichtung und
ihrer Arbeitsplätze sowie für die Täti-
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gung von Investitionen. Die betriebs-
wirtschaftliche Führung der Ein-
richtung erfolgt kostenbewusst,
nachhaltig und effizient.

MITGLIEDSCHAFT IM VPK
Als Mitglieder des VPK sehen wir die
Notwendigkeit der Zusammenarbeit
im Verband und schätzen den Er -
fahrungs- und Informationsaus-
tausch untereinander. Dabei arbeiten
wir offen und konstruktiv zusam-
men und informieren und geben uns
wechselseitig alle erforderlichen 
Informationen.

Zusätzliche 
VEREINBARUNGEN 
DES VPK-MITGLIEDS -
VERBANDES:

(…)
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20 Jahre VPK-RLP
Aus der Erinnerung berichtete
der ehemalige Landesvorsit-
zende Harald Lambertz von der
Entstehungsgeschichte 
des Landesverbades VPK-RLP 
anlässlich des 20-jährigen 
Bestehens des 
VPK-Landesverbandes RLP

Früher war alles besser! Könnten 
wir denken, war aber nicht so. Am
01.01.1991 trat das KJHG in Kraft und
löste das von 1961 bestehende JWG
ab. Das war schon ein Paradigmen-
wechsel  in der damaligen Zeit, jetzt
wurde das Wort: Kooperation in der
Zusammenarbeit mit den Jugend-
ämter und Behörden groß geschrie-
ben.

In diesen Jahren bestand zwar schon
in Rheinland-Pfalz das ein oder an-
dere private Kinderheim, die Träger
der Einrichtungen waren allerdings
nicht vernetzt.

Ich war damals Mitarbeiter eines
Kleistheimes: Kinderheim Heide-
haus  im Westerwald im Norden 
von Rheinland-Pfalz im Jahr  1993.
Die Trägerin der Einrichtung  Frau
Eva Hass setzte sich mit all ihren 
Fähigkeiten dafür ein, den ihr an -

vertrauten Kindern und Jugend -
lichen einen entwicklungsförder -
lichen Lebensraum zu bieten. 

Die privaten Kleinsteinrichtungen
waren vom Wohlwollen der Admi-
nistration abhängig. Bei den Pflege-
satzverhandlungen musste Frau
Hass um Pfennige diskutieren, Face
to Face im Landesjugendamt in
Mainz. Die Verhandlungen gescha-
hen noch nicht auf gleicher Augen-
höhe, die  vereinbarten Pflegesätze
der Privaten waren deutlich  niedri-
ger als die der LIGA-Verbände.

Frau Hass sah damals die Notwen-
digkeit sich mit anderen Kleinstein-
richtungen zu solidarisieren, um sich
politisch und persönlich stärker auf-
zustellen. Nach Rücksprache mit an-
deren kleinen privaten Einrichtun-
gen  hat sich Frau Hass den Landes-
verband VPK-BA-Wü angeschlossen.
Wir fuhren nach Baden-Baden zu
den Landestreffen des VPK-Ba-Wü. 

Als Gäste lernten wir schnell, dass
diese Interessenvertretung  auf Lan-
desebene ein sinnvoller Zusammen-
schluss von Gleichgesinnten im Ar-
beits- und Handlungsfeld der Heim-
erziehung ist. Doch die Problemla-
gen in RLP und Ba-Wü waren nicht
von gleicher Art. In RLP ticken die
Uhren doch etwas anders. 

v.l.n.r.: Sabrina Pflaum, Harald Lambertz, Peter Köhler               Foto: Privat
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Der Entschluss war gefasst, es
musste ein eigener VPK-Landes -
verband geründet werden.  Frau Eva
Hass machte sich mit der Unterstüt-
zung durch das LJA-Mainz – das alle
privaten Einrichtungen genannt hat,
die es zu dieser Zeit in RLP gab – auf
den Weg, mit allen Trägern persön-
lich zu sprechen.

Ihrer Überzeugungskraft und ihrer
Beharrlichkeit ist es zu verdanken,
dass es ihr gelungen ist, im Jahr
1996 eine kleine Gruppe von Ein-
richtungsträgern zu Gründungsein-
richtungen des Landesverbandes
RLP zusammenzuführen. Der VPK-
Landesverband war geboren und ein
Jahr später hatte dieser schon 11 Mit-
gliedseinrichtungen. 

1999 war die Welt schon besser. Wir
haben als anerkannter Landesver-
band VPK-RLP beim damaligen Ent-

wurf des neuzufassenden Rahmen-
vertrages gem. § 78 f SGB VIII mitge-
arbeitet. Die Spitzenverbände der
LIGA der freien Wohlfahrtspflege,
sowie der VPK-RLP haben damals
dem Willen der kommunalen Spit-
zenverbände zugestimmt, dass die
notwendigen Leistungs-, Entgelt-
und Qualitätssicherungsverein -
barungen zukünftig auf örtlicher
Ebene verhandelt werden, was heute
immer noch so ist. 

Alle Kleinsteinrichtungen  mussten
ihre Konzeptionen damals um eine
Leistungsbeschreibung ergänzen,
Workshops wurden für die Mitglie-
der organisiert und durchgeführt,
die sehr gut besucht waren. Die 
Prospektivität, ein  vorausschauen-
des kalkulatives Entgelt, wurde in
dieser Zeit erstmals einrichtungs -
spezifisch vereinbart. Die Vergleich-
barkeit der  Angebote und Leistun-

gen in der Heimerziehung wurden
unabhängig vom Begriff „privat“.
Damals setzte sich ein Herr Krückels
von der ev. Diakonie für die Verbes -
serung des Personalschlüssels in
Heim einrichtungen ein und er-
reichte dabei den Schlüssel von 1 : 1,7.
Damit verbesserte sich die pädagogi-
sche Ausstattung der Einrichtungen
erheblich.  

Im VPK-Bundesverband hat sich 
unsere langjährige Vorsitzende Frau
Hass-Machill engagiert, um die 
öffentliche Anerkennung unseres
Landesverbandes weiter voranzu -
treiben.

Ich freue mich heute einem agilen
Verband anzugehören, der sich im-
mer wieder den aktuellen Themen
stellt, der etabliert in den Gremien
landesweit mitwirkt und seinen
Mund nicht halten kann.

Blickpunkt Jugendhilfe 2/201640
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Kitas der Zukunft: Ist mehr vom
Gleichen richtig? Oder brauchen
wir ganz neue Konzepte? Um diese
Fragen ging es bei der Abschluss -
diskussion der Aktionswoche des
Verbands freier unabhängiger Kin-
dertagesstätten Stuttgart (VFUKS)
am 7. März 2016. In 15 Einzelver-
anstaltungen hatten sich im Verlauf
der Woche mehrere hundert Eltern
sowie Fachleute aus Kitas und von
Trägern über aktuelle Themen der
Frühpädagogik informiert und Ein-
richtungen der VFUKS-Mitglieder
kennengelernt.

Stuttgart, 9. März 2016 – Mit einer
großen kitapolitischen Diskussions-
runde ging am Montag (7. März
2016) die zweite Aktionswoche des
Verbands freier unabhängiger Kin-
dertagesstätten Stuttgart (VFUKS)
zu Ende. Die anwesenden Politike-
rinnen und Politiker aus Kommune
und Land waren sich in Bezug auf
die wichtige Rolle freier Kita-Träger
weitgehend einig. „Von diesen 
Trägern erwarten wir Innovatio-
nen“, hieß es. Die Landesregierung
in Baden-Württemberg habe bereits
viele Impulse aufgegriffen und posi-
tive Veränderungen auf den Weg ge-
bracht, so dass das Land heute bei
der Betreuungsqualität in den Kitas
bundesweit an der Spitze stehe.
Auch mit einer dualen Ausbildung
von Erzieherinnen und Erziehern
gehe Baden-Württemberg sehr 
erfolgreich neue Wege.

„Wir benötigen 
Ermessensspielräume“
Die Vertreterinnen und Vertreter 
des VPK-Bundesverbandes privater

Träger der freien Kinder-, Jugend-
und Sozialhilfe e.V. sowie des Ver-
bands freier unabhängiger Kinder -
tagesstätten Stuttgart (VFUKS) 
bemängelten jedoch fehlende Frei-
räume: „Umfangreiche Verwaltungs-
vorschriften machen es sehr müh-
sam, neue Ideen und Konzepte um-
zusetzen“, sagte die VFUKS-Vor-
standsvorsitzende Waltraud Weeg-
mann. „Ich habe große Zweifel, ob
unter den heutigen Rahmenbedin-
gungen noch ein großer, neuer päda-
gogischer Wurf, wie zum Beispiel
einst die Waldorfpädagogik, mög-
lich wäre.“ Hermann Hasenfuß vom
VPK-Bundesverband bestätigte:
„Viele Mitglieder aus unserem Ver-
band sagen, dass sie sich von den
Landesjugendämtern gegängelt fühl-
ten. Wir benötigen eine neue Kultur

des Vertrauens, die den Trägern 
Ermessenspielräume zugesteht.“

„Ich fordere eine positive 
Diskriminierung!“
Detlef Diskowski, ehemaliger Refe-
ratsleiter im Ministerium für Bil-
dung, Jugend und Sport des Landes
Brandenburg, beschrieb in seinem
Impuls-Referat, was gemeint ist,
wenn es um neue Ideen für die Kin-
dertagesbetreuung in Deutschland
geht. „Wir neigen dazu in immer
den gleichen Schemata zu denken,
doch die Zukunft ist nicht die Ge-
genwart in XXL.“ Er forderte, die 
Lebenssituationen der Kinder und
Familien genauer zu betrachten und
individuellere Lösungen zu finden.
Zum Beispiel sei es fraglich, ob für
Kinder mit Fluchterfahrung eine 
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VFUKS-Aktionswoche in Stuttgart: 
Freie Träger fordern mehr Freiräume 

zur Umsetzung innovativer Ideen

                                                                                                            Foto: VFUKS

IN
H

A
LT

ED
IT

O
R

IA
L

SC
H

W
ER

PU
N

K
T

A
U

S 
D

EM
 V

PK
IN

FO
R

M
A

TI
O

N
EN

M
IT

TE
IL

U
N

G
EN

A
U

TO
RE

N
/IM

PR
ES

SU
M

Inhalt_VPK_2_2016_VPK_2_2016  17.05.16  11:49  Seite 41



Betreuung in einer Kita im Einzelfall
der richtige Weg sei. Grundsätzlich
gelte: Dort wo es besonderen Unter-
stützungsbedarf gebe, dort müsste
mehr Geld fließen, es müssten die
besten Fachleute aktiv werden und
eine optimale Ausstattung sicherge-
stellt sein. „Ich fordere eine positive
Diskriminierung“, sagte er. „Aus
Studien wissen wir, dass der Einfluss
des Elternhauses auf Kinder etwa
doppelt so groß ist, wie der der Kita.
Wenn die Einrichtungen für Mäd-
chen und Jungen, die zu Hause we-
nig Anregungen bekommen, etwas
bewirken sollen, müssen sie sehr,
sehr gut sein.“

Kitas zu Kinder- und 
Familienzentren 
weiterentwickeln
Landtagsvizepräsidentin Brigitte
Lösch, die die Schirmherrschaft für
die Veranstaltungswoche übernom-

men hatte, betonte in ihrem Gruß-
wort den eigenständigen pädagogi-
schen Auftrag von Kindertagesstät-
ten „auf Augenhöhe mit Schulen“.
Ein wichtiger Schritt bei der Weiter-
entwicklung von Kitas sei deren Aus-
bau zu Kinder- und Familienzentren.
Dort soll es Beratungs- und Ge-
sprächsangebote geben, die über die
klassische Elternarbeit hinausgehen.

Aktionswoche mit 
15 Einzelveranstaltungen
Im Verlauf der Aktionswoche stellten
die elf Träger des VFUKS, die in ih-
ren 45 Einrichtungen rund ein Drit-
tel aller Kita-Kinder in Stuttgart be-
treuen, mit 15 Vorträgen, Gesprächs-
runden, Führungen und Workshops
aktuelle Themen der Frühpädagogik
zur Diskussion und präsentierten
ihre Häuser. Insgesamt nutzten meh-
rere hundert Eltern sowie Fachleute
aus der Frühpädagogik die Ange-

bote. Ein gemeinsames Motto zog
sich als roter Faden durch die Veran-
staltungen. Es lautete: „Freiraum ge-
ben, Werte vermitteln und Grenzen
setzen – Kinder stärken für die Zu-
kunft“.

Nähe herstellen – Werte leben
Professorin Dörte Weltzien von der
Evangelischen Hochschule in Frei-
burg ging in ihrem Eröffnungsvor-
trag auf die Bedeutung von Interak-
tion in der Kita ein. Sie unterstrich,
wie wichtig ein dialogisch orientier-
ter, von Akzeptanz, Wertschätzung
und Einfühlungsvermögen geprägter
Austausch mit Erwachsenen sei, da-
mit Kinder ein positives Selbstbild
entwickeln könnten. Erzieherinnen
und Erzieher sollten sich daher Zeit
für intensive Gespräche mit den Kin-
dern nehmen, in denen sie zusam-
men ungestört in ein Thema „ein-
tauchen“. Um dies im hektischen

Blickpunkt Jugendhilfe 2/201642
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Kita-Alltag gut umsetzen zu können,
sei es hilfreich, wenn sich die Team-
mitglieder dafür gegenseitig den 
Rücken freihielten. Im Verlauf der
Woche konnten die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer das Thema 
unter anderem in folgenden Einzel-
veranstaltungen weiter verfolgen:

Philosophieren mit Kindern
Unter dem Titel „Die Gedanken sind
frei“ ging es in einer Veranstaltung
im element-i-Kinderhaus „Energie-
bündel“ der Kinder in Stuttgart
gGmbH um das Philosophieren mit
Kindern. Der Referent rief dazu auf,
Kinder auf ihren Erkenntniswegen
zu begleiten, statt sie mit Erwach-
senwissen zu belehren. Er machte
dies unter anderem an diesem Bei-
spiel anschaulich: Ein Kind fragte,
wie lange es die Welt schon gebe und
beantwortet sich die Frage selbst:
fünf Jahre! Denn so lange sei es ja
schon da. Später fiel ihm ein, dass es
die Welt schon länger geben müsse,
da ja der Erzieher älter sei. Zusam-
men stellten sie fest, dass die Welt
also mindestens schon 31 Jahre alt
sein müsse. Allerdings, so merkten
sie, hätten sie ja noch Eltern und
Großeltern, die deutlich älter seien...

Berührung mit Respekt
Im Kinderzentrum Kunterbunt bei
Mahle ging es um das Thema 
„Berührung mit Respekt“. Die 
Referentin berichtete über die Be -
deutung von Berührungen für den
Beziehungsaufbau. Zusammen mit
den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern reflektierte sie jedoch auch 
darüber, wann Menschen Berüh-
rung als unangenehm oder unan -
gemessen empfinden. Abschließend
erklärte sie, wie sich Geschichten
durch (respektvolle) Berührungen
be gleiten lassen – so könnte zum 
Beispiel die Hand der Erzieherin
oder des Erziehers als Schnecke 
über den Rücken des Kindes krie-
chen.

Sich die Welt malend und
zeichnend aneignen

Eine Veranstaltung der Kita Him-
melwerk der Werkids widmete sich
dem künstlerischen Ausdruck. Kin-
der eigneten sich die Welt auf krea-
tive Weise an, erläuterte die Referen-
tin. Dabei gehe es den Jungen und
Mädchen vor allem um den Schöp-
fungsprozess – weniger um das Pro-
dukt. Interessant ist, dass die Art,
wie Kinder malen und zeichnen, 
typische Phasen durchläuft, die bei
allen in vergleichbarer Weise ablau-
fen. Eltern und Kinder, die die Kita
besuchten, konnten sich gleich selbst
künstlerisch betätigen, indem sie mit
einer Wasserpistole Farbe auf Lein-
wände spritzten.

„Willkommen!“
Die educcare Bildungskindertages-
stätte in Stuttgart-Zuffenhausen
stellte ihr Projekt „Willkommen! Ge-
lebte Vielfalt in der Kita“ vor. Den
Zuzug von Flüchtlingen zum Anlass

nehmend, macht das Projekt den
Mädchen und Jugend deutlich, dass
es unterschiedliche Länder und Kul-
turen gibt und Menschen verschie-
dene Hautfarben haben. Nicht nur
die Kita-Kinder auch deren Eltern
sind in die Projektarbeit eingebun-
den. 

Weitere Informationen unter:
www.vfuks.de

Video zur Abschlussveranstaltung:
Diskussionsteilnehmerinnen und 
-teilnehmer im Interview
https://www.youtube.com/watch?v=
1aFB1qmJ4is

Kontakt:
VFUKS – 
Verband freier unabhän giger 
Kindertagesstätten Stuttgart
Pia Lux
Wankelstraße 1
70563 Stuttgart
Tel.: 07 11/65 69 60-69 02, 
E-Mail: info@vfuks.de
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Am 03./04. Dezember 2015 veran-
staltete die Arbeitsgruppe Fachta-
gungen Jugendhilfe im Deutschen
Institut für Urbanistik die Fachta-
gung „Systemsprenger verhindern.
Wie werden die Schwierigen zu den
Schwierigsten?“ im Centre Français
in Berlin. Zu dieser Fachtagung wa-
ren 180 Fachkräfte der öffentlichen
und freien Jugendhilfe nach Berlin
gekommen, um sich u.a. miteinander
darüber auszutauschen,

• wann ein Kind nach heutiger 
Diskussion „schwierig“ und ein 
Systemsprenger ist, 

• was Risikofaktoren (früh)kindlicher
Entwicklung sind und wie 
Anzeichen dafür frühzeitig erkannt
werden können,

• an welchen biografischen Punkten
es Ansatzpunkte für die Jugendhilfe
gibt, Systemsprenger zu verhindern,
welche frühen Interventions -
möglichkeiten es gibt und wie ein 
„Umsteuern“ möglich ist,

• wie sich sozialpädagogische Fach-
kräfte produktiv mit der „Dynamik
des Scheiterns“ auseinandersetzen
können,

• was „Scheitern“ aus entwicklungs-
psychologischer Sicht bedeutet und
wie inklusiv „wir“ schon sind.

Beziehungsgestaltung und 
die Macht zu entscheiden, 
wer ein Systemsprenger ist

Nach der Eröffnung der Tagung be-
gann die inhaltliche Debatte mit ei-
nem persönlichen Statement von
Franziska Krömer, der pädagogi-
schen Gesamtleiterin des Hambur-
ger Kinder- und Jugendhilfe e.V., mit
dem Titel „Die „Unbändigen“ nicht
im Stich lassen!“. Sie sprach darüber,
dass es in der Kinder- und Jugend-
hilfe noch nie so viele Standards wie
heute gab, aber viele Kinder und Ju-
gendlichen mit diesen Standards
nicht erreicht werden. Wichtig sei in
erster Linie, den Jugendlichen Halt
zu geben, sie auszuhalten und als so-
zialpädagogische Fachkraft auch
durchzuhalten. Damit Betreuer/in-
nen zu den Kindern und Jugendli-
chen einen Kontakt/Beziehung ge-
stalten können, ist es für die sozial-
pädagogischen Fachkräfte von Be-
deutung, sich selbst gut zu kennen
und einen Zugang zu ihren eigenen
Stärken und Schwächen zu haben.
Bin ich dabei als Betreuerin ein
selbstständiges Gegenüber? 
Kann ich mit Wut, Aggression und
Ablehnung der Kinder und Jugend -
lichen umgehen? Bei der Gestaltung

der Beziehung zu den Kindern und
Jugendlichen ist es wichtig zu verste-
hen, welcher Sinn und welche Sinn-
haftigkeit dem Verhalten der Jugend-
lichen zu Grunde liegt, das manch-
mal schwer auszuhalten und manch-
mal noch schwerer zu beeinflussen
ist. Es sei wichtig für die Betreuer/in-
nen herauszufinden, welches Leid
hinter den Symptomen steht, um mit
adäquaten Interventionen reagieren
zu können und um Stig matisierung
zu verhindern. Beziehungsgestaltung
ist mit Blick auf die Macht, die „wir“
haben, mit einer großen Verantwor-
tung verbunden, weil wir auch die
Deutungsmacht darüber haben, ob
wir sie als „schwierig“ oder als „Sys-
temsprenger“ bezeichnen. Damit wir
Kinder und Jugendlichen erreichen,
müssen sie Vertrauen gewinnen und
merken, dass wir sie nicht im Stich
lassen und weiterreichen wollen. Da-
bei kommen wir an schwer zu über-
windende Grenzen und sind darauf
angewiesen, uns Hilfe von weiteren
Spezialisten zu holen. Wunder gibt
es nicht! Doch mit Betreuungskonti-
nuität, Humor, einem flexiblen 
Alltag und einer guten Selbstfür-
sorge haben wir eine Chance, auch
diese Kinder und Jugendlichen zu
erreichen. 

Blickpunkt Jugendhilfe 2/201644
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Das Begriffsmonster „Systemsprenger“ 
und der schwierige Auftrag,

an die Kinder- und Jugendhilfe 
dieses Phänomen zu verhindern. 

– Ein Tagungsbericht –

Kerstin Landua / Jessica Schneider
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Und manchmal ist es auch gut, ein-
fach innezuhalten. 

Kleine Kinder, 
zarte Pflänzchen … , 
Risikokinder“ + 
„Risikofaktoren“
Prof. Dr. med. Katja Becker, Klinik
für Kinder- und Jugendpsychiatrie,
Psychosomatik und Psychotherapie,
Philipps-Universität & Universitäts-
klinikum Marburg, sprach über Ri-
siko- und Schutzfaktoren aus ent-
wicklungspsychologischer Sicht und
stellte Ergebnisse der Mannheimer
Risikokinderstudie vor.

Im Mittelpunkt des Vortrags standen
folgende Fragen:

• Welche Kinder sind besonders 
gefährdet?

• Welche Kinder sind besonders 
geschützt?

• Was können wir aus den 
Ergebnissen der Studie lernen?

Nach der Erläuterung, dass ein Risi-
kofaktor eine Bedingung ist, welche
die Wahrscheinlichkeit des Auftre-
tens einer Störung erhöht, und dem
Hinweis darauf, dass sich kindbezo-
gene von umweltbezogenen Risiko-
faktoren unterscheiden lassen,
nannte Prof. Becker ausgewählte Ri-
sikofaktoren. Sie bestätigte z.B., dass
Rauchen in der Schwangerschaft ein
hohes Risiko für die Entwicklung
des Kindes darstellt, und ergänzte,
dass vor allem sehr junge Frauen
häufig und viel während der
Schwangerschaft rauchen. Sie seien
wiederum diejenigen, bei denen häu-
fig eine unerwünschte Schwanger-
schaft vorliegt, die allein erziehend
sind, die in engen Wohnverhältnis-
sen leben, ein niedriges Bildungs -
niveau aufweisen und wenig Geld
haben.

Als weiteren Risikofaktor nannte sie
die psychische Erkrankung eines 

Elternteils. Kinder von Müttern, die
an postpartaler Depression erkrankt
sind, zeigen im Entwicklungsverlauf
häufiger psychische Störungen.

Ähnlich wie bei den Risikofaktoren
lassen sich zwei Arten von Schutz-
faktoren unterscheiden: personale
Ressourcen (Resilienz) und soziale
Ressourcen. Sowohl die Interaktion
der Mutter mit dem Kind als auch
die des Vaters stelle einen von vielen
Schutzfaktoren im Betreuungsum-
feld des Kindes dar, also eine soziale
Ressource. Beispiele für Schutzfakto-
ren in der Person des Kindes und da-
mit personale Ressourcen wären z.B.
Selbstwirksamkeit und Stressbewäl-
tigungskompetenzen. Aus den Er-
gebnissen der Risikokinderstudie
können wir vor allem Folgendes ler-
nen: Entwicklungsrisiken müssen
frühzeitig erkannt, vermeidbare Risi-
ken so gut es geht verhindert, nicht
vermeidbare Risiken abgemildert
und die Erziehungskompetenz der
Eltern sowie die Lebenskompetenz
der Kinder gestärkt werden.

„Top Ten plus“ der 
Handlungspraxis im Umgang
mit „schwierigen“ Kindern
Diese stellte Prof. Dr. Regina Rätz,
Professorin für Soziale Arbeit mit
dem Schwerpunkt Kinder- und 
Jugendhilfe, Alice-Salomon-Hoch-
schule für Soziale Arbeit, Gesund-
heit, Erziehung und Bildung Berlin,
in ihrem Vortrag zur Diskussion. Sie
bekräftigte zunächst, dass es im
Grunde keine eindeutige Definition
für „schwierige“ Kinder und Jugend-
liche gibt, da es sich um eine sehr
heterogene Gruppe handelt. Sehr
viele unterschiedliche Phänomene
an jungen Menschen würden als
schwierig beschrieben werden, die
sich, genau wie die dazugehörigen
Analysen, im Zeitverlauf unter Be-
zugnahme auf die jeweiligen gesell-
schaftlichen Thematisierungen wan-
deln. Es gibt nicht den/die System-

sprenger/in, sondern diese Zuschrei-
bung ist das Ergebnis einer Dyna-
mik, eines Prozesses, an dem meh-
rere Akteure beteiligt sind. Aus einer
biografietheoretischen Perspektive
gibt es keine schwierigen Kinder und
Jugendlichen, wohl aber sehr schwie-
rige sozialpädagogische Alltagssitua-
tionen, in denen die Beteiligten an
Grenzen geraten und im Kontakt
scheitern können. Es gilt diese als
schwierig erlebten Alltagssituationen
zu analysieren, um darauf basierend
sozialpädagogische Handlungsmög-
lichkeiten zu entwickeln. Im Kern
geht es also weniger um die Diag-
nose von Auffälligkeiten bei jungen
Menschen, sondern um die Bewälti-
gung (wechselseitiger) Verstehens-
prozesse und Verstehensprobleme
der Beteiligten.

Zu ihrer „Top Ten plus“ der Hand-
lungspraxis im Umgang mit
„schwierigen“ Kindern und Jugend-
lichen gehören u.a. folgende Punkte:  

• Grundversorgung gewährleisten
• Erzählen, Zuhören, dialogische

Verständigung
• Emotionale Äußerungen zulassen

und normalisieren
• Vorerfahrungen akzeptieren und

integrieren
• Gemeinsame Vorhaben entwickeln
• Konflikte und Auseinander -

setzungen normalisieren
• Autonomie fördern und 

gleichzeitig Schutz geben 
• statt Grenzen Handlungsräume

aufzeigen.

Ausführliche Erläuterungen zu den
einzelnen Punkten sind in der Ta-
gungsdokumentation nachzulesen.

Professionalisierung, 
verfahrene Fälle, 
Glück und Pech
Prof. Dr. Mathias Schwabe, Professor
für Soziale Arbeit, Evangelische
Hochschule Berlin, stellvertretender
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Vorsitzender des Instituts für Innova-
tion und Beratung an der EHB, hatte
den TeilnehmerInnen dieser Tagung
spannende Fachfragen, Beobachtun-
gen, Forschungsergebnisse und Fall-
geschichten mitgebracht. Zu diesen
Fragen zählten u.a.:

• (Wann und wie) Lässt sich das
„Scheitern“ von Erziehungshilfen
voraussagen und beeinflussen? 

• Welche „Mächte“ können stärker
sein als „professionelles“ Bemühen? 

• Wie viel „Glück“ (d. h. nicht-
machbares wie Genialität, Zufall,
Fügung, Schicksal) braucht es, da-
mit sich „verfahrene“ Hilfen zum
„Guten“ wenden können?

Zur Beantwortung der Fragen stellte
Prof. Schwabe sein derzeitiges Ar-
beitsmodell für Denken und Handeln
mit den (für uns) „Schwierigen“ vor.
Dies sieht zunächst eine Professiona-
lisierung des fachlichen Handelns
vor. Das Handeln ließe sich z.B. pro-
fessionalisieren, indem man ernsthaft
versucht, ein Kind/einen Jugendli-
chen zu verstehen. Dies könne ge-
schehen, indem man visualisiert, was
man weiß, sich bewusst macht, was
man nicht weiß, und dem Kind oder
Jugendlichen zeigt, dass das gesamte
Team ihn kennen lernen und verste-
hen möchte. Das Fallverstehen könne
aber nicht nur in Bezug auf das Indi-
viduum professionalisiert werden,
sondern auch in Bezug auf das Hilfe-
system. Prof. Schwabe erklärte in die-
sem Zusammenhang, dass alle Ak-
teure umdenken und sich neu zusam-
menfinden müssen. Neben dem Fall-
verstehen habe die ABiE-Studie von
Harald Tornow und seinem Team drei
weitere wichtige Faktoren herausgear-
beitet, die die Chancen von Gelingen
auch in schwierigen Situationen stei-
gern: Die Problemsensibilität bei Kri-
senentwicklungen, der Problemlöse-
Stil der Einrichtung und die Kontakt-
dichte von Seiten des Jugend amtes
mit allen Beteiligten. 

• Entkoppelt vom System? Jugend -
liche am Übergang in das Erwach-
senenleben und die Herausforde-
rungen für die Jugendhilfestruktu-
ren. Ein Forschungsprojekt des
Deutschen Jugendinstituts e.V.,
Halle 

• „Es kostet Mut, darüber zu spre-
chen …“ Trauma + Traumafolge-
störungen: Wieviel ist heilbar?
Was hilft? Welche Forschungs -
ergebnisse hierzu gibt es?

„Intensivpädagogik“: 
Das Gegenteil von Inklusion?
Perspektiven für junge 
Menschen, die sich entziehen.
Prof. Dr. phil. habil. Menno Bau-
mann, Bereichsleiter beim Leiner-
stift e.V., Evangelische Kinder-, Ju-
gend- und Familienhilfe und Profes-
sor für Intensivpädagogik an der
Fliedner Fachhochschule Düssel-
dorf, hat sich intensiv mit dieser
Frage beschäftigt, dazu geforscht
und publiziert und mit unseren Teil-
nehmerInnen diskutiert. Das Kern-
problem der aktuellen Debatte über
den Umgang mit „Systemsprengern“
in einem inklusiven System wäre,
dass das Ziel der Inklusion eine Ge-
sellschaft ist, in der jeder vollberech-
tigt teilhaben darf, auch wenn er
oder sie im Vergleich zur Mehrheits-
gesellschaft Besonderheiten auf-
weist. Dies gelte aber für Menschen
mit Verhaltensstörungen nur sehr
bedingt. Denn: Genauso wie man
darüber nachdenken muss, ob dieser
Anspruch auch für Gewalttäter, für
delinquente Jugendliche oder für 
sexuell übergriffige Menschen gilt,
muss man sich fragen, ob dieser An-
spruch auch für „Systemsprenger“
gilt. Bei Anwendung des gängigen
Verständnisses von Inklusion auf
die Zielgruppe der Kinder und 
Jugendlichen mit schwierigen Ver-
haltensweisen würde dies bedeuten,
dafür zu sorgen, dass sie „normal“
werden. Dieser Auftrag wäre aber
unerfüllbar.

Blickpunkt Jugendhilfe 2/201646
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Der zweite Teil von Schwabes dreitei-
ligem Arbeitsmodell besteht darin,
einen Umgang mit ungünstigen und
schwierigen bis unlösbaren Fällen zu
finden. Für solche verfahrenen Situa-
tionen und Helferdynamiken müsse
man sich merken, dass man vor dem
Vorschlagen neuer Hilfen erst einmal
verstehen muss, was bisher gelaufen
ist,  sich Fehler eingestehen und sich
für diese bei der Familie entschuldi-
gen muss. Oft müsse man auch 
akzeptieren, dass man nichts weiter
tun kann, außer auszuhalten, zu be -
gleiten und für sich selbst zu sorgen.
Drittens sollten HelferInnen lernen,
mit Kontingenzen, Glück und Pech
gut umzugehen. 

Ansatzpunkte für die Kinder-
und Jugendhilfe, „System-
sprenger zu verhindern“:
Eine Vorstellung von Praxisbeispie-
len hierzu mit einem intensiven 
Erfahrungsaustausch fand in folgen-
den Arbeitsgruppen statt:

• Kontextnahe Krisenintervention –
Zwischen Kindeswohlgefährdung
und Rückführung in die Familie.
Hilfe für Familien in Krisensitua-
tionen: Ein Praxisbeispiel für die
Verknüpfung von ambulanter/fle-
xibler und stationärer Erziehungs-
hilfe in Zusammenarbeit mit den
Regionalteams des Potsdamer 
Jugendamtes. 

• „Gekommen, um zu bleiben. Mit
Herz und Verstand.“ Ein gemein-
sames Projekt von Schule und Ju-
gendhilfe an der Grundschule am
Schäfersee in Berlin-Reinickendorf
Ost

• „Sprungbrett“ – Clearing für
hochauffällig agierende Jugend-
liche. Ein Modellprojekt des 
Jugendamtes Berlin-Neukölln und
der Kinder- und Jugendpsychia-
trie des Vivantes-Klinikums am 
Friedrichshain in Kooperation mit
Aktion ‘70 - Jugendhilfe im Ver-
bund e.V., Berlin
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Prof. Baumann schlussfolgerte, dass
eine wie auch immer geartete Inten-
sivpädagogik nicht das Gegenteil
von Inklusion sein kann, sondern
nur integraler Bestandteil jeder gu-
ten Pädagogik. (Intensiv)pädagogi-
sche Angebote für „Systemsprenger“
müssten zusammenfassend folgen-
dermaßen sein:

• konfliktsicher, deeskalierend und
präsent,

• reflektiert bezüglich Nähe-
Distanz, Bindung-Abgrenzung,

• dranbleibend, haltend aus -
gerichtet und nicht (so schnell)
abzuschütteln,

• Kontinuität vermittelnd, auch
über Phasenverläufe hinweg,

• in ihrer Haltung verstehenden und
traumasensiblen Ansätzen 
verpflichtet,

• mit Konzepten des (emotionalen)
Schutzes und der Sicherung der
MitarbeiterInnen ausgestattet,

• flexibel in der Umgestaltung des
Settings, wenn nötig.

Diskussion zu pädagogisch-
fachlicher Herausforderungen
im Umgang mit 
„Systemsprengern“
• „Die ewige Debatte des Nicht-Zu-

ständig-Seins beenden!“ System-
sprenger + Schule. Die Klaviatur
pädagogischer Unterstützungs-
möglichkeiten für Kinder mit 
störenden Verhaltensweisen. 
Prof. Dr. phil. habil. Menno 
Baumann

• „Versucht meine Lebensgeschichte
zu nutzen, anstatt sie mir vorzu-
werfen!“ Mit Kindern und Ju-
gendlichen auf Ressourcensuche
gehen und Motivation und Mit-
wirkungsbereitschaft fördern. 
Samera Bartsch, Wissenschaftliche
Mitarbeiterin bei der Univation -
Institut für Evaluation Dr. Beywl
& Associates GmbH, Berlin, und
Simone Stroppel, Politologin, 
Freie Evaluatorin und 

Gutachterin, Berlin
• „Kooperative Fachleute, kooperati-

ves System?“ Nicht zwischen den
Hilfesystemen verloren gehen. 
Die Bedeutung von Kooperatio-
nen beteiligter Institutionen.
Britta Discher, Lebenszentrum
Königsborn, Unna

• „Auf sich selbst achten und sich
Hilfe holen …“ Als Fachkraft eigene
Grenzen (frühzeitig) erken nen. Kol-
legiale Beratung und Supervision
als Teil der Selbstfürsorge. 
Franziska Krömer, Pädagogische
Gesamtleitung, Hamburger 
Kinder- und Jugendhilfe e.V.

Risiken und Chancen 
neurowissenschaftlicher 
Deutungsmuster schwierigen
Verhaltens
Prof. Dr. Nicole Becker, Professorin
für Allgemeine Erziehungswissen-
schaft an der Pädagogischen
Hochschule in Freiburg referierte
zum Abschluss der Tagung zu
diesem Thema.

Am Beispiel der am häufigsten diag-
nostizierten Störung bei Kindern er-
läuterte sie, welche Folgen es hat, das
Gehirn als Argument einzusetzen.
ADHS neurobiologisch zu erklären,
erhöhe die Akzeptanz pharmakolo-
gischer Interventionen, biete eine
Erklärung für das Scheitern bisheri -
ger Lösungsversuche und lege eine
Medikation als Mittel zum Zweck
der Verhaltensänderung nahe. Die
Frage „Wem nützt das Gehirnargu-
ment?“ beantwortete Prof. Becker mit
der Pharmaindustrie (ein sich stän-
dig erweiternder Absatzmarkt für
Psychopharmaka ergibt sich), dem
Gesundheitssystem (Patientenzu-
fluss wird gesichert) und dem Bil-
dungssystem (Schulen delegieren das
Problem an andere Institutionen und
Akteure). Da es keine belastbaren 
Daten gebe, dass das eingesetzte 
Medikament auch wirklich hilft, 
hätten weder Kinder noch Eltern 

einen Nutzen davon, das Gehirn als
Argument heranzuziehen. Prof. Be-
cker betonte, dass es ihr nicht um
eine pauschale Ablehnung von Psy-
chopharmakotherapie gehe und
diese durchaus sinnvoll sein kann.
Sie wäre aber nicht der einzige Lö-
sungsansatz für alle möglichen
Schwierigkeiten. Genauso wie das
Gehirnargument den einen nütze,
schade es anderen: dem System so-
zialer Hilfe (bekommt die „Schwie-
rigsten“, nachdem andere Maßnah-
men gescheitert sind), der Familie
(macht sich falsche Hoffnungen und
erlebt Enttäuschungen), der Pädago-
gik als Profession (Kerngeschäft pä-
dagogischen Handelns gerät aus dem
Blick; eigene Maßnahmen und Inter-
ventionsstrategien werden nicht aus-
geschöpft). 

Unser erstes Fazit?
Wie schwierige Kinder zu „Schwie-
rigsten“ werden, lässt sich nicht al-
lein und umfassend mit Hilfe der
Neurowissenschaft erklären. Auf un-
serer Tagung hörten wir Sätze wie
„Ob jemand schwierig ist oder nicht,
ist Zufall.“ oder „Kein Kind ist ge-
stört oder verrückt. Sein Verhalten
ist die Antwort auf die Entwick-
lungsbedingungen des Kindes.“ An-
regungen, wie die Kinder- und Ju-
gendhilfe diese Entwicklungsbedin-
gungen positiv im Sinne der Kinder
gestalten kann, haben wir im Verlauf
der zwei Tage zahlreich bekommen.
Einige können sicher sehr gut in die
eigene Praxis integriert werden.

Kerstin Landua, 
Leiterin der Arbeitsgruppe 
Fachtagungen Jugendhilfe im Deut-
schen Institut für Urbanistik, Berlin 
Kontakt: landua@difu.de

Jessica Schneider,
Arbeitsgruppe Fachtagungen 
Jugendhilfe im Deutschen Institut
für Urbanistik, Berlin 
Kontakt: jschneider@difu.de
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Aufarbeitungs-
kommission 
Kindesmissbrauch
startet noch 
im Januar
Unabhängiger Beauftragter für 
Fragen des sexuellen Kindesmiss-
brauchs beruft die sieben Mitglie-
der für die unabhängige Aufar -
beitungskommission.

Die Vorsitzende der Kommission,
Prof. Dr. Sabine Andresen: „Mit der
Kommission ergibt sich die große
und auch international einzigartige
Chance, die Dimensionen des sexu-
ellen Kindesmissbrauchs in Familien
und Institutionen aufzudecken und
so einen Beitrag auch für Kinder und
Jugendliche heute zu leisten.“

Berlin, 26.01.2016. Der Unabhän-
gige Beauftragte für Fragen des sexu-
ellen Kindesmissbrauchs, Johannes-
Wilhelm Rörig, hat die sieben Mit-
glieder für die Aufarbeitungskom-

mission Kindesmissbrauch berufen.
Damit kann erstmals eine auf natio-
naler Ebene angesiedelte unabhän-
gige Kommission sexualisierte Ge-
walt an Kindern in Deutschland um-
fassend aufarbeiten.

Rörig: „Auf den Start der Aufarbei-
tungskommission habe ich gemein-
sam mit Betroffenen und Expertin-
nen und Experten lange und intensiv
hingearbeitet! Erst durch die konse-
quente Aufarbeitung der sexuellen
Gewalt an Kindern werden wir die
Systematik hinter diesen abscheu -
lichen Verbrechen erkennen und
mehr über die Täter, Verharmloser
und freiwilligen und unfreiwilligen
Unterstützer erfahren. Die Kommis-
sion kann verborgene Wahrheiten
ans Licht befördern, Missbrauchs-
opfern Genugtuung geben und erlit-
tenes Unrecht anerkennen. Zugleich
kann sie gesellschaftliche Einstel-
lungsmuster entlarven und unseren
Blick für die aktuellen Gefährdun-
gen von Kindern schärfen. Die 
Kommission wird uns Antworten
geben, warum so viele Menschen

noch heute tatenlos wegschauen, ob-
wohl uns allen bewusst ist, dass das
Unrecht, das Kindern durch Miss-
brauch zugefügt wird, kaum schwe-
rer sein kann. Ich verspreche mir von
der Arbeit der Aufarbeitungskom-
mission eine positive Weiterentwick-
lung der gesellschaftlichen Haltung
zu Kindern und ihren Rechten und
einen viel wacheren Blick auf alte
Gefahren und neue Herausforde -
rungen.“ 
Der Deutsche Bundestag hat im
Sommer 2015 über die Sicherstellung
einer unabhängigen Aufarbeitung in
Deutschland debattiert und sich mit
deutlicher Mehrheit für die Einrich-
tung einer Aufarbeitungskommis-
sion ausgesprochen. Die Kommis-
sion wird ihre Arbeit noch im Januar
aufnehmen und zunächst bis zum
Ende der Amtszeit des Beauftragten,
bis Ende März 2019, tätig sein.

Prof. Dr. Andresen: „Im Zentrum
der Arbeit stehen die Betroffenen
und ihre Erlebnisse in der Kindheit.
Die Kommission will sichere Räume
öffnen, die das Erzählen über Er -
fahrungen sexuellen Missbrauchs in
der Familie, im Sportverein, in einem
Heim oder einem Internat möglich
machen. Diese Berichte bilden den
Kern der Aufarbeitung und sie 
werden dazu beitragen, die unter-
schiedlichen Kontexte und Zeitum-
stände der sexualisierten Gewalt 
gegen Kinder und Jugendliche zu 
beleuchten. Davon ausgehend will
die Kommission erstens die Dimen-
sionen sexualisierter Gewalt auf -
decken, zweitens Wege zur Aner -
kennung erlittenen Unrechts auf -
zeigen und drittens zur Sensibilisie-
rung der Gesellschaft gegenüber 
der Verletzlichkeit von Kindern und
Jugendlichen beitragen. Unabhän-
gige Aufarbeitung ist unverzichtbar,
ohne Anhörungen von Betroffenen
und systematische Forschung wird
sexualisierte Gewalt gegen Kinder
und Jugendliche nicht aufhören.“

Blickpunkt Jugendhilfe 2/201648
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Die Mitglieder der „Aufarbeitungskommission Kindesmissbrauch“, v.l.n.r.:
Dr. Christine Bergmann, Prof. Dr. Jens Brachmann, Brigitte Tilmann, Prof. Dr.
Sabine Andresen (Vorsitzende der Kommission), Prof. Dr. Peer Briken, Prof.
Dr. Barbara Kavemann, Prof. Dr. Heiner Keupp                    Foto: Christine Fenzl 
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Aufgaben: Die Kommission wird
Missbrauch in Institutionen und im
familiären Kontext in der Bundesre-
publik Deutschland und der DDR
untersuchen, Strukturen aufdecken,
die Missbrauch in der Vergangenheit
ermöglicht und Aufarbeitung ver-
hindert haben, Forschungsbedarf
identifizieren und Eckpunkte einer
gelingenden Aufarbeitung von sexu-
ellem Missbrauch modellhaft für
Einrichtungen und Organisationen
entwickeln.

Hierzu wird die Kommission bun-
desweit Betroffenen das Sprechen er-
möglichen, jenseits von Gerichtssä-
len und Therapieräumen. Zudem
wird sie Zeitzeugengespräche, öffent-
liche Hearings und Fachveranstal-
tungen durchführen, schriftliche Be-
richte von Betroffenen auswerten,
Archivrecherche und Dokumenten-
analyse betreiben und vorliegende
Aufarbeitungsberichte auswerten.
International ist die Aufarbeitungs-
kommission die erste Kommission,
die Missbrauch in institutionellen
Einrichtungen und in der Familie in
den Fokus nehmen wird.

Vorsitz und Mitglieder:
Neben Prof. Dr. Sabine Andresen als
Vorsitzende wurden sechs weitere
Mitglieder in die Kommission 
berufen: 
Dr. Christine Bergmann (Bundes -
ministerin für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend a. D.), Prof. Dr.
Jens Brachmann (Bildungshisto -
riker), Prof. Dr. Peer Bricken
(Psychiater und Psychotherapeut),
Prof. Dr. Barbara Kavemann
(Sozialwissenschaftlerin), Prof. Dr.
Heiner Keupp (Sozialpsychologe)
und Brigitte Tilmann (Präsidentin
des Oberland gerichts Frankfurt/M.
a. D.). Zwei Mitglieder des Betroffe-
nenrates beim Beauftragten, der 
Beauftragte und die Leiterin seines
Arbeitsstabes sind ständige Gäste
der Kommission. 

Arbeitsweise: Die Kommission wird
im Mai 2016 ihr Arbeitsprogramm
für die kommenden drei Jahre vor-
stellen und über die konkreten
Strukturen der Anhörungen und Ge-
spräche informieren. Ein erster Zwi-
schenbericht soll bereits 2017 veröf-
fentlicht werden, ein abschließender
Bericht zum Ende der derzeitigen
Laufzeit der Kommission bis März
2019 vorgelegt werden. Die Kommis-
sion arbeitet unabhängig und wird
unterstützt durch ein beim Arbeits-

stab des Beauftragten angesiedeltes
eigenes Büro und Kooperationen mit
Wissenschaft und Forschung. Für
die Jahre 2016 – 2018 steht ein Bud-
get von je 1,4 Millionen Euro pro
Jahr zur Verfügung (rund 1,2 Millio-
nen jährlich aus Mitteln des Bundes-
ministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, zuzüglich der
Finanzierung von zwei juristischen
Referent/-innen aus Mitteln des
Bundesministeriums der Justiz und
für Verbraucherschutz).
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PRESSEMITTEILUNG des 
Statistischen Bundesamtes 
(DESTATIS)
vom 02.02.2016

Betreuungsquote
unter 3-jähriger
Kinder in fast 
allen ostdeutschen
Kreisen bei
über 50 %

In fast allen ostdeutschen Kreisen
wurden zum Stichtag 1. März 2015
mehr als 50 % aller Kinder unter 
3 Jahren in einer Tageseinrichtung
oder in Tagespflege betreut. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis)
weiter mitteilt, war dies in 68 der
insgesamt 77 Landkreise und kreis-
freien Städte in den neuen Ländern
(einschließlich Berlin) der Fall.
Bei der Zahl der Kinder in Kinder -
tagesbetreuung handelt es sich 
um tatsächlich zum Stichtag 
1. März 2015 betreute Kinder. Nach
diesem Stichtag geschaffene oder 
genehmigte Plätze sind nicht berück-
sichtigt.

Blickpunkt Jugendhilfe 2/201650
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Die neue Reihe „Bilderbuch-Pädagogik“
...greift Bedürfnisse von engagiertem und interessiertem Fachpersonal auf, das
gleichzeitig mit Zeit-Not und Informations-Flut kämpft und ermöglicht durch die
einzigartige Konzeption und Gestaltung einen schnellen Einstieg und Überblick
zu verschiedenen pädagogischen Fachthemen. 

Ansprechend gestaltet mit viel Bild und wenig Text, konzentriert sich die Bilder-
buch-Pädagogik auf die Essenz der Fachthemen und ist somit Genuss für Geist
und Auge.

Die Bücher sind zur Fortbildung, zur Anregung von Diskussionen in Teams und
zur Hilfe bei Konzeptentwicklung geeignet. Auch bieten sich die Bücher an, 
Themen direkt mit Kindern und Jugendlichen anzusprechen oder in der Eltern -
arbeit zum Einsatz zu bringen.  

www.didactus.com – didactus – der kreative pädagogische Verlag
Beim Thingerstobel 16 – 87439 Kempten

Telefon: 0831/69716130 – Fax: 0831/69716132

Partizipation – das Miteinander in der Erziehung.
Ein Fachbuch der anderen  Art aus der Reihe 
„Bilderbuch-Pädagogik“ von Silke Löpmann:

Der 1. Band der „Bilderbuch-Pädagogik“:
„Partizipation – das Miteinander in der Erziehung“
stößt auf breites Interesse und positivste Resonanz 
aus Fachkreisen.

Der zweite Band „Montessori-Pädagogik“ gibt 
Interessierten einen Überblick und bietet einen 
Einstieg in die Pädagogik, erklärt Fachbegriffe und
Grundlegendes. 

Sowohl für Studierende, ErzieherInnen (in Ausbildung)
als auch für Eltern optimal, um fundiert eine Ein -
führung in diese Pädagogik zu erhalten. 

„Kinder stärken“ – nennt sich der 3. Band und gibt
umfassend Anregungen und Anstöße für eine 
ressourcenorientierte Erziehung von Kindern. 

Positive Impulse für Jedermann: 
geeignet für Erziehungsberatungsstellen, 
Kindergärten und -tagesstätten, ... und nicht zuletzt
für Eltern.

Kompetenzorientierung – ist seit dem Neuen 
Lehrplan in aller Munde und verbreitet oftmals 
Unsicherheit. 

Mit dieser bewährt ansprechend und einfachen Art,
ins Thema einzuführen und einen Überblick zu geben,
erhalten Studierende, LehrerInnen und auch Eltern 
einen Einblick, der Aufschluss und Sicherheit gibt.
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22.03.2016 – Pressemitteilung: 

Kindertages -
einrichtungen:
Qualität erfordert
vielfältige 
Kompetenzen 

Deutscher Verein für öffentliche
und private Fürsorge e.V. 
beschließt Empfehlungen zu
„Multiprofessionellen Teams in
Kindertageseinrichtungen“ als
eine Antwort zur Bewältigung
zahlreicher Herausforderungen
in Kitas.

„Kinder brauchen für ihre Persön-
lichkeitsentwicklung vielfältige
Kompetenzen. Mit multiprofessio-
nellen Teams und multiprofessio -
nellem Arbeiten in Kindertagesein-
richtungen können eine ganzheit -
liche Erziehung, Bildung und Be-
treuung umgesetzt und die steigen-
den Anforderungen an Kitas besser
erfüllt werden“, erklärt Johannes
Fuchs, Präsident des Deutschen 
Vereins für öffentliche und private
Fürsorge e.V. Allerdings fehle es bis-
lang an übergreifenden Leitlinien 
für die Implementierung und Aus -
gestaltung.

Die Empfehlungen des Deutschen
Vereins definieren multiprofessio-
nelle Teams bzw. multiprofessio -
nelles Arbeiten und formulieren 
konkrete Vorschläge für die Im -
plementierung und Ausgestaltung.
Beide seien nicht als Methode zur
Behebung des Fachkräftemangels,
sondern als ein besonderes Quali-
tätsmerkmal zu verstehen. Der 
Deutsche Verein fordert, dass Län-
der, Träger von Kindertagesein -
richtungen und der Aus-, Fort- und
Weiterbildung ein Grundverständnis
des Einsatzes, der Art und Chancen,

sowie Grenzen multiprofessioneller
Teams bzw. multiprofessionellen 
Arbeitens in öffentlicher Kinder -
tagesbetreuung entwickeln.

Die ausführlichen Empfehlungen
sind unter https://www.deutscher-
verein.de/de/uploads/empfehlun-
gen-stellungnahmen/2016/dv-34-14-
multiprofessionelle-teams.pdf abruf-
bar.

Der Deutsche Verein für öffentliche
und private Fürsorge e.V. ist das ge-
meinsame Forum von Kommunen
und Wohlfahrtsorganisationen so-
wie ihrer Einrichtungen, der Bundes-
länder und von den Vertretern der
Wissenschaft für alle Bereiche der
sozialen Arbeit und der Sozialpolitik.
Er begleitet und gestaltet durch seine
Expertise und Erfahrung die Ent-
wicklungen u.a. der Kinder-, Jugend-
und Familienpolitik, der Sozial- und
Altenhilfe, der Grundsicherungs -
systeme, der Pflege und Rehabilita-
tion. Der Deutsche Verein wird 
gefördert aus Mitteln des Bundes -
ministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend.

Der VPK-Bundesverband hat als
Mitglied der Arbeitsgruppe an der
Erstellung der oben genannten
Empfehlungen mitgewirkt. Für 
Fragen rund um das Papier steht 
Ihnen Frau Reichardt gerne zur 
Verfügung.

Blickpunkt Jugendhilfe 2/2016 51
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wEnn Die wahrNehmung  eiN         wIrrWarr iSt?
Hat Ihr Klient Defizite in der Selbstwahrnehmung?  
Dann lernen Sie die SP®-Pädagogik kennen. 

Die SP®-Pädagogik ist eine Erweite-
rung der Möglichkeiten um Kindern und  
Jugendlichen mit schweren Defiziten in der 
Selbstkontrolle wirksam zu helfen. 
Es handelt sich um ein Kommunika- 
tionstraining mit Mitteln der non-
verbalen Kommunikation. Die Selbst-
einschätzung wird trainiert, um Warnsignale 
für das eigene Handeln wieder nutzbar zu  
machen.

Gesellschaft für Sinnes-
spezifische Pädagogik
Hofbrook 21 b ∙ 24119 Kronshagen 
Tel: 04 31 - 58 36 96 18 ∙ Fax: 04 31 - 58 33 00 
www.g-s-p.info ∙ mail@g-s-p.info

Inhalte der Ausbildung
kenntnisse aus Psychologie, Kognitions- 

wissenschaften, Neurologie (u.a. nach Bateson,  
Watzlawick, Grinder, Bandler, Damasio, Roth)

 
professionellen Maßnahmen

 

Veranstaltungsort

Die Eckernförder Bucht ist in weniger als 15 Gehminuten 
erreichbar. Eckernförde, Schleswig oder die Landeshaupt-
stadt Kiel sind nur wenige Kilometer entfernt.

SP®-Raum

Sprengercampus

Seminarraum

Lernen Sie die            -Pädagogik 
in einem Tagesseminar für nur 

120,- Euro kennen. 

Tagesseminar Kurs 2016

Schnupperkurs
30.09.2016

06.06. – 09.06.2016
12.09. – 15.09.2016
07.11. – 10.11.2016
28.11. – 30.11.2016

Ein SP®-Kurs besteht aus vier Block-Einheiten

U1_U4_VPK_2_2016_Umschlag_VPK_2_2016  17.05.16  11:51  Seite U4

creo



